
ÖFFENTLICHER NOTAR
DR. RUPERT BRIX
WIEN - INNERE STADT

Geschäftszahl: 22.467

vom 06.07.2023
(sechsten Juli zweitausenddreiundzwanzig)

Gebühr EUR 753,90 entrichtet

PROTOKOLL

aufgenommen von mir,

Dr. Rupert Brix

öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in Wien — Innere Stadt und der Amtskanzlei in 1 0 1 0
Wien, Seilerstätte 28.

Es findet die

29. ordentliche Hauptversammlung
der

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

mit dem Sitz in Leoben, FN 55638 x, statt.

189190





Die

TAGESORDNUNG

lautet wie folgt:

1. Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lagebe­
richts, des (konsolidierten) Corporate Govemance Berichts und des (konsolidierten) 
nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzemabschlusses und Konzemlageberichts 
für das Geschäftsjahr vom 1 . April 2022 bis zum 3 1 . März 2023 (2022/23) mit dem 
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1 . April 2022 bis zum 3 1 . März 
2023 (2022/23) sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 ausgewie­
senen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­
schäftsjahr 2022/23. —

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge­
schäftsjahr 2022/23. —

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Auf­
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23.

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzemabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2023/24. —
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und 

Mitteilungen“.
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammensetzung 

des Vorstands“.
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V. Hauptversammlung § 22 

„Allgemeines“ (Virtuelle Hauptversammlung). —
1 1 . Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien 

gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Ermächtigung 
des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von 
Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptver­
sammlung vom 8. Juli 2021.





>3-

In den Räumlichkeiten der Live Congress Leoben BetriebsgmbH in 8700 Leoben, Haupt­
platz 1, wohin ich mich über Ersuchen begeben habe, sind heute, am 6. Juli 2023, um 
10:00 Uhr (zehn Uhr) erschienen:

1 . vom Aufsichtsrat:
Dkfm. Dr. Hannes Androsch, Vorsitzender,
Mag. DDr. Regina Prehofer, 1. Stellvertreterin des Vorsitzenden,
Dr. Georg Riedl, 2. Stellvertreter des Vorsitzenden,
Dipl.-Ing. (FH) Georg Hansis, MBA, —
Mag. Pharm. Dr. Karin Schaupp, 
[entschuldigt, nicht anwesend:
Mag. Robert Lasshofer,
Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell,
Dipl.-Phys. Lars Reger,
Prof. Dr.-Ing. Hermann Eul,] 
vom Betriebsrat delegiert:
Bianca Ernhardt,
Wolfgang Fleck,
Günter Pint,
Siegfried Trauch,
Günther Wölfler,

2. vom Vorstand:
Dipl.-Ing. Andreas Martin Gerstenmayer, Vorsitzender,
Dr. Peter Griehsnig,
Mag. Petra Preining,
Dr. Peter Schneider, 
Dipl.-Ing. Ingolf Schröder,

3. der Rechtsberater der Gesellschaft:
Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer,

5. vom Abschlussprüfer Deloitte Audit Wirtschaftsprüfimgs GmbH, Wien: 
Mag. Gerhard Marterbauer,

6. der beurkundende Notar Dr. Rupert Brix.
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Beilagen zu diesem notariellen Protokoll:
./A Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 6. Juni 2023, Einberufung der Hauptversamm­

lung, —
./B Veröffentlichung der Einberufung gemäß § 1 07 Abs 3 AktG am 6. Juni 2023 durch 

EQS,
./C Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG, wie sie am 6. Juni 2023 bzw am 

15. Juni 2023 vom beurkundenden Notar von der Intemetseite der Gesellschaft her­

untergeladen und ausgedruckt wurden (mit Ausnahme von Jahresabschluss mit La­

gebericht, Konzemabschluss mit Konzemlagebericht, (Konsolidierten) Corporate 

Governance Bericht, (Konsolidierten) nichtfinanziellen Bericht und Bericht des 

Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG):
./CI Einberufung der Hauptversammlung, 
,/C2 gemeinsame Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu 

den Tagesordnungspunkten 2 bis 11,
./C3 Vergütungsbericht,
./C4 Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
./C5 Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an unabhängigen 

Stimmrechtsvertreter (IVA),
./C6 Formular für den Widerruf einer Vollmacht,

./D Präsentation des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 1 (Folien und Charts),

./1 V erzeichnis der vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre und der V ertreter der Ak­

tionärinnen und Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), zum Zeitpunkt der Präsenzver­

kündung, —
./2 Ausdruck der Abstimmungsergebnisse durch das Zählservice.





Grundkapital und Stimmrecht:
Das Grundkapital der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 
beträgt am Tag der Hauptversammlung laut Firmenbuch EUR 42.735.000,—. Es ist zerlegt 
in 38.850.000 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien.

Gemäß § 23 der Satzung gewährt jede Stückaktie das Recht auf eine Stimme.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft hält am Tag der 

Hauptversammlung laut Angaben des Vorstands weder unmittelbar noch mittelbar eigene 
Aktien.

Bestimmung der Satzung zur Beschlussmehrheit: -
Die betreffenden Bestimmungen der Satzung, in der zuletzt beim Firmenbuch eingereich­
ten Fassung, sind im § 25 Abs 1 und 2 enthalten und lauten wie folgt: 
„ 1. Sofern das Gesetz oder diese Satzung nicht zwingend eine andere Mehrheit vor­

schreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebe­
nen Stimmen und in den Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit 
einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

2. Wenn bei Wahlen im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit erzielt wird, so fin­
det eine Stichwahl zwischen jenen zwei Kandidaten statt, welche die meisten Stim­
men erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende der Ver­
sammlung. “





Dkfm. Dr. Hannes Androsch übernimmt als Vorsitzender des Aufsichtsrats gemäß § 1 16 
Abs 1 AktG (Aktiengesetz) den Vorsitz und eröffnet um 10:00 Uhr (zehn Uhr) die heutige 
29. ordentliche Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft.

Der Vorsitzende freut sich, die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Ver­
treterinnen und Vertreter begrüßen zu dürfen, und sich hier im Live Congress Leoben 
persönlich austauschen zu können, was in den letzten drei Jahren pandemiebedingt nicht 
möglich war.

Der Vorsitzende begrüßt aber auch die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft, die 
die Hauptversammlung im Internet verfolgen; wie in der Einberufung angekündigt, wird 
die heutige Hauptversammlung bis zum Beginn der Generaldebatte öffentlich übertragen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass
1.) die Einberufung zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung unter Einhaltung der 

Bestimmungen des § 106 AktG fristgerecht in der Wiener Zeitung vom 6. Juni 2023 
veröffentlicht wurde und

2.) weiters gemäß § 107 Abs 3 AktG die elektronische europäische Verbreitung durch 
EQS am selben Tag vorgenommen wurde.

Im Sinne von § 180 Abs 2 BörseG wurde die Einberufung zudem am selben Tag in ma­
schinenlesbarer Form an die Intermediäre zur Übermittlung an die Aktionäre geliefert. -

Notar Dr. Brix wird ersucht, die Beurkundung der Beschlüsse der heutigen Hauptver­
sammlung vorzunehmen, die Durchführung der Abstimmungen zu überwachen und ein 
Protokoll gemäß § 120 AktG aufzunehmen.

Schließlich begrüßt der Vorsitzende den Rechtsberater der Gesellschaft, Dr. Clemens Ha-
senauer, und dankt dem technischen Team.

Das Teilnehmerverzeichnis wird vor der ersten Abstimmung fertiggestellt sein, vom Vor­
sitzenden unterfertigt und den Aktionärinnen und Aktionären bzw deren Vertreterinnen 
und Vertretern die Präsenz bekanntgegeben werden.

Das Teilnehmerverzeichnis kann über das im Verhandlungssaal beim Eingang befindliche 
Terminal elektronisch eingesehen werden.

Die Verteilung von Kopien des Anmeldeverzeichnisses oder des Teilnehmerverzeichnis­
ses erfolgt aus Gründen des Datenschutzes nicht.
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Der Vorsitzende bittet die Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und
Vertreter, ihre Mobiltelefone lautlos zu stellen.

Ton- und Bildaufnahmen durch Versammlungsteilnehmer sind nicht gestattet.

Diese Hauptversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertreter werden gebe­
ten, ihre Fragen in einem Wortmeldeformular einzutragen, das beim Ordnerservice erhält­
lich ist und sobald wie möglich abzugeben. Dies erleichtert dem Vorstand die Vorberei­
tung der Antworten.

Der Vorsitzende kündigt an nun in die Tagesordnung einzutreten.

Zum 1. Punkt der Tagesordnung 
"Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lagebe­
richts, des (konsolidierten) Corporate Governance Berichts und des (konsolidierten) 
nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts 
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 (2022/23) mit dem 
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 
2023 (2022/23) sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung."

Der Vorsitzende fährt Folgendes aus:

Die genannten Unterlagen wurden am 15. Juni 2023 auf der Intemetseite der Gesellschaft 
zugänglich gemacht.

Dem Jahresabschluss 2022/23 und dem Konzemabschluss 2022/23 wurde vom Ab­
schlussprüfer, der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, der uneinge­
schränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Nach Behandlung im Prüfungsausschuss hat der Aufsichtsrat am 31.05.2023 den Jahres­
abschluss zum 3 1 . März 2023 gebilligt und somit gemäß § 96 Absatz 4 Aktiengesetz fest­
gestellt und sich darüber hinaus mit dem Konzemabschluss einverstanden erklärt.

Der Vorsitzende bittet nun die Mitglieder des Vorstands um ihre Berichte über das Ge­
schäftsjahr 2022/23 und erteilt zunächst Dipl.-Ing. Andreas Gerstenmayer das Wort. —
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Dipl.-Ing. Andreas Gerstenmayer als Vorsitzender des Vorstands und die Mitglieder des 
Vorstands Mag. Petra Preininger, Dr. Peter Schneider, Dipl. -Ing. Ingolf Schröder und Dr. 
Peter Griehsnig präsentieren und erläutern die Folien [Beilage ./E\.

Die Berichterstattung des Vorstands beginnt um 10:05 Uhr und endet um 1 1:28 Uhr. —

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Mitgliedern des Vorstands für ihre Berichte über 
ein Geschäftsjahr mit großen Herausforderungen, einem Rekordumsatz und einem ver­
besserten EBITDA. Der Vorsitzende dankt aber auch allen Beschäftigten der AT & S und 
bittet die Belegschaftsvertreter im Aufsichtsrat, diesen Dank an die Kollegenschaft wei­
terzuleiten. —

Der Vorsitzende berichtet, dass der Aufsichtsrat die Bemühungen des gesamten Teams 
intensiv begleitet und mit Anregungen und Anstößen unterstützt hat. —

Der Vorsitzende erläutert sodann den nach wie vor anhaltenden Investitionsbedarf im 
Lichte der rasch voranschreitenden technologischen Entwicklung im herausfordernden 
Spannungsfeld zu Profitabilität und von Spannungen geprägten geopolitischen, geoöko­
nomischen und geotechnologischen Gegebenheiten.

Das hat zur Folge, dass die Vorhersehbarkeit der Entwicklungen geringer und die Unsi­
cherheiten größer geworden sind.

Weiters teilt der Vorsitzende seine Einschätzung der Risiken aus der europäischen und 
österreichischen Standortpolitik in Bezug auf Regulierung im Vergleich zu Investitions-
Initiativen in den Vereinigten Staaten und Asien.

Der Vorsitzende ersucht um 11:32 Uhr Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer, die Be­
schlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten zu verlesen.

Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer führt Folgendes aus:

Zum 2. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 ausgewie­
senen Bilanzgewinns."

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31. März 2023 
in Höhe von EUR 238.505.515,30 (Euro zweihundertachtunddreißig Millionenfünfhun­
dertfünftausendfünfhundertfünfzehn Komma dreißig) wie folgt zu verwenden: Auf die zum
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Auszahlungstag ausstehenden und gewinnberechtigten Stückaktien soll eine Dividende in 
Höhe von EUR 0,40 (Euro null Komma vierzig) pro Aktie ausgeschüttet und der Restbe­
trag in Höhe von EUR 222.965.515,30 (Euro zweihundertzweiundzwanzig Millionen 
neunhundertfünfundsechzigtausendfünfhundertfünfzehn Komma dreißig) auf neue Rech­
nung vorgetragen werden. “

Dividendenzahltag ist der 27. Juli 2023.

Zum 3. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-
s chäftsj ahr2022/23"

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für die Tätigkeit im Ge­
schäftsjahr 2022/23 die Entlastung zu erteilen. “

Zum 4. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge­
schäftsjahr 2022/23"—

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2022/23 die Entlastung zu erteilen. “

Zum 5. Punkt der Tagesordnung 
„Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Auf­
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23“

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichts­
rats für das Geschäftsjahr 2022/23 wie folgt festzusetzen: —

Die Vergütung für die gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2022/23 wird auf eine Höhe von insgesamt EUR 791.500,— festgesetzt.

Im Einzelnen werden folgende Vergütungen in EUR festgesetzt:

a) Dkfm. Dr. Hannes Androsch
Fixum — — 127.000
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einhundertsiebenundzwanzigtausend)
Ausschussvergütung 20.000

(zwanzigtausend)
Sitzungsgeld — — 6. 000

(sechstausend)
Summe 153.000

(einhundertdreiundfünfzigtausend)
b) Mas. DDr. Regina Prehofer

Fixum 78.000
(achtundsiebzigtausend)

Ausschussvergütung — - -— 32. 000
(zweiunddreißigtausend)

Sitzungsgeld 10.500 
(zehntausendfünfhundert)

Summe 120.500
(einhundertzwanzigtausendfünfhundert)

c) Dr. Georg Riedl
Fixum 78. 000 

(achtundsiebzigtausend)
Ausschussvergütung 44. 000

(vierundvierzigtausend)
Sitzungsgeld 12.000

(zwölftausend)
Summe 134.000
— (einhundertvierunddreißigtausend)

d) Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell
Fixum 50.000

(fünfzigtausend)
Ausschussvergütung 12. 000

— (zwölftausend)
Sitzungsgeld 6.000

(sechstausend)
Summe 68.000

— — (achtundsechzigtausend) 
e) Mag. Robert Lasshofer

Fixum 50.000
(fünfzigtausend)

Ausschussvergütung 24. 000
„„ — (vierundzwanzigtausend)

Sitzungsgeld 4.500
(viertausendfünfhundert)
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Summe 78.500
(achtundsiebzigtausendfünfhundert)

f) Dipl. -Ing. Georg Hansis
Fixum 50.000

(fünfzigtausend)
Ausschussvergütung 0

(null)
Sitzungsgeld 6.000

(sechstausend)
Summe 56.000

(sechsundfünfzigtausend)
g) Prof. Dr. -Ing. Hermann Eul

Fixum 50.000
(fünfzigtausend)

Ausschussvergütung — 12. 000 
(zwölftausend)

Sitzungsgeld 7.500
(siebentausendfünfhundert)

Summe — 69.500
(neunundsechzigtausendfünfhundert) 

h) Mag. Dr. Karin Schaupp
Fixum 50.000

(fünfzigtausend)
Ausschussvergütung 0

(null)
Sitzungsgeld — — 6. 000

(sechstausend)
Summe 56.000

(sechsundfünfzigtausend)
i) Dipl. -Phys. Lars Reger

Fixum 50.000
(fünfzigtausend)

Ausschussvergütung — 0 
(null)

Sitzungsgeld 6.000 
(sechstausend)

Summe 56.000
(sechsundfünfzigtausend) “



LE



- 12-

Zu weiteren Details wird auf den Vergütungsbericht bzw die Vergütungspolitik der Ge­
sellschaft verwiesen. —

Zum 6. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über den Vergütungsbericht"

Der Vorstand und der Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft haben einen klaren 
und verständlichen Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstandsmitglieder und der 
Aufsichtsratsmitglieder gern §78ciVm§98a AktG zu erstellen.

Dieser Vergütungsbericht hat einen umfassenden Überblick über die im Lauf des letzten 
Geschäftsjahrs den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands und des Auf­
sichtsrats im Rahmen der Vergütungspolitik (§ 78a iVm § 98a AktG) gewährten oder ge­
schuldeten Vergütung einschließlich sämtlicher Vorteile in jeglicher Form zu bieten. —

Der Vergütungsbericht für das letzte Geschäftsjahr ist der Hauptversammlung zur Ab­
stimmung vorzulegen. Die Abstimmung hat empfehlenden Charakter. Der Beschluss ist 
nicht anfechtbar (§ 78d Abs 1 AktG).

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben einen Vorschlag zur Beschlussfassung über den 
Vergütungsbericht gern § 108 Abs 1 AktG zu machen.

Dieser Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung 
über den Vergütungsbericht und der Vergütungsbericht sind gern § 108 Abs 4 Z 4 AktG 
ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung auf der im Finnenbuch eingetragenen Inter­
netseite zugänglich zu machen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft haben einen Vergütungsbericht gern § 78c iVm § 98a AktG beschlos­
sen und einen Beschlussvorschlag gern § 108 Abs 1 AktG gemacht.

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23, 
wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der AT & S Austria Tech­
nologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft unter www.ats.net (Rubrik Investoren > 
Hauptversammlung > 29. Hauptversammlung) zugänglich gemacht wurde, zu beschlie­
ßen. “

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 ist den Beschlussvorschlägen als
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Anlage ./1 angeschlossen.

Zum 7. Punkt der Tagesordnung -
"Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2023/24"

„Der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 
schlägt vor, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/24 zu bestellen. “

Zum 8. Punkt der Tagesordnung 
„Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und 
Mitteilungen“.“

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft schlagen vor, die Satzung in § 3 „ Veröffentlichungen und Mitteilun­
gen “ zu ändern, sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt:

Veröffentlichungen und Mitteilungen

1. Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen auf der Webseite der Gesellschaft und, 
soweit und solange auf Grund des Gesetzes zwingend erforderlich, im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung bzw. in der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplatt­
form des Bundes (EVI). Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der Gesellschaft ent­
sprechend den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften.

2. Aktionäre können ausschließlich in deutscher oder englischer Sprache rechtswirk­
same Mitteilungen an die Gesellschaft richten. “ “

Zur Begründung fuhrt Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer Folgendes aus:

Derzeit sind bestimmte Veröffentlichungen von börsennotierten Aktiengesellschaften im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung bekanntzumachen, wie beispielsweise die Einberufung zur 
Hauptversammlung.

Nach dem Bundesgesetz über die Wiener Zeitung GmbH und Einrichtung einer elektro­
nischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (WZEVI-Gesetz) wird 
das Amtsblatt zur Wiener Zeitung als Veröffentlichungsorgan durch eine elektronische 
Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) ersetzt.
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Die heutige Hauptversammlung soll zum Anlass genommen werden § 3 der Satzung über 
die Veröffentlichungen und Mitteilungen der Gesellschaft entsprechend anzupassen. —

Zum 9. Punkt der Tagesordnung
„Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammensetzung 
des Vorstands““

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft schlagen vor, die Satzung in § 6 „ Zusammensetzung des Vorstands “ in 
Abs 1 zu ändern, sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt:

>>§6
Zusammensetzung des Vorstands

1 . Der Vorstand besteht aus zwei bis sechs Mitgliedern, wobei der Aufsichtsrat aus dem 
Kreis der Vorstandsmitglieder einen Vorsitzenden ernennen kann. “

Die Absätze 2 und 3 bleiben unverändert. “

Zur Begründung führt Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer Folgendes aus:

Um eine Erweiterung des Vorstands auf bis zu sechs Mitglieder zu ermöglichen, ist die 
Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 erforderlich.

Zum 10. Punkt der Tagesordnung
„Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V. Hauptversammlung § 22 
„Allgemeines“ (Virtuelle Hauptversammlung).“
Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer führt Folgendes aus:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft schlagen vor, die Satzung in § 22 zu ändern, und zwar durch Ergän­
zung um Bestimmungen im Zusammenhang mit der Durchführung von virtuellen Haupt­
versammlungen. —

Ein entsprechender Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrates vom 31.
Mai 2023 wurde auf der Intemetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Am 14. Juni 2023 hat der Ministerrat die Regierungsvorlage für das Bundesgesetz über
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die Durchführung virtueller Gesellschafterversammlungen beschlossen und veröffent­
licht. —

Dabei hat der Ministerrat im Rahmen des Begutachtungsverfahrens einige wenige Punkte 
im Wortlaut des Gesetzes geändert.

Die Aktionärin Dörflinger Privatstiftung hat dem Vorstand einen Beschlussantrag zu die­
sem Tagesordnungspunkt übermittelt. Diesbezüglich wurde Rechtsanwalt Dr. Clemens 
Hasenauer ersucht, die Verlesung dieses Beschlussantrags wie folgt vorzunehmen.

„Den Änderungen im Gesetzestext Rechnung tragend, die seit der Erstattung des Be­
schlussvorschlags durch Vorstand und Aufsichtsrat in der Sitzung vom 3 1 . Mai 2023 vom 
Ministerrat beschlossen wurden, schlägt die Aktionärin Dörflinger Privatstiftung vor, die 
Satzung in § 22 zu ändern, und zwar durch Ergänzung um folgende Absätze, welche nun­
mehr lauten wie folgt:

„10. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt gemäß den Bestim­
mungen des Bundesgesetzes über die Durchführung virtueller Gesellschafterver­
sammlungen (VirtGesG) und der Satzung der Gesellschaft jeweils einzeln für 
Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis zum 31. März 2027 stattfinden, vor­
zusehen, dass die Hauptversammlung als virtuelle oder hybride Hauptversammlung 
abgehalten wird. Die Bestimmungen der Absätze 10 bis 19 des § 22 dieser Satzung 
sind daher bis 31. März 2027 befristet.

1 1. Eine Hauptversammlung kann nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgeset­
zes über die Durchführung virtueller Gesellschafterversammlungen (VirtGesG) 
ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer durchgeführt werden (virtuelle Haupt­
versammlung). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über 
die Form der Durchführung, das heißt ob die Hauptversammlung (i) mit physischer 
Anwesenheit der Teilnehmer, oder (ii) ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer 
(virtuelle Hauptversammlung) , entweder als einfache virtuelle Versammlung oder 
als moderierte virtuelle Versammlung durchgeführt wird oder (Ui) als Hauptver­
sammlung, bei der sich die einzelnen Teilnehmer zwischen einer physischen und 
einer virtuellen Teilnahme entscheiden können (hybride Hauptversammlung). Wird 
die Hauptversammlung vom Aufsichtsrat einberufen, ist diesem die Entscheidung 
über die Form der Durchführung im vorgenannten Sinn überlassen. — —

12. Soweit sich organisatorische und technische Festlegungen für eine virtuelle oder





- 16-

hyhride Hauptversammlung nicht aus den Bestimmungen des VirtGesG oder aus 
der Satzung ergeben, sind sie vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat als einberufen­
dem Organ zu treffen.

13. Im Übrigen ist der Vorstand oder der Aufsichtsrat als das einberufende Organ zu 
allen Entscheidungen berufen, die zur Durchführung einer virtuellen Hauptver­
sammlung oder einer hybriden Hauptversammlung notwendig sind.

14. In der Einberufung der virtuellen oder hybriden Hauptversammlung oder in einer 
entsprechenden Information, die ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung auf 
der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft bereitgestellt wird 
und dies in der Einberufung angekündigt wird, ist anzugeben, welche organisatori­
schen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Haupt­
versammlung oder für die virtuelle Teilnahme an der hybriden Hauptversammlung 
bestehen.

1 5. Die Durchführung einer moderierten virtuellen Versammlung ist nach Maßgabe des 
VirtGesG und der Bestimmungen der Satzung zulässig. Eine virtuelle Hauptver­
sammlung wird für die Teilnehmer optisch und akustisch in Echtzeit übertragen; 
eine hybride Hauptversammlung wird für jene Teilnehmer, die sich für eine virtuelle 
Teilnahme entschieden haben, optisch und akustisch in Echtzeit übertragen. Es kann 
auch die öffentliche Übertragung der virtuellen Hauptversammlung durchgeführt 
werden.

16. Die Aktionäre haben während einer moderierten virtuellen Hauptversammlung je­
derzeit die Möglichkeit, sich im Weg elektronischer Kommunikation, z.B. per E-
Mail, zu Wort zu melden. Wird einem Aktionär vom Vorsitzenden das Wort erteilt, 
ist ihm eine Redemöglichkeit im Weg der Videokommunikation zu gewähren. Der 
Vorsitzende entscheidet über die Reihenfolge der Redebeiträge und auch über den 
Zeitpunkt, bis zu dem Redebeiträge vorgetragen werden bzw. bis zu dem Fragen 
gestellt werden können.

1 7. Darüber hinaus stellt die Gesellschaft den Aktionären einen elektronischen Kom­
munikationsweg, z.B. E-Mail, zur Verfügung, auf dem sie vom Zeitpunkt der Einbe­
rufung bis zum dritten Werktag, oder einem festzusetzenden späteren Zeitpunkt vor 
Beginn der Hauptversammlung Fragen und Beschlussanträge an die Gesellschaft 
übermitteln können. Die auf diesem Weg gestellten Fragen und Beschlussanträge
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sind in der Hauptversammlung zu verlesen oder den Aktionären auf andere geeig­
nete Weise, z.B. auf der Internetseite der Gesellschaft, zur Kenntnis zu bringen. —

18. Bei allen Abstimmungen in einer moderierten virtuellen Hauptversammlung können 
die Aktionäre ihr Stimmrecht im Weg elektronischer Kommunikation ausüben und 
auf diese Weise gegebenenfalls auch Widerspruch erheben; dies gilt gleichermaßen 
bei einer (moderierten) hybriden Hauptversammlung hinsichtlich jener Aktionäre, 
die sich für eine virtuelle Teilnahme entschieden haben. Die Gesellschaft kann nach 
Maßgabe der technischen Möglichkeiten am Tag der Hauptversammlung eine spe­
zielle E-Mail-Adresse einrichten und bekanntgeben, an die die Stimmrechtsaus­
übung oder der Widerspruch an die Gesellschaft übersandt werden kann, den Ein­
satz einer speziellen Abstimmungssoftware oder eine entsprechende Funktion auf 
der Internetseite der Gesellschaft (HV-Portal) für Zwecke der Stimmrechtsaus­
übung oder der Erhebung von Widerspruch anbieten. Der Vorstand ist ermächtigt 
vorzusehen, dass die Aktionäre ihre Stimmen schon bis zu einem festzusetzenden 
Zeitpunkt vor der Hauptversammlung auf elektronischem Weg — beispielsweise per 
E-Mail — abgeben können. Die betreffenden Aktionäre können ihre Stimmabgabe 
bis zur Abstimmung in der virtuellen oder hybriden Hauptversammlung widerrufen 
und allenfalls neu abstimmen. Im Übrigen gilt § 126 AktG sinngemäß.

19. Die Gesellschaft stellt den Aktionären bei einer virtuellen oder hybriden Hauptver­
sammlung auf ihre Kosten zwei geeignete und von der Gesellschaft unabhängige 
besondere Stimmrechtsvertreter zur Verfügung, die von den Aktionären zur Stellung 
von Beschlussanträgen, zur Stimmabgabe und gegebenenfalls zur Erhebung eines 
Widerspruchs in der virtuellen oder hybriden Hauptversammlung bevollmächtigt 
werden können. “

[Ende der Verlesung des Beschlussantrags der Aktionärin Dörflinger Privatstiftung] —

Zur Begründung fährt Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer Folgendes aus:

Am 28. April 2023 wurde ein Entwurf des Bundesgesetzes über die Durchführung virtu­
eller Gesellschafterversammlungen (Virtuelle Gesellschafterversammlung-Gesetz-Virt-
GesG) zur Begutachtung veröffentlicht. Der Ministerrat hat am 14. Jimi 2023 das Bun­
desgesetz über die Durchführung virtueller Gesellschafterversammlungen (VirtGesG) be­
schlossen und die Regierungsvorlage veröffentlicht. Dabei hat der Ministerrat auf Basis 
des Begutachtungsverfahrens in einigen, wenigen Punkten Änderungen zum ursprünglich 
bekannten Gesetzestext vorgenommen. Nach wie vor soll das Bundesgesetz mit 14. Juli
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2023 in Kraft treten.

Mit dem VirtGesG soll Gesellschaften ein Wahlrecht eingeräumt werden, in welcher 
Form sie ihre Hauptversammlung künftig durchführen wollen. Dabei steht der Gesell­
schaft selbstverständlich auch frei, ihre Hauptversammlung weiterhin in gewohnter Art 
und Weise als Präsenzversammlungen zu organisieren. Diese Flexibilisierung durch das 
VirtGesG bietet jedoch die Möglichkeit, die für die Gesellschaft passende und unter Um­
ständen kostensparende Form zu wählen.

Darüber hinaus können mit einer virtuellen Hauptversammlung auch CO2-Emissionen 
deutlich reduziert werden, weil der Reiseaufwand der Aktionärinnen und Aktionäre un­
terbleibt. Auch der Papierverbrauch bei einer virtuellen Hauptversammlung ist deutlich 
geringer.

Durch die große Bandbreite an Wahlmöglichkeiten des VirtGesG bei der Abwicklung ei­
ner Hauptversammlung wird einer breiten nationalen und internationalen Aktionärsbasis 
die Möglichkeit geboten, virtuell an Hauptversammlungen teilzunehmen und ihre Rechte 
digital auszuüben; dies soll zur Erhöhung und Diversifizierung der Hauptversammlungs-
Präsenz beitragen.

Die heutige Hauptversammlung soll dazu genutzt werden, die entsprechende Satzungser­
mächtigung zu beschließen.

Damit ist noch keine Entscheidung getroffen, in welcher Form die Hauptversammlung 
beispielsweise im Jahr 2024 durchgeführt wird. Nach den Bestimmungen des VirtGesG 
ist eine entsprechende Satzungsbestimmung auf maximal fünf volle Geschäftsjahre zu be­
fristen. Der gesetzlich mögliche Ermächtigungszeitraum von fünf vollen Geschäftsjahren 
soll nicht voll ausgeschöpft werden, sondern auf drei volle Geschäftsjahre begrenzt wer­
den, um aus den gemachten Erfahrungen lernen zu können und diese für die Zukunft zu 
überprüfen. — — — —-—

Der Vorsitzende dankt um 1 1 :47 Uhr Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer für die Ver­
lesung des Beschlussantrages der Aktionärin Dörfler Privatstiftung.

Nachdem die Dörflinger Privatstiftung zu diesem Tagesordnungspunkt einen aktualisier­
ten Beschlussvorschlag erstattet hat, verfügt der Vorsitzende, dass eine Verlesung des 
diesbezüglichen Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats vom 31. Mai 
2023 unterbleibt.
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Der Vorsitzende ersucht nun Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer um die Verlesung des
Beschlussvorschlags zu Punkt 1 1 der Tagesordnung.

Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer führt Folgendes aus:

Zum 11. Punkt der Tagesordnung 
„Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Ak­
tien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Ermäch­
tigung des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung 
von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptver­
sammlung vom 8. Juli 2021.“

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 
Aktiengesellschaft schlagen vor, die durch Beschluss der 27. ordentlichen Hauptver­
sammlung vom 8. Juli 2021 zu Punkt 10. der Tagesordnung erteilte Ermächtigung des 
Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG und zur Einziehung von 
Aktien und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch 
die Einziehung von Aktien ergeben, zu widerrufen und gleichzeitig den Vorstand zu er­
mächtigen, —

a) gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG binnen 30 Monaten ab dem Tag der Beschussfassung der
Hauptversammlung,

b) eigene Aktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der 
Gesellschaft,

c) zu einem niedrigsten Gegenwert, der höchstens 30% unter dem durchschnittlichen, 
ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage liegen darf, 
und einem höchsten Gegenwert je Aktie, der höchstens 30% über dem durchschnitt­
lichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handelstage lie­
gen darf

zu erwerben. Die Ermächtigung umfasst auch den Erwerb von Aktien durch Tochterge­
sellschaften der Gesellschaft (§ 66 AktG). Der Erwerb kann über die Börse, im Wege eines 
öffentlichen Angebots oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige Weise und zu jedem ge­
setzlich zulässigen Zweck erfolgen.

Der Vorstand wird außerdem ermächtigt, eigene Aktien nach erfolgtem Rückerwerb sowie 
die bereits derzeit im Bestand der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen 
der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.
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Diese Ermächtigung kann ganz oder teilweise und auch in mehreren Teilen ausgeübt wer­
den. “ — — — — -

Der Vorsitzende dankt Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer für die Präsentation der Be­
richte und Anträge.

Der Vorsitzende erklärt um 11:51 Uhr, dass damit die Präsentation der Berichte und An­
träge zu allen Tagesordnungspunkten abgeschlossen ist.

Wie angekündigt, endet nun die öffentliche Übertragung der Hauptversammlung im In­
ternet. —

Der Vorsitzende verabschiedet sich von allen Aktionärinnen und Aktionären und sonsti­
gen Interessierten an der AT&S, die bis jetzt die Hauptversammlung im Internet verfolgt 
haben.

Bevor in die Generaldebatte eingetreten wird, weist der Vorsitzende daraufhin, dass das 
Buffet, zu dem der Vorstand die Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen 
und Vertreter herzlich einlädt, jetzt eröffnet wird. Der Vorsitzende teilt mit, dass aus die­
sem Anlass nun für 20 Minuten eine Pause eingelegt wird, um den Aktionärinnen und 
Aktionären bzw deren Vertreterinnen und Vertretern die Möglichkeit zu geben, sich zu 
erfrischen.

Die Vorsitzende stellt fest, dass es jetzt 11:51 Uhr ist und die Hauptversammlung um 
12:12 Uhr fortgesetzt wird.

[Um 11:51 Uhr wird die Hauptversammlung vom Vorsitzenden unterbrochen. 
Um 12:12 Uhr wird die Hauptversammlung vom Vorsitzenden fortgesetzt.]

Um 12:12 Uhr erklärt der Vorsitzende die Hauptversammlung fortzusetzen.

Der Vorsitzende eröffnet hiermit die Generaldebatte zu allen Punkten der heutigen Tages­
ordnung und lädt die Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertre­
ter ein, zu sämtlichen Tagesordnungspunkten zu sprechen bzw Fragen zu stellen.

Es melden sich die Aktionäre bzw deren Vertreter Aurelius Percy Nöll, Nico Zeiml und 
Berthold Berger zu Wort und stellen zahlreiche Fragen.

Die Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertreter Ger­
not Käferbäck, Stefanie Karolus-Herold und Thomas Patsch werden auf deren Wunsch 
von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer verlesen.
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Schließlich meldet sich der Aktionärsvertreter Dr. Michael Knap zu Wort und stellt zahl­
reiche Fragen.

Der Vorsitzende ersucht nun die Mitglieder des Vorstands zu den vorliegenden Fragen 
aller Aktionärinnen und Aktionäre, die diese gestellt haben, zu beantworten und dazu Stel­
lung zu nehmen.

Dipl. -Ing. Andreas Gerstenmayer als Vorsitzender des Vorstands und die Mitglieder des 
Vorstands Dr. Peter Schneider, Mag. Petra Preininger, Dipl.-Ing. Ingolf Schröder und Dr. 
Peter Griehsnig sowie der Vorsitzende in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Auf­
sichtsrats antworten.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären bzw deren Vertreterinnen und 
Vertretern die aktuelle Präsenz der heutigen Hauptversammlung wie folgt bekannt:

Der Vorsitzende stellt fest, dass laut dem nach § 1 17 Aktiengesetz erstellten und von ihm 
unterfertigten Teilnehmerverzeichnis [Beilage ./1 ] 354 Aktionärinnen und Aktionäre an­
wesend bzw. vertreten sind, die berechtigt sind, 21.016.514 Stimmen abzugeben und die 
Hauptversammlung zu den bekanntgemachten Punkten der Tagesordnung beschlussfähig 
ist.

Der Vorsitzende fragt die Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und 
Vertreter, ob es Nachfragen oder weitere Wortmeldungen und Fragen gibt.

Es meldet sich der Aktionär Berthold Berger zu Wort und stellt Fragen. 
Die Mitglieder des Vorstands Mag. Petra Preininger und Dipl. -Ing. Ingolf Schröder ant­
worten. —

Sodann meldet sich der Aktionär Mag. Christian Böhm zu Wort und stellt Fragen.

Dipl. -Ing. Andreas Gerstenmayer als Vorsitzender des Vorstands und die Mitglieder des 
Vorstands Mag. Petra Preininger, Dipl.-Ing. Ingolf Schröder und Dr. Peter Griehsnig ant­
worten. —

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Wortmeldungen vorliegen und alle Fragen 
beantwortet sind.

Der Vorsitzende stellt fest, damit zu den Abstimmungen über die zu den Tagesordnungs­
punkten 2 bis 1 1 gestellten Anträge überzugehen.
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Das Teilnehmerverzeichnis kann über das im Verhandlungssaal beim Eingang befindliche 
Terminal elektronisch eingesehen werden.

Die Verteilung von Kopien des Anmeldeverzeichnisses oder des Teilnehmerverzeichnis­
ses erfolgt aus Gründen des Datenschutzes nicht. -—

Gemäß § 24 Absatz 2 der Satzung bestimmt der Vorsitzende die Form der Abstimmung 
und das Abstimmungsverfahren. Der Vorsitzende verfügt daher, dass die Abstimmungen 
nach dem bewährten Subtraktionsverfahren vorgenommen werden. Bei diesem Verfahren 
werden grundsätzlich die NEIN-Stimmen und die Stimmenthaltungen gezählt und von der 
Gesamtzahl der vertretenen Stimmen abgezogen. Dies ergibt die JA-Stimmen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertreter haben zu Be­
ginn der heutigen Hauptversammlung Stimmkarten erhalten, die jene Nummer tragen, un­
ter der sie im Teilnehmerverzeichnis eingetragen sind. Durch das Eingeben dieser Num­
mern in die EDV-Verwaltung wird die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien entspre­
chend der Stimmabgabe in die Berechnungen einbezogen. Der Vorsitzende ersucht die 
Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertreter, die bei den Ab-
stimmungen mit NEIN stimmen oder sich der Stimme ENTHALTEN, ihre Stimmkarte 
hochzuheben.

Die Nummern der Stimmkarten werden zur besseren Erfassung von Notar Dr. Rupert Brix 
laut vorgelesen. Wurde ihre Nummer von Dr. Brix genannt, bittet der Vorsitzende die 
Aktionärinnen und Aktionäre bzw deren Vertreterinnen und Vertreter, die Stimmkarte zu 
senken.

Abstimmung zum 2. Punkt der Tagesordnung 
„Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 ausgewie­
senen Bilanzgewinns"

Der Vorsitzende bringt zunächst den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer eingangs 
verlesenen und auf der Internetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag 
zur Abstimmung, dass auf die zum Auszahlungstag ausstehenden und gewinnberechtigten 
Stückaktien eine Dividende in Höhe von EUR 0,40 (Euro null Komma vierzig) pro Aktie 
ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe von EUR 222.965.5 15,30 (Euro zweihundert­
zweiundzwanzig Millionen neunhundertfünfundsechzigtausendfünfhundertfünfzehn 
Komma dreißig) auf neue Rechnung vorgetragen wird.
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Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt:

JA-Stimmen: 20.975.152
(zwanzig Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausendeinhundertzweiundfünfzig) 
[entspricht gerundet 100,00 % der abgegebenen Stimmen] 
NEIN-Stimmen: 190
(einhundertneunzig) -
[entspricht gerundet 0,00 % der abgegebenen Stimmen] 
[Stimmenthaltungen: 28.750 (achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig)] 
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = 
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.342
(zwanzig Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausenddreihundertzweiundvierzig) — 
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %
(dreiundfünfzig Komma neunundneunzig Prozent)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenom­
men wurde und sohin die Hauptversammlung die beantragte Verwendung des Bilanzge­
winns für das Geschäftsjahr 2022/23 durch Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 
EUR 0,40 (Euro null Komma vierzig) pro Aktie und Vortrag des Restbetrags in Höhe von 
EUR 222.965.515,30 (Euro zweihundertzweiundzwanzig Millionen neunhundertfünfund­
sechzigtausendfünfhundertfünfzehn Komma dreißig) auf neue Rechnung beschlossen hat.

Abstimmung zum 3. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­
schäftsjahr 2022/23"

Der Vorsitzende stellt fest, dass Stimmverbote gemäß § 125 AktG im EDV-System erfasst 
wurden und bei der Abstimmung berücksichtigt werden.

Der Vorsitzende bringt nun den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer eingangs ver­
lesenen und auf der Intemetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag 
zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge en bloc beschließen, den Mitgliedern des 
Vorstands für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 die Entlastung zu erteilen.

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt:

JA-Stimmen: 20.844.831





-24-

(zwanzig Millionen achthundertvierundvierzigtausendachthunderteinunddreißig) 
[entspricht 1 00,00 % der abgegebenen Stimmen]
NEIN-Stimmen: 0
(null)
[entspricht 0,00 % der abgegebenen Stimmen] 
[Stimmenthaltungen: 1 59.260 (einhundertneunundfunfzigtausendzweihundertsechzig)] 
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = 
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.844.831
(zwanzig Millionen achthundertvierundvierzigtausendachthunderteinunddreißig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:: 53,65 %
(dreiundfünfzig Komma fünfundsechzig Prozent)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag einstimmig angenommen wurde und sohin 
die Hauptversammlung die beantragte Entlastung der Mitglieder des Vorstands für die 
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 beschlossen hat.

Abstimmung zum 4. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge­
schäftsjahr 2022/23"

Der Vorsitzende stellt fest, dass Stimmverbote gemäß § 125 AktG im EDV-System erfasst 
wurden und bei der Abstimmung berücksichtigt werden.

Der Vorsitzende bringt nun den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer eingangs ver­
lesenen und auf der Intemetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag 
zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge en bloc beschließen, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 die Entlastung zu erteilen. —

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt:

JA-Stimmen: 13.332.636
(dreizehn Millionen dreihundertzweiunddreißigtausendsechshundertsechsunddreißig) —
[entspricht gerundet 96,1 1 % der abgegebenen Stimmen]
NEIN-Stimmen: 539.415
(fünfhundertneununddreißigtausendvierhundertfünfzehn) 
[entspricht gerundet 3,89 % der abgegebenen Stimmen] 
[Stimmenthaltungen: 1 92.445 (einhundertzweiundneunzigtausendvierhundertfünfund-
vierzig)] 
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden =
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Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.872.051
(dreizehn Millionen achthundertzweiundsiebzigtausendeinundfünfzig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,71 %
(fünfunddreißig Komma einundsiebzig Prozent)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenom­
men wurde und sohin die Hauptversammlung die beantragte Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 beschlossen hat.

Abstimmung zum 5. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Auf­
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23"

Der Vorsitzende bringt nun den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer eingangs ver­
lesenen und auf der Intemetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag 
zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Vergütung für die Mitglieder des Auf­
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23, wie diese auf der Intemetseite zugänglich ge­
macht wurde, beschließen.

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt:

JA-Stimmen: 20.975.181
(zwanzig Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausendeinhunderteinundachtzig) 
[entspricht gerundet 100,00 % der abgegebenen Stimmen]
NEIN-Stimmen: 28
(achtundzwanzig) 
[entspricht gerundet 0,00 % der abgegebenen Stimmen] 
[Stimmenthaltungen: 28.882 (achtundzwanzigtausendachthundertzweiundachtzig)] 
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = 
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.209
(zwanzig Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausendzweihundertneun)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %
(dreiundfünfzig Komma neunundneunzig Prozent)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenom­
men wurde und sohin die Hauptversammlung die Vergütung für die Mitglieder des Auf­
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23 beschlossen hat. -
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Abstimmung zum 6. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über den Vergütungsbericht" —

Der Vorsitzende bringt nun den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer eingangs ver­
lesenen und auf der Intemetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag 
zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge den Vergütungsbericht, wie dieser auf der
Intemetseite zugänglich gemacht wurde, beschließen [Beilage ,/C4\.

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt:

JA-Stimmen: 16.360.640
(sechzehn Millionen dreihundertsechzigtausendsechshundertvierzig) 
[entspricht gerundet 78,00 % der abgegebenen Stimmen]
NEIN-Stimmen: 4.614.299
(vier Millionen sechshundertvierzehntausendzweihundertneunundneunzig) 
[entspricht gerundet 22,00 % der abgegebenen Stimmen] 
[Stimmenthaltungen: 29.152 (neunundzwanzigtausendeinhundertzweiundfünfzig)
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden =
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.974.939
(zwanzig Millionen neunhundertvierundsiebzigtausendneunhundertneununddreißig) —
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %
(dreiundfünfzig Komma neunundneunzig Prozent)
Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenom­
men wurde und sohin die Hauptversammlung den Vergütungsbericht [Beilage ,/C4] be­
schlossen hat.

Abstimmung zum 7. Punkt der Tagesordnung 
"Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2023/24"

Der Vorsitzende bringt nun den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer eingangs ver­
lesenen und auf der Intemetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag 
zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs 
GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzemabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2023/24 wählen.

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt: -
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JA-Stimmen: 20.169.478
(zwanzig Millionen einhundertneunundsechzigtausendvierhundertachtundsiebzig) 
[entspricht gerundet 96,16 % der abgegebenen Stimmen]
NEIN-Stimmen: 805.863
(achthundertfünftausendachthundertdreiundsechzig) 
[entspricht gerundet 3,84 % der abgegebenen Stimmen] 
[Stimmenthaltungen: 28.750 (achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig)] 
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden =
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.341
(zwanzig Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausenddreihunderteinundvierzig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %
(dreiundfünfzig Komma neunundneunzig Prozent)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenom­
men wurde und sohin die Hauptversammlung die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs 
GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2023/24 gewählt hat.

Abstimmung zum 8. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und 
Mitteilungen“."

Der Vorsitzende bringt mm den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer eingangs ver­
lesenen und auf der Intemetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag 
zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Änderung der Satzung in § 3 „Veröf­
fentlichungen und Mitteilungen“ beschließen.

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt:

JA-Stimmen: 20.975.311
(zwanzig Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausenddreihundertelf) 
[entspricht gerundet 100,00 % der abgegebenen Stimmen]
NEIN-Stimmen: 30
(dreißig) 
[entspricht gerundet 0,00 % der abgegebenen Stimmen]
[Stimmenthaltungen: 28.750 (achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig)]
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = 
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.341
(zwanzig Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausenddreihunderteinundvierzig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %
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(dreiundfünfzig Komma neunundneunzig Prozent)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenom­
men wurde und sohin die Hauptversammlung die Änderung der Satzung in § 3 „ Veröf­
fentlichungen und Mitteilungen “ beschlossen hat.

Abstimmung zum 9. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammensetzung 
des Vorstands“."

Der Vorsitzende bringt nun den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer eingangs ver­
lesenen und auf der Intemetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag 
zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 
„Zusammensetzung des Vorstands“ beschließen.

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt:

JA-Stimmen: 20.975.311
(zwanzig Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausenddreihundertelf) 
[entspricht gerundet 100,00 % der abgegebenen Stimmen]
NEIN-Stimmen: 30
(dreißig) 
[entspricht gerundet 0,00 % der abgegebenen Stimmen] 
[Stimmenthaltungen: 28.750 (achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig)]
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = 
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.341
(zwanzig Millionen neunhundertfünfundsiebzigtausenddreihunderteinundvierzig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %
(dreiundfünfzig Komma neunundneunzig Prozent)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenom­
men wurde und sohin die Hauptversammlung die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „ Zu­
sammensetzung des Vorstands “ beschlossen hat.

Abstimmung zum 10. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V. Hauptversammlung § 22 
„Allgemeines“ (Virtuelle Hauptversammlung)."
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Der Vorsitzende bringt nun den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer als Bevoll­
mächtigten der Aktionärin Dörflinger Privatstiftung heute verlesenen Antrag zur Abstim­
mung, die Hauptversammlung möge die Änderung der Satzung in § 22 durch Ergänzung 
der Absätze 10 bis 19 beschließen.

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt:

JA-Stimmen: 19.895.538
(neunzehn Millionen achthundertfänfundneunzigtausendfünfhundertachtunddreißig) — 
[entspricht gerundet 94,85 % der abgegebenen Stimmen] 
NEIN-Stimmen: 1.079.283
(eine Million neunundsiebzigtausendzweihundertdreiundachtzig) 
[entspricht gerundet 5,15 % der abgegebenen Stimmen] 
[Stimmenthaltungen: 29.050 (neunundzwanzigtausendfünfzig)] 
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = 
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.974.821
(zwanzig Millionen neunhundertvierundsiebzigtausendachthunderteinundzwanzig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %
(dreiundfünfzig Komma neunundneunzig Prozent)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenom­
men wurde und sohin die Hauptversammlung die Änderung der Satzung in § 22 durch 
Ergänzung der Absätze 10 bis 19 beschlossen hat. —
Diesbezüglich hält der Vorsitzende der guten Ordnung halber fest, dass sich durch die 
Annahme dieses Antrags der Dörflinger Privatstiftung eine Abstimmung über den Be­
schlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats vom 31. Mai 2023 erübrigt.

Abstimmung zum 11. Punkt der Tagesordnung 
"Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Ak­
tien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Ermäch­
tigung des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung 
von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptver­
sammlung vom 8. Juli 2021."

Der Vorsitzende bringt nun den von Rechtsanwalt Dr. Clemens Hasenauer eingangs ver­
lesenen und auf der Intemetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag 
zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Ermächtigung des Vorstands zum Er­
werb eigener Aktien, zur Einziehung von Aktien, die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur 
Änderung der Satzung sowie den Widerruf des Beschlusses vom 8. Juli 2021, beschließen.
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Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch 
das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 Abs 1 AktG das Ergebnis 
der Abstimmung wie folgt: -—

JA-Stimmen: 20.959.764
(zwanzig Millionen neunhundertneunundfünfzigtausendsiebenhundertvierundsechzig) -
[entspricht gerundet 99,96 % der abgegebenen Stimmen]
NEIN-Stimmen: 8.051
(achttausendeinundfünfzig) 
[entspricht gerundet 0,04 % der abgegebenen Stimmen] 
[Stimmenthaltungen: 35.861 (fünfunddreißigtausendachthunderteinundsechzig)] 
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = 
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.967.815
(zwanzig Millionen neunhundertsiebenundsechzigtausendachthundertfünfzehn) 
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,97 %
(dreiundfünfzig Komma siebenundneunzig Prozent)

Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenom­
men wurde und sohin die Hauptversammlung die Ermächtigung des Vorstands zum Er­
werb eigener Aktien, zur Einziehung von Aktien, die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur 
Änderung der Satzung sowie den Widerruf des Beschlusses vom 8. Juli 2021, beschlossen 
hat.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Tagesordnung der heutigen 29. ordentlichen Haupt­
versammlung erledigt ist.
Die Vorsitzende kündigt an, dass die Abstimmungsergebnisse auf der Homepage der Ge­
sellschaft veröffentlicht werden.

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für ihre Treue und ihre Teil­
nahme an der heutigen ordentlichen Hauptversammlung und schließt um 13:48 Uhr (drei­
zehn Uhr achtundvierzig Minuten) die 29. ordentliche Hauptversammlung.

Ich, der beurkundende Notar, stelle fest, dass 
a) das gern § 1 17 AktG aufgestellte Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Ak­

tionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), Beilage ./1, zum 
Zeitpunkt der Präsenzverkündung in der Hauptversammlung ab diesem Zeitpunkt 
bis zum Ende der Hauptversammlung auflag, 

b) nach jeder Abstimmung vom Vorsitzenden das Ergebnis der Abstimmung verkün­
det und der Inhalt des gefassten Beschlusses festgestellt wurde, 

c) das Ergebnis der Abstimmungen den Feststellungen des Vorsitzenden entspricht,
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d) gemäß der vom Vorsitzenden verkündeten Abstimmungsergebnisse sämtliche Be­
schlüsse in der heutigen Hauptversammlung mit der erforderlichen einfachen Stim­
menmehrheit gemäß § 121 Abs 2 AktG und § 25 Abs 1 der Satzung gefasst wurden, 

e) zudem die Satzungsänderungänderungen zum 8., 9. und 10. Punkt der Tagesord­
nung mit der erforderlichen einfachen Kapitalmehrheit des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals gemäß § 146 Abs 1 AktG und § 25 Abs 1 der Satzung 
beschlossen wurde,

f) zudem die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Einziehung eigener 
Aktien zum 11. Punkt der Tagesordnung mit der erforderlichen einfachen Kapital­
mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gern §§65 Abs 1b 
und § 25 Abs 1 der Satzung beschlossen wurde,

g) daher sämtliche Beschlüsse in der heutigen Hauptversammlung mit den gesetzli­
chen und satzungsmäßigen Mehrheitserfordernissen gefasst wurden und

h) zu keiner Beschlussfassung in der Hauptversammlung von einem anwesenden Ak­
tionär oder Vertreter eines Aktionärs Widerspruch zu Protokoll erklärt wurde. —

Hierüber wurde dieses Protokoll von mir, Notar Dr. Rupert Brix, aufgenommen und vom 
Vorsitzenden, Dkfm. Dr. Hannes Androsch, und von mir unterschrieben.

Tm. Dr. Hannes Androsch 
Vorsitzender

Dr. Rupert Brix 
off. Notar
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Beilage .ZA zur Geschäftszahl: 22.467
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32 Wiener Zeitung ■ Amtsblatt Dienstag, 6. luni 2023

Hauptversammlungen
AT & S Austria Technologie & Syslemlechnik Aktiengesellschaft 

Leoben, FN 556S8x
ISIN AT90009G0985 

(„Gesellschaft"

Einberufung der 29, ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und AkUonihe zur 29. ordentlichen Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie & Syslemlechnik Aktiengesellschaft
am Donnerstag, den 6 Juli 2023 nm 10:11(1 Uhr, MESZ. Wiener Zeil, in den Käumlichkciler: der Live Congress luroben Betriehsginhll, K700 Leoben, Iaupiplalz 1 ein. 
Die Versammlung wird iin Internet unter nw uls-ncl bis zum Übergang zur Dehatte öffentlich übertragen- Die Aufzeichnung kann auch danach algerufen werden.

I. TAGESORDNUNG
i Bericht des Vorstands; Vorlage des feslgestelllen 

Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (knnsn-
lirlti-* “••*!) CtüpnraiK Gnvei reiner Bnifthusinxl des 
(konsolidier ten) nichUinanzicllen Berichts sowie 
des Kunzem&bschlussex und Konzenlagcherichls 
für das Geschäftsjahr vom 1 April 2023 bis zum 
31 März 2(123 (2022/23) mit dem Bericht des Auf— 
sichtsrnis für das Geschäftsjahr wm 1. April 
21122 bis zum 31 März 2023 (2022/23) sowie des 
Vorschlags füv die Gewinnverwendung,

2. Beschlussfassung über die Verwendung des uu 
Jahres absclduss 2022/23 ausgewiesenen Bilanz­
gewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mit­
glieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2022/23.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mit­
glieder des AufsichLsraLs für das Geschäftsjahr 
2022/23.

5, Beschlussfassung über die Festsetzung der Ver­
gütung für die Mitglieder des Auisichlsiäls für 
das Gcsdiafujnhr 2022/23.

6. Beschlussfassung übet' den Vegutungsbericht.
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzemab-

sc'hhisspiilfers füridas Gewh.lftsjHh) 2023/24.
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 

in § 3 „Vci'oncnllichuncen undMificilmngen".
0. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 

m fj 6 Al>s. 1 .Zusammensetzung des Vorstands"
10. Beschlussfassung über die Änderung der Salzung 

in V. Hauptversammlung § 22 „Allgemeine.«” 
(Virtuelle Hauptversam ml ung)

11. Beschlussfassung über du? Ermächtigung des 
Vorstands nun Erwerb eigener Aktien gemäß 
§ 65 Abs. 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von 
Aktien und die Eriächtigung des Aufslchlsrab» 
zu Änderungen der Salzung, die sich durch die 
Einziehung von Aktien ergeben sowie Wderuf 
des diesbezüglichen Besclimss»'s riet Hauptver­
sammlung vom 8 Juli 2021

H. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; 
BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF

DER INTERNETSEITE
Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß 
§ ing Abs 3 und 4 AktG spätestens ab 15, Juni 2023 
auf der Intern eisei Le der GeseUschnft unter 
www.ais.net (Rubrik Investoren > Hauptversamm­
lung > 20. Hauptversammlung! zugänglich:
• Jahresabschluss mit Lagebericht,
• (Konsolidierter) Corporate Governaiice Bericht,
• (Konsolidierter) nicht finanzieller Bericht,
• Konzemnähscliluss util Konzcmlagebcricht,
• Bench t des Auf sichtsrats gemäß § 96 AktG.
• Geschäftsbericht
jeweils für das Geschäftsjahr 2022/23,
• die genminsainen BeschlusiwniTcblage des Vor­

stands und des Aufsichtsrats zu den Tagesord-
nungspunkten 2 bis 5 und 8 bis 11,

■ der Besehlussvorschkig des Aufsichisrats zum l’a-
gcsordnungspunkL 7,

♦ Vcixulungsbencht,
• Formular für die Erteilung einer Vollmaclu,
« Form u ku* für die Erteilung einer Vollmacht und 

Weisung an unabhängigen Slimmrcchtsvcrt feier 
□VAL

♦ Foi und j (’ für der i Wid t ruil en »er V oll ma chl,
♦ vollstaraligurText dieser Einberufung,

nLNACIIWEISSTICHTAG UND VORAUSSET­
ZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER

HAUPTVERSAMMLUNG
Die Bexecbiigung zur Teilmdnne an der Hauptver­
sammlung und zur Ausübung des Summ rechts und 
der übrigen Alttionarsrechie, die mi Rahmen der 
Hauptversammlung gellend zu machen sind, richtet 
sich nach dem Anleilsbcsdz am Ende des 2G, Juni 
2023 (24: DU Uhr, MESZ, Wiener Zeit) (Nachweis-
Stichtag),
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur be­
rechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und 
dies der Gesell schuft nach weist.
Für den Nachweis des Anleilsbesilzes am Nachwets-
stivhlngisl emeDepntbeslätigmggemal § lila AktG 
vorzulegen. die der Ge iellsehatt spätestens am 3. Juli 
2023 (24.00 Uhr, MESZ Wiener Zeil) ausschließlich 
auf einem der folgenden Kummumkationswcge und 
Adressen zugehen muss:
(i) für die Übermiulung der Depolbesiäligung in 

Textform
Per E-Mailt anmeldungats@haupiversannnlungat 

(DepotbcsLiLignngcn Kille im Format 
PDF)

Per Telefax: <43 (0) 1 C’JÜO 500-50
ni) für die Übermittlung der Depot beslaligung ir. 

ScLriftforni
Per Post AT & 5 Austria Technologie & Systein-
oder Folen- icchnik Akiiengescllschiin

c/o HV-Vc ran sta 1 lungsservi cc Gmb H 
8242 St Lorenzen um Wechsel.
Köppel Gü

Per SWIFT: GIBAATWGGMS
(MesbJge Type MT5U8 oder MT599, un­
bedingt ISIN ATOfWü 069085 im Text 
augeben)

Die AkLianäB: werde gebeten, sich an ihvdvpolfüh-
vcnd«*S Kreditinstitut zu wenden und die Ausstellung 
und UbcnnilUung einer Dcpotbcsläügung zu vcian-
lassen.

fh* Nalihwidwlfrhr.ng hnt keine AWWfrklingrn auf 
dlt? VctWußcrbarkeit «Irr Aktien und faul knnr Redcu-
lung für die TJhäibnitk'nböi'echi.igung.
Depot Bestätigung gemäß § 10a .AktG
Die Dnmtbc tätigiing Ul vom eepottuhrenden Kre-
ditmntitut mit Sitz in einem Mitgliedrataai der Euro-
p-ischen Witt ichitflxm ums oder in einem Vnllmll-
sliedadtaat der OECD MuszuslcUtn und hnl fnlgumb» 
Angaben ku enthüllen ($ lUn Abs. '2 AktGh
• Angilben übd ihn AuKitcIlen Nunv*T)rniu und 

Anschrift oder eine» uu Veritehr zwischen Knxiit-
insttuten gcbräuchhchcn Codes ISWIFT-Codel.

• Angaben über den Aklmn.lr NJine/Fiima. An­
schrift. Geuursdatum bei natürlichen Peruen, 
jt cbcnenfall» Register und Registemummer bei 
surst bchen Perionen.

• Angaben über die Aktien Anfuhr dw Akuen des 
Aktionärs. ISIN AT000U06998Ü (international ge-
hriuchliche Wrttpapirfki-nnnumm.-r».

• Drputninnmer, Wertpapimrkontonummrr bzw ci-
nr jMiMge B*Z'-iciinung.

• Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depnt-
basta tigungb ezi eht .

Die Dopotbe alätigung a!> Nachweis des AnteiEbeait-
«rs »ir 7« ilruhim *n d< r HBUtrtvrrsammlunc mura 
lieh auf dl» Ende dr« Nuciwezutchtagcs 3fi. Juni 
2023 |24 00 Uhr. MESZ. Wiener ZciU iMTicheti
Die Depmbe<:.«ueuug Mini in deutnchiet Sprache 
•»der In enulischrr Sprache catgegrngimnmtn>*ii
Identitätsnachweis und Einlass
Du- Aktinnäze und deren Bevellmlichugte werden er-
tucht. xur Irtrnuhkctmn he! der Recirtrierune einen 
gültigen amtlichen LkhiblldiuwweU beritnuhalien 
Wenn Sie als Bci'nllir.aclil ig'.T xui Hanpiveranm-
lung kommen, nehmen Sie -us.it/iicb rum umibchcn 
fjch'drhkuswni bitte die Vull macht md. Falls das 
Original ihr» Vvllmuchl schon an ehe (k cllM'hjfi 
Übersandt wurden bt. akichlmi Sie den Zumtl. 
wenn Sic eine Kopie der Vvllmucht vorweisen. 
Die AT & S Austria Technologie & Syslemlechnik 
Aktiengesellschat behält sich das Recht vor, die Iden­
tität der zur Versammlung erscheinenden Personen 
festzustellen. Sollte eine Identitatsfeststellung nicht 
möglich sein, kann der Einlass verweigert werten 
Um den reibungslosen Ablauf der Eingangskontroilc 
xu trmdglldwn, werden die Akllcmhre gebeten, aieh 
rnehuK'ltig vor Beginn drrHauptetsemnmlung cin/u-
frmilen. Einhim Mir Behebung der Stumnkartun w* 
olg um 09:00 Uhr.

IV MOGLiniKEIT ZUR HESTF.U.UNG EINES 
VERTRETERS L’N1> DAS DABEI ELNZU HALTEN­

DE VERFAHREN
Jeder AktiwAr. det zur Tcilruihme an dr* Hauprixt-
satnmlung luiKidiUgt ut und die* ihn Grweilschuft 
gvnu3 dvn Fnlhpuu cn m dinet Einberufung 
Punkt II!. n chg.nvicscn hat. hat das Recht eluen 
VcrtxcUT xu hcticlk-n. der im Niunsm des Akttonkra 
in der HauptvctMffixniung teiinimmt und dieselben 
Reiht«* wir in Aktlonär hat. dm « vertitt
Die Vollmacht mnrs einer bestimmten Pentnn (einer 
nanirHchrn oder einer junrtlcchcn Peren In Text-
form 15 13 Abe 2 AktG) rrtelll werien, wodri auch 
mehren' l’enumim lrvo)Imäichtgt werden können 
Die Erteilung einer Volhnaeht ist sowohl vor als 
auch wahrend derHauptwnitunmluTig möglich 
Fiir die Ulierinitllung von Voll mach len bieten wir 
folgende Konmmkeitinnswnge und Adr«iu*ii an: 
Per Post ATES AuMxim Teuhnolu|ju' & SysUiu-
oder Boten: techmk Akuengellarhait

c/o HV.VeruiMjltungx*en*ice GmbH 
3242 St Lorenzen am Wccnsd.
Köppel 06

Per Telefax: ♦ l'J (n) 1 HUUD $011 - 50
Per E-Mail : aninelduuga ts hanp! tersannlu nga l 

(Vollmachten bilLe im Formal PDF»
J’cr SWIFT: GTßAATWGGMS

(Mivagu Tpe MT598 oder [*59!), ub-
brdiiigt ISIN ATI! 0000695135 im Text 
an dK'n)

Pei»önhch* bei Beglslriviung zur llauplvcrsanim-
lung am Versanuniungsort

Die Vollmachten müssen spaLeclens bis 5. Juli 2023, 
16:00 Uhr, bei einer der kuiW genannien Adressen 
eineehen, sofern sie nic+il mn Tag der Hauptver­
sammlung an der Ein- und Ausgangakontrolle der 
H aup l versa m ml ung üb ergeben werd en
Ein Volhnachtsfonnular und ein Fonnuhir für den 
Widerruf der Voll mdcht sind spätestens üb 15 Juni 
2C23 auf der IntemelseiLe der Gesellschaft unter 
www.atsmct (Rubrik Investoren > Huuptversamra-
lung > 29 Hauptvesammlung) abrufbar Wir bitten 
im Interesse einer reibungslosen Abwicklung stets 
dir liemtgestrllten Fm nntl n r zu vriwenilvn 
Einzc'hrilrn zur BcvollmtchitpmR. inzberondere zur 
Textform und -/um Int uit der VoHmachl. crgclwn 
•kh uu« dum diu Aki’.ihknii »Ur Verfügung gr»t«4l-
tet Volluchtifemnuuiur
Hil der Ak:ionär ceinent tlepolfuhrr-ntim Kreditins-
titut (§ Ifta AktG) VnUnw-rM nvlli, *» ' i 'igt • 
wenn diese» ra itxlich zur Depoflrestatgung auf 
ihm für de*Avn Ühennittlun: an die G«*cll»i'hult 
wrgesehemnen Weg. die Erilaniu algbt, dz" ihm 
Vollmach', erteilt wurde.
Aktont üünnen ouh nach Volimadiuminlufltt dir 
Hechte m der Hauptverrammlumng pctMtdRh wahr« 
nehmen. Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf 
einer vorher eitel I len Vollmacht.
Die vorsiehenden Vorschrificn über die Erteilung d<?i"
Vollmacht gellen sinngemäß für den V/idcnruf der 
Voihnaehl.

Unahllngiget Stlminrccht»vcrtretcr
Als bwondeani Sxiviec bielcu wir umi« rn Akttonh-
reu an ihr Sitimnmnincht durch einen unabhäniuem, 
von der Gcsellseiiaft benanTiteii Vmtii'ler - dvr. Tu fr— 
lef. --nvfhMnd für Anlrze r (IVA). F ldmOhlgai 23. 
1120 Wica. nfRcr-vi wat. T l U3 1 37 «2 343/30
- atulun en Imimhi. Für 1nt»r»*«4tiii.'ri«and 
(üi Ardnpn wird Herr Dr Mikhael Knnp 
(iiuclui-l kiupi'ivo.nr.at) bei der Haupiversammiung 
diexe AitUonArr wrtnRcn. Die Kosten für die Stimm-
mchtrver tretung werden von der AT & S Austria 
Trchologle « Syriciötcchmk Aktiengesellsclmft ge-
tragen. Shmsliche fhriie Kosten, insbesondere die 
eigmrn Banktpocmn für die DrpfiilM'ilAUgung oder 
lMrit>'r.aMtn.ha( der Akl'tmar zu tragen-
Tur die Erteilant einer VüUmacbt uu den IVA kann 
da» »pcridlc uuf der Interuetwlte dtr GcsiHKhafl 
unter wwwjiiM.nct »patevtens nb dem 13. Juni 2023 
zur Vcvfüiiung gestellt Formular n-rxendet weiden 
Die Volimucht rnus» zctix'TVcht uusschlie Glich an ei­
net dri nacizgenannteh Adrerun sugrhen
Pur P»wt Dr. Michnel Knap, r/o In lercssen ver-
oder band für Ani rg( r (IVA), 
per Barere: Feldmühlga s? e 22. 1 1 30 Wi er.
Fr» Telefax >43 (0) I Rhno Son - 50 
oder
pnr E-Mail nnmeldung aitithauplvmammiung ai
Im Fhllv der tüvutlmadiUgung ihu rvA ubt Dr. Mi­
chael Kn.ip das Sumrorecht aiM»chhi4Hich auf dtr 
Grundlage der von dem AkUotur eitel. ten Weisun­
gen aus, die auf dem spzlellen VoUinachUfrurnuLiir 
angukrvuzt wn den konnm Falls keine Weisungen 
ungekeutt wuilrti, wird tlei Eevollniaditigrc füi die 
fkfcIdibMVorAchhigir den Vorstands und des Auf-
.Hu'hbrab stlnnnm Biile beaclilen Sie, duss dei 
JMhnhiit bUvirirclet limne Auhiäge zu V»uxlmel-
dunjNn tur Erhebung ywi Widcrspiüchcn gegen 
ILmpiv*». imltmpsteachNisse oder zum Stellen von 
Fragen ndwvan Anträentntsegeninnt.
Die mur AVMirnmung gelangenden Bcschlliätvw-
schlago werden von der GetfllKChaft auf der WctHtle 
unter wiciv.ais.net vcröffcrtdirhL
V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄ­

RE NACH DEN §§ 109. 110. US UND 119 AKTG
1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aklionäre 

nach § 109 AkIG
Aktionäre, deren Antcüe cuizeln oder rusumtnen 5% 
dr» Gundkapitala erreichen und dir »dt nündciitcns 
diel Monaten vor Antragstellung Inhaber dit -r Ak-
tieu >ind. könnrn Mdmftlivh Wllangen, dun» zuvata li-
che Punlcte auf ilie Tageuinlmmg d Irrtet* Huuptve-
smnmlung gesetzi imd bekannt muachi wrreem. 
v/enn dieses VerkingHi in Stthnftforni per PMt hftT 
Boten •lu.tmii'nA t,Ki 15. Juni 2023 (2100 Uhr. 
MESZ. Wiinn Zein <I«t GuHDchaR ;iu*M'l>lh4lll<*h 
en die Adre «e 3700 Leoben-Hinterherg. Fahrikagac-
ae 13. /11 Herm Mag. Rehert Kanftlrr. Gmrral 
Cmmsrl. nrt»r. wenn por E-Mail, mit qnahflairrter 
rlrktinmichn Slgnitur an dir E-Ma:l-A:lrrw 
r.ranftlerOats.net ~l'i per SWIFT an dir Adreme 
GIBAATWGGMS xugehi. Sehrlfllich’ bedktutel n-
gmhxndigr Unlerferusuns oder firn ;cnm*3lgc 
Zeichnung durch icden Anlrogftellcr oder, wenn per 
E-MUL mit qualittzierter elektronischer Signatur 
oder bei thjcrmilUunj per SWIFT, mit Atessace Ty­
pe MT59K oder Type MT52B, wobr unlMdingt ISIN 
AT00<K)&69!)8ö im Test iiiucigrhen ist
Jedem so beaunagten Tagesordnungspunkt muss ein 
RmihJiXMVMiuhl&g samt FH-gnlnd’ir.g beillegen Ehr 
T»tfcMnduun »fMUskt nu der B<»cblu«AVüaM'hUig. 
nicht aber dcMcn Rvp.itnduug. inuu )cdmf.ilU ateh 
in deuuchcr Bpraviic jbecfau.t acln Die Alctionära-
ilgnucbull hl durch di«! Vorlage elrwtr Dnr'lhrsiätl-
cung | 10a AktG nachtuweben, in der bestä­
tigt wird. diM dir anlrag*ldl<-ndrn AkllMUir «rit 
mindestens dm Monaten voi Antmsrtelluns Inhaber 
der Aktien sind und die zum Zeilpmilit drr Vortmur 
hu der Gesellst hat uichl Hlb-r al.4 ciobim Tagt iWirl 
darf. Mehreiv DepotbesüiUgun tth Uliw Akiin:, die 
nur iw-irflowil das BeleiligungsmwmalJ von 5% ver-
nitteln. muxwn sich auf denselben Zeitpunkt (Tag. 
Uhrzoit beziehen
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die De-
polbcstätigune wird auf die Ausführungen zur Teil­
nahmeberechtigung (Punkt UI. ditser Elnbrvufue.4 
verwiesen.
2. Beschlussvorschläge von Aktionären nor Tngen-

Ordnung nach § 110 AkiG
Alitionäre, deren .Anteile etnzeln oder zuEmmen 1% 
des Grundkapilals erreichen, kminen »1 jedem Punkt 
der Tagesordnung in Text form Verrchlage tut Be­
schlussfassung samt Begrundung übenitteln Und 
vvrlimgeu, dass diese VorsL-hbigp tuanunm «di tim 
Namen der betreffenden Aktionäre, der anzunchiie-
Benden Btgiundung und einor alHÄlUecn Selum-
nnnmi' des Vorstands oder dr* AuFsrhteit- tf drf 
im Firrotnbuch cnetrascurn Inlcmetxilc tk*r Gic-
xlbchofl xuRunghcb grmaüil werden. dkve» 
Verlangen In Toxtorm q> itosteni am 27. Juni 3022 
(24 .GU Uhr, MESZ, Wiener Zeil) der Gesellschail enl-
weder JO Ü7O0 Leohen-Hinlerherg, Fafarilogasse 13, 
üH Herrn 3lag. Rotiert Rmiftlcr. Gmeral Counsel, 
oder per Telefax an *43-10) 1-390 n-5üü-50. oder per 
E-Mtül an r.nmflleruolwncl, wobei das Verlangen in 
Trxttorm, bciapictswiir als PDF-Dokument, dem 
E-Mull jiiztuchJIdJ*'!! Ist, zugeht. Sofern für Eikla-
ruinEen di* Trktfom tm Slnnr des § 13 Abs. 2 AktG 
vorgetchiiehcn 1M, mW die Erklärung in inner Ur-
kuwetHlvr Hilf kJihv anideru zur d auerhef len Wieder-
gabu in S irifc/nclicn geeignete Wesse abgegeix-n. 
<bc Peron d<-s Erklärenden genannt und dm Ain 
schloss der Erklärung durch Nachbildung der Na-
mcnsuntcrsci-iifl oder ändert ci kennbar gemacht 
werten. Der Beschlcssvorwhlng, nicht aber dessen

Remanfunz mn«i Jrtmfull» amh in <l«itf-*1ir» 
Spmrache abhee fasst Min.
Die Altinnarseizenichalt irt durch die Vorlage einer 
Diiotle- ttigung gutMÖ ) tDa AktG, «■ •• zum 7»il-
punkt der Vuriugv bei der Gcjcllwhaft nicht Alter al« 
»leben Tage uin darf, nadhruwcisen, Mvhnm* Depol-
bcs.jiigungm ubor Aktien, du- nur zUMtnmen da» 
Dclci.:gunoauuna3 von 1 % remitteln, tnü>M*n «ich 
auf densrlhen Zei'.punkt (Tag. Uluzeit) berichen.
I-Iinsichtlich der übrigen Aniorderungen an die De-
pntbes tätigung wird auf die Ausführungen zur Teil­
nahmeberechtigung (Punirt III. dies«’ Einberufung) 
verwiesen-
3. Auikunducchl der Aktinnärc nach $ US AktG
Jedem Aktionär Dt auf Verlnngcn in der Hnuptver-
lammhing Audninlt fther Angrle nhidtm dm Ge-
rdlrchaft su geben, eovicit eie sur rachcemäben Be-
urtellmng: «*in*< T:«grvudnun|i|hiukl« rih'idertirh 
lit Dir Aiutkuntapfikhl enurrekt rieh audi auf dM 
rechtlichen Beziehungen der Gekcllicliaft xu nnem 
verbundenen Unurruchmien *uwu> auf die I jgc <lt» 
Konzerns und der in den Konzernabschluss cm bezo­
genen Unlernehmen-
Die* Auskunft dur verweigert werden, soweit sie 
nach iNmüntUacr unternehinertche Beurteilung 
geeignet Ut. dom Vntnm'hmvn oder einem verhun-
tlnieti Uütenudnnm einen erheblchen Nachteil xu-
znfugen, oder Ihre Erteilung strafbar wir.
Aurkunfisverlangen rind in der lUuptvtnuimnduna 
gniiwh.'.zlieh müudlicb zu atrllm, gerne aber aurh 
»ehrt tt heb.
Fnigeii, (leien Bitantwürtung dum längeren Vorbe-
icitung bedarf, mögeii zur Wahrung der Siizungs-
vkunoinie zcitgciccht vor der Haup!vt Sammlung in 
Textfonn an den Vui-sland übenmüell weiden. Die 
Hagen können an die Gesellschal pci Post an 3700 
Lcoben-Hinterberg. Fabriksgassc i3. zH Henn Mag. 

Robert Ranftler. Gendul Counsel, oder per E-Mail 
an r.ranfiler@ats net übernittelt weithin
4. Anira$e von Akliouartn in der llmuptveruumm-

lüng naci § 119 AktG
Jeder Aktionär ist - unubhängig von einem bratimm-
ten Anteilshesitz — herechtigt. in der Hauptversamm­
lung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anirtign zu 
ctcllm. Vorausetttmp hierfür ist der NachlWta ter 
Tpilnahnieb trrliil ihy gemäß Punki ITT. (lieft-: Eiu-
hnrufung Liegen ru r.n»*m Punkt drr TAjWorthning 
mehrere Anträge wir dn bcutwnml penaB § 119 
ALL3 AltlG rlcr Vonatrenilecin Riihn folge der Ah-
nummune
3. Informutiot nm Dutenschutz für Aktionäre

Dtr AT & S Amiria Technolngin A* SyMrmirrlmik
.Aktinigr«.ellMhafl vexurbeitet pmonrnhc/iiRcnc Da-
irn dir Aktitmre bxw Airtinnirinnen und ihrtr Ver-
treter bzw Veitrctcrinncn (irMxMmdac jene gcmäU 
5 in« Ab» 3 AktG, dir» sind Name. Anschrift Ge-
hurndntum, Nummer deo Wertpapierdrpotx, Anzahl 
der Aktien dr» Akuonhrs bzw der Aktlonann. pee-
bmciifnlb AkUcngntiung, Numner «la* Stimmkarte 
jmiWm* gnylwnenfwIR Nomr iuiiI Ciebtartsrlutaam dex 
outr der lk*vollmüchtiglen) auf Grundlage der se-
’< nden Dal«rttM‘liii,>b«slifnmungM>, imdMiomL'«» der 
Europäischen Datanschuts-Grundecrordmung 
(DSGVQ) sowie de» osterrcichischen Datenschutzgc-
cctzc«, und der cincchlägipen aklicnrechtlichen Be-
eilmmuneen um den Aktionaren bzw. Akll<»n.4nntim 
die AllSUbunC ihrer Rrchte im Rahnirr. drr Haupt-
vensammiung zu ermöglichen.
Dir VrrarbMtus<g d- prtsrmrnbezosrnm Daten vtm 
Akticmuren Im* Aktinnatmnm ut fur dir D'uvb-
führung der Hauptvexamrilung und Teilnahme v»m 
Akumären bzw Aklkmuitnixn und darren Vertre­
tern bzw. Vertreterinnen daran gcmaH dem Aktien-
gexetz ncingrod erforderlich Sic erfolgt zum Zweck 
der Durehfuhning einer resctzoskonformten Hanpt-
versamninng, det Durchfühning von Abstimmunrm 
durch die Akti«uürv. der Ennoghchung «Irr Aus-
Übung stistiter AktvwAianrrJite und «Irr Erf iUtn< 
von Cinnphancv-PlUchten wir lr..ib<-irjhdeie nklicn« 
rcchUIehcr Autzdeltnung«-, AiukutJOund Mddt-
pflichlm Datenschutrechtiiche RcchUgrundlaßc 
für die VciurbeRun* lit somit die Erfordcrhchkai 
zur Erullung rechtlicher Verpflichtungen (Artikel 6 
Abs 1 lit c DSGVO) oder die Wahrung heiechfigtci'
lntrvr«*«n der AT A« S Autria Technologie A* Sys-
teintechnik Aktmirreliachaf: oder eine* Dritten an 
elm Durchfuhrung rinn onlnungfgnmiß.*n und gr-
Mlzrakvnfinmiii Huuptversunnnlun (Artikel « 
Ale 1 hi I DSGVO»
Für dlv Vcraifimtung un dir AT S Auatnu T«hr»> 
logte * Sy» «eiitcidnuk Aktivnr, «rclkcliift Vcraul-
wtuihrlir mt Sinne ilrr DSGVO.
Fa erfaigt <lnr Audioaufnahmc dvr gvx-nnt'ii Huupt-
wr»iiihnilung. Die Huuptvcnjiunilung wird bu -tim 
Übet gang zur Ikbotte Ku nicht uuwrM*ndv Aktitna-
rc über du» Internet iwr abnathchrr und optischer 
Einwegrertiudung «n Echtzeit offmlltch übertragen 

(g 102 Ab» I AktG iVm J 22 Ab». C «ter Satzung der 
AT&S Auztri Technologit & Sya’.raitrchnik Aktt-
engesdlschail).
AT & S Auslna Tcchno’ugie & Systcintcchnik 
Akliengesrlschaft bedient sich zum Zwecke der 

Ausrichtung der Hauptversammlung externer 
Dienstleistungsunlernehmen, wie etwa Nolaren, 
Rech isar. wall en, Banken, rT-Dienstiidstcra und eines 
auf die Organisation d<.f Hauptversammlung speza -
listpiten Dienstleist««, clft» HV-VerimsL-iltiirigssM'-
vice GmbH Thesu erhalten von AT & S Austria 
Technvlogic Ä SyM cm Icchnik AkLicngescUschiiH nur 
iwlghc personeu bezogenen IJatvii, die fur die MMLauh-
rang der beaufltinien Dienntlristnng erünilrtlJch 
sind, und verarbeilen die Daten auf*ehliid)Hcli 
nach Wdjttpg von AT & S Austria Technologie & 
Systemtcchrtw Akücngescllschah. Soweit rechtlich
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iurtwru-Uy, hüt AT fr S Atutm XWsndcgii? -* Syn-
Ivmlwhrilu Akttengeelschaf miL didtn Diemticin-
I urpsumntermnhmrm Auf traRs da tnWrL-iLe"rrAe 
uK ■vehluredl.
Nimmt Hm ARlUipw' hirw.vine AktionuHin «xkT «lir» 
Vtruri r 1m* an* Vertreterin an der Haupim-
«mmlung teil. kurzen «Uv unwvrendvn Aktionäre 
und Aktionärinnen, Vc'iWieHmtin und Vertreter 
wm Aktlnnärw blW. Aktimmarinnen, dir Vmund.t-
und Atfsehferfiitstaxli , dm N<üit und .diu 
ndt'icn Fcrtonfn mit cuhem gcKi:(MWs<fn Tcilntinnu-

rrrht en chress grifi=lirk mgHdirMitnv Telbwhmer-
vcwirhtiis 9117 Aktoi Einucht nehmen und ch-
dmvb .ilirh dtp ilw MiAhn>n pnrsttwiml -Xogrlien 
Ihtm (h a Nnim*. Wohnort, Boimhgunserprrhaltasi 1 
•'ÜDelun. AT A S AüMlh Tvcijuulvgir ft System-
lu'hmk Aklics clbshaft tM zudem ßöscÖÖd. ver-
pRirhtrt, iw'rwi brwflf.nr' Aklirmfh*- und Wrtrr-
lunluten limbanmiditre das Tcilnchmm'oreinchmB) 
dum mdmidtirB Protokoll der HAUFlV’itBiiiuulmig, 

ÄttcMit-l'kn und j5j! Teil dw J'iutQkulL Win ol-
fentlithen FUrneubHch rinwrclchen tf 130 AktG}. 
Außerdem können Daten nach Maßgaho rchtlrcher 
Vcird&htun£0> Un ju*xnligcu AnUa>U.U an die Ww-
uur Höre, die die
OcMörrekhirehe -CotHrtdlUaxik und die •.cireiehl-
scho UbmnuhmrkümmiMton wtriier pgebun werden 
Ihn ÜJlvtt der -Ahtiuiwre hsw der Aktlenusiuneh 
weiden Mnwr.yiid.isi-5t hxW; <bh,Wlrl. »uliali) sie tut'
die *Zwe<‘k»?, für die ule erheben h . warbcitel 
wühlen, mehl muh? npl wendig sind, und uweit 
nicht niidttre RixhlridHchh'n iw weitere Spelthi-
ru»;; crl'iixlcm- Nuthwcb- und AufbewahrunKt» 
pÜtefaten ctxvbcs Meb inshesunder aus dem Unur-
(..liiiuif.- umi Aktienrecht (hin 7 Tuhre), nun d™ 
Slwter» und Ahgabenrccht (bis xu 10-ahre cowie 
amsCililwüp;hebeeitimmungem fin dw Rt ui $ J.ihre). 
Dir- uenanuten Friisten kitinneexith ImEinzelfnlI. et­
wa wenn Gerichia- oder Vei altwigjreerfQhnn un-
Müßig gttunchi werden, vwiangwi. Süfrm irehtli-
rU Aiu «** Aktonüzth tmv, Akü&niirinnai

AT fr S Austria T<?chnolog1c fr SFetetnlechndr 
Aktiengetelltchtitt udler umtjclti'hrt wn AT &S Au*-
liln T<nrhwdu|tlif fr S lrmLiNihnlk AkUisigeWWJwrL 
gi im AknoMrc brw\ ilksiniiirir.nw erhoben we-
drm. 'dhld dir SfM'lelKTiniU tu hrtihrsiiftrhet Diitnt 
der Klbrung und horch liicOn« m AnsprU h*» tu 
Eiiudridlvn. ftn ü>uinintnhuiiij tinl ßKrivbliirer h-
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FN »7«103g bunkSO AG. fTatctshunc 31, 1020 Wien; 
pimxiiRföwi#- ica» raiihfa w.igm-r, ma 
löH UJ.lWl, gcWtil: 11G Wim, 17 05.2023

FN 5 5207 5a RAU-SCHI .AU Gmb 1 1 , Fnedmu n ogass u 
24/3, 1160 Wien: nun Leopolilauet Straße 143, 
121(1 Wien; HG Wien. 17.05.2023

FN 57WRJ£y BF. EPSTLON-DIO GmbH. Ani liunde-
iw 2-lAO. 1050 Wa n GESn.UitJUFTEIVTN: 
£CJ Ienatus Franx Derlei WS3I. griäecht; 
1D) . KeSTNBROD TTüMDtNG- EcTGD Eitilligt 
EUR IKh'Wbi gririytei EDH llndm; RttindmigMHi-
vllcitieilc SluHiineilJitUi' FX’R 10 'WO. IK) Wfrh, 
r.TiyKm

r'*i -HIMiy BEK-n'K GmhU. Au.intHlün£nih‘«lIe 
StiriA». 10z0 Wien: KAPITAL nun EVH GV 
wn 01I.05J023 Atidtrunfl des G*»V im Pimlri
.Dritten»-. GE5tLLSCHAFTER4N: (Dl ITFR 
KulcUns Gmbrt eckekstet nun EVR 6,000; gnm-
liunRxpri'dkgirrt« St*nnnclnhgE enlülU; (EJ 
D.S.H 5, llnldinH Gnibll gelehrta nun EU 11 G.UGUx 
llrttniibini<|ji vitr/1 Stamrainnln.e/ rntLlJU, (F> 
AAISB Hnfiltrte (mbH urirjstel ntn Küll 
xründlumuzeprivileterte Slummeinlag entlallv. HG 
Wen, lT05im3

FN BIG Neue Trdniolngi u GnibK Trjb-
turuutriiße 1020 Wieu; GESCHÄFTS FW I* 

(handr7hpvhüii.h? (D) Dipl,-Sw |F1il Frr-
dcrÜte StUwelwid, BA (03.04 lDäii5k .Uvlliadjt': t&J 
Danieh ShwrlMA (L 1.05.1977), veririlt seit 
15.5.2023 tesnein.tarn mit einem weiteren Ge-
schafisfulr-r od#r einem GwamtpiukiniHteu: HG 
Wien, 16,1: 31123

HN luH?4i KioNTech k&D (Austria) GmbH. Lebei'-
siraDc 20, U1U Wien; nun Hrhnut*G«allinger-
Gassc2, 1030 Wien; HG Wien, 1H 06.12023

EN 3:L!973d BM carwusb Betriebs GmbH, Blume n-
144 ie GV2. llieo GKSELI CHAHEIVTN 
(Al lrankn hliimjltiv (Uli Os! 1070). g.?|rum nun 
EUR 55.000; 11 Ö Wien. 17 05.2023

FN ääUl’Jin Buru (u Shine Gmbh. Paid-Ehrlkh-
Gunst lliZl2ie 113'1 Wim; nun Suftgiu 7.VI3«. 
1070 Wien. HG Wirt». H «JS OSJ

FN 42fi3i7d[i Burnhniu Wngrewii't Slrnlk Ginbll Ant 
Krlwcilcre 4. 114.MI Wilm; FH! MA nun HiLnfmum 
WugranU'r Striiih! GmbH in Urju GV vam 
10,01 20 3 Dle GUelUcbult bl ftufgfiöit GK-
srirAFTSFITHTtERdN thaniielitrrrhlli<-h) (Gj 
Aurunn S?).cibdautr t08.0811076] fielöichs: AE-
WICKLEtvIN. l.1QI!IDATim4N; (G) MariitM 
Si-hvibl'lauiT (OgdS-im). liawtt JVÜ 1VJ.2O23 
sriWdridMC: HG Wie». 1 6.Ö5JÜ34

FN &'4ädBWlJ1 ffeafneal Swedeu ßusinB*.« Suppnrt Of-
Rrr AB. CÄ» RurtwA« SwiuMl- R x 24l\ lut 24 
Sinrkhnlim l'RaKÜHtSTÄN. tHj Häieiui MnrianrHf 
EhuibeOi Wcrnir rw di 1>mii), {•} Chtitlnt-
tc Vfnkj Rylme (311, 10,171 utlüuhi; KG Winn, 
I«.n&jv33

FN CAELIA Trading GmbH, Bauenimarld
IU/h-9, IQJO Whn; GFSFLI fHATTKMN tAj 
Mag, ahlieotanderaman Silhtr (12 t)B It'l&L fLnlu-
gr nun EUR 55 UUU; gelH»lr-l rum 1U’R 87 SW); (R) 
Pia Sdbcr"FtActmvald'.T (30 1X1(174), Ke'tiwhh 
HG Witn, 17,1154*12.1

FN 5UW03‘J CAELIA Trading GmbH. Buuvmnrurlrt 
10-8*9 1010 Wltn; FIRMA nun Silfm iluldihg 
GmbH. n'mSeiiejbeLrrltniiaiSe 24, 1100 Wien, GV 
wn 1' 5 054023 Änövrunp dc* GrsV tn tim Punk-

Enupiiii und Dniteu*: tiEFuCHAFrSFLIH-
RKMN dtnidrhreehtllr)») (Bl Pin Sdhri-FrimM-
wjlihtr (3|) geliinht; HG Wlrn,
1K,0640

FN 148014V Cumelut Informatik und CuHiuUtug Ge-
adhch.dl nl.b.ll7 SrbuttviulBtf 30, 10 HJ Wt»;n; 
PllltKljRLiTTN d-.ra (00.05 19602),
gdtHThl. iV) □iintöl* J’udthiuä. MSc. iliJiii1itti5)-
rertriu »al *4.5.20:4 g«mt*injant mit dnem Gt-
sehltfwföinvr HO H irn. 17. u5 200

FE vor ZtvllBvnditvn kann iHm ru cun? Spvlrhe-
ruri vun Duten wlhsviid der Dauer der VnjahrunR 
fkie zu Johite nach dinu AlTRnneJne» Burgerlwhirn 
Gcwtzbovhl ■Rwdighth der Dattw dt* Gesiehiiwt-
fnhrene bim xu demsm nechtsherafuger Br dt mg 
fühim
Jedtl Aktionäe bzw. Jede Aklmnürin hat ein jüdei'-
•/elligva Aivdiunfis-, Berichiigunga- Rnsrhran-
kunga-, Widerrpruchi- und. I ZuwhungNrctht bezüg­
lich der Vcr*rbv1ttlitg der peiwiutnlA-Äogencn Daten 
sovrfe ein Recht j« u f Datemälicrtmeugunmu ruicH then Vor-
LSibüh dir DSGTO li?w. dem DSE, rht e RfehU"
künmn Nktunüv bzw. Aktiv« innnen jg eäkibw AT 
& S AuaUia "Feoelinnlogte yntemntethnk Aklkngr-
itrlWhnC'. immtreldteh lAwt du? E-Aait-Arlra=-
dutertechutuat net oder über <be lolgt.-mlfn K<m-
i#kl>Uteii gellend uiauhvu'

AT fr S AtWtrla Technolngie fr Syttemteehhik Al-
HcrngplTdlpchtilt
Fisbrifeßa 13
8700 Txidirn-HintBrlirfg
ÖMtreiticl*

Kodern sicht den Aktumuich Iw* Akltuniirlfsntn ein 
Deschwerezecht bi der xusiänitigcTi Aufsichtsbt-
Iiirie narh Artikel 77 DSÖVh zu (in öi-
twtei cliiMihe D.H unachutulthü idej.

VI. WETTERE ANGABEN UND HINWEISE
Geutniltahl der Aktien und Sümmrerkle
2um Ztdlp'Jnkt der EinUmduiiy dw Haupivtriinun-
Jüng betragt das Grundkapital der GewilKhäf* EUR 
42.720.000- und l»l sethrgt in ?8 ßSO.ÜOO.utlf TnluL.'i-
liiuirntk' Sutdcakttnn Tnde AkHr gcwiihrl Hur Stim­
me. in der Häupl vcreamHilung
Die Gt-MdhiTiJifi halt ?ura SJcitpunkL dn Einlwu-
fungderHauptwereammlune keine eigtuiw Aktiva 
DaChtazrtzhl der Stunrechte ijclrügii drm ui'tjlg».'

Vei purkL tletFiniltufun: tlw RauplviäjukiniiiB-
lung 33 asü.unn Stinunrechte .
Eine MlLdllgc Vcinderuns Ini Bi Uud Ak-
wrli bis am HauptVeixummlwig und dmidt der Gc-
Muitzahl derSuinnrechte wird in diererl*.'busuit ge-
geben wt-rden. Es bestehen ntet mtbrav AkUengat-
lungun,
Lfeöheti , im Jumi 20*43' 55123 0

Der Vursiuml

FN 5tlO44äz CAPS EMbuctlcy ManaReuirnt Gin bl L 
Anuinmx4u>t? I, 1220 OESCHAFISFVII-
RER,'IN thundd«¥chtlidij |D) Lukas Gnrhöhrr 
(üd UV,! Du 1), vertriti/seli 1 i.5Ju:i3 tb»lhndig; 
HG Weil

FN 322711a CASA MIA RcnliliUun Ginhit, Moosla-
cltenuas» 17, USO Wien- nun Püehl assc 1A-
1D/3.3 L 119u Wien; HG Wien. 17.05.2023

FN 4:5!|lt5y CumnVault Sytems (AuMrin) GmbH. 
sVInirrhrrÄAtr.-dlr S, Hilft Wirrt, PROKlTRtST'IN, 
10 AliHin l.iiuser Leoiiaid (30 Uü 197 gvJi<Xii;t; 
(3i Jiirg Krniuinih» (äO.OO 1005). gehbchl; HG 
Wien. P? (ltÄ3

FN 17'! '177 St Cuunpass-* "erlug (Jinhli, ShthübhiVruuvr 
SlMdL' 231, H20 Wirr.: I’ROKUIHST.’IN (K) 
Mag.Dr. Mitheel Jüccf Rubner (004)0-1071), g-
lAfCht. HC Wien, I? 0Ö.2U2.T

FN 5<iU818k Cnnrtuvc Cnpltnl GmbH. KÄnunrr Ri»g 
4. 1 ü I il Wien, uiui Fnterplat 4Xt, Hilh Wim, HG 
Wiitti. tB.KHi JIIÜÄ

FN ′ iotitier Oil-TV HundrlA GlhbH, Djurhi-
rillig 1 Tnu II 74 5. RHO Wien; nun Hireeletettmer 
Struk- 10 tJlrpT'.l I/DG 3AJüt'. W220; 1230 Wien; 
HGWiim 17.05.2027

FN 198747b corpurate bendit» Austria GmbH Gui» 
finie* Qiwrtlvr TwehUuben Tw, 1nl0 tVlm: nun 
KirrttiKr StiTilJe 0/0, 1010 Wit 1IG Wien

FN Üff42tHx COWA Rmi Gmuim, Hrnm r 13-
421/1 15. 1010 Wien; nun TdnfaU.tUafln 1/Hi. iiHO 
wk-n; HG Winn, 1707 2Ü23

FN 3Mi‘4l'fei CS niue GmbH, Tanilauiaste 14. '. 1 «0 
Wien GESELLSCHAET£3blN: lA) Ing. Nikola 
Ni’sküviL IU1.07.1974J, Einlage nun EUR ”1 5t)U; 
geleistet nun EUR 31.500: (D) Global Business 
Group AMIengesellschart eclü cht; HG IVicn. 
17.05,2(122

FN 0il.-,-l0;’t CULTUEALI. llanddigei.tiLb.H.. Am 
Mndniapark H/iG, 1n50 Wien CIEFELISCHAT-
TER/lN (DJ Enjpitn Ratiwl-Middirniii» 
(SOmmi gidlbcM; (E) Slefah Rim: 
(03,00.1707). Fardo e ATS iWO.iHHi, gekustet ATS 

dmOBO; HG Wien, 17.Ö5.2W3
FN 5333i)äU Di iia! Mohilitv Lewdi OslErrrich 

GmbH. Am Tabur r-d, HÜU Wien; GESCIL}T---
%W£IG iretichüfit auf Hamid mit vnd die Vwmic-
tttnag wn MnWhen und Lmmabdlen aber Aiti HG 
Wien. lll.ni.2U2H

FN 4O105W DOL-MAR GmbH. VtadufcÜK* n. lUW 
Wien; Benchlu« de Gcttchte» vom 15.05.2023 S3 
Sc 75/23a Hanikbidvricht Wien Znriaitewruung 
de* xVi.tiugo auf Erufhiwig eine» Ltiiölvijii?vdrtali-
mis gffilbii' § ö3 TOillG Wkn, 17 0(1 3023

FK 4 146(11, dl*' Dir FioyrMfinarudriwr GmbH. 'Dr 
Luexer-Fntz WHl WmUi. PnOKURIfiTAN:

(C) Hidurd Zuter (10.(19 13 5). vwiritl M'it 
15 5JH33 <db«t5ndUt HG Wich, in 115, 2

FN 334i>7üb DS Pro Küchen GmbH, KituchenaHtt; 
2-4. 1220 Wien: GESCHAFl-SlX'IIRcinflN (hun-
delsrechtlich): (B) Denis Kendic (23 01,1 986), ver*» 
tritt teil 11 .*1.202 3 sei brandig; UU Wien. 
17.05,2023

FN 0n7824u E - ALK GmbH. Erlgaasv 25.1 1120 
Wim. QESCHAFTSFUHRERIN tuundelsrecht-
lieb); (H) Dipl tng Salumn Arh (2408,286%) Ee 
liinrht; ID) Vahmtin-PctriKl (Nur ar (16 01 .11170). 
vrtnit 1 10 5'4043 svlltfl ndii' PHOKI-
REST/ IN (ü) Kyl. Ing. Sahm Arab KM 0s, 18ta), 
vwtrttL xdi IG, 5121323 gemt'jn»am mit etnept G'e. 
Fchäitdühren (Dj Valentin-Petiea Ciumr 
(10.1. 10711), |(dAihhl; GESFXI.SC1iÄFTEft/W; 
nfü Dipl. Ing. Sahm Arab (24 (IH.IHTIN), geKwcht, 
LÜ) Vfllrldili-PHrtea Ciuzar (lfi,Ul,Ui77j, Eiulai:«'
EUR -.not', grJmiet EUR ie.otitaprthmlumgesgari-
vitciperttf Slmnmeinldgv EUR IG.UOln HG Wien, 
la 05.3(123

FN 515397 m EnsyEdfure PM Gmlill, DrvHltirr»ini-
Öe 63-"!4up Iflu. 1290 Wun; GESCt LFISFUII-
RERT ilha».nU4i»rvthllikh,i (B> Snbira, „fura’luwle

(01 U6 l?»on. yCÜTL-hi; (Ci Halil Put (20.05 I5öl). 
wtrtnatt seit 10.5.2023 s?ibsi4ndig GESELL-
SCHAFTKRAN' (B) Subir« Murrallentie 
(Ol.OfclWlih geLei.it<rt nun EHR lO.OOO: HG Wien, 
:8.1,.2021

FN 45447+0 Elvi* Invest GmbH. Mind-Günlhvr-
Weg i«”2/Sbrn 4. I2UI Wt<m; FIRMA nun EM? In-
We GmbH in TJqiiltlatüni; Re-seld.is«: des Gni-dr» 
U1« V«ii 24.(H.2U2X 2H SE 102*4:<p Handel MB ritht 
Wien NlGhlcrÖltinuig rittet Ifwtiivepzvvrf. ihren* 
munEelskeuteriiocloentlunVermtigerc Die Crci cll-
jthflil (ft irdulgc rechuknilisgtr NtcIlliB.rdffnunß'
elnex IhiüU'vr.rvcrfahreni maogels köUimdleiektn-
dm Vermü cns uniH ahiungtun’shlgkelt aufge-
iMt ; GESCHAFTSFÜHRERAN (handelsnrcht-
llehl: (Dj Ivan Shundar (2606.1061), gdöcchl. AB-
V.TCKLERAN, I.1QUIDATOR/IN- (D) Ivan Simn-
dor (2Ö.Ü6J981), vertritt seit 15 5 2023 sclbslan-
tlig. HG Wien, kW.7023

FN AR0370p iftlliiiHcirwI RurTal Frunrhite GmhU. 
SthefiemHmg 33. ifi 14 Wleu; GESELLSCHAF* 
TE TN' fO c<{Uidtxenl ST GinhH Einlöge nun 
EUR 24 J8C gekbt« nun EUR 34.2«4; iDI 
nane? SEVECA l GmhH & Cn KG Einlage nun 
EUR 5.710; geleistet nun EUR ä.71R; HG Wien, 

1 6.115.21)23
FN 0Ö4A5iln ETERMA Holding Gmlill, JtivartsiräEee 

I Dl. 1570 Wtcn; GESELLSHAFTHIE/IN tA) Vw-
".ul Ruküllu (ti-lM’WT), ürb-j.t.d nun EUR 
1 tl.lM; IR* Wien. 17bü JQ23

FN 4681 !7h uVulidaliun Austria GmhH. Futy-
guiti. Wnldx'iKtmüe la Siletjv 4 Stoek 
4rrup6Ü4 i. 1020 Wien; GHSEI J-SCIIAlTTlIsdN 
(E) OTF Eeteiligungs & Msnttgcmcnl GmbH cc-
k-JsH-t nun EUR 35.000; HG Wien 17 05 1033

FN 50B552C Ewr Terselng: PI and Üsterrrfch 
GmliHi. Eaunrrigadse 1-3, I63Ü Wien; FIRMA ta-
rifhtlyt uu! EWP Rccj bnu Pfand .GstÄirich 
gGmbH; HG Wien. 17.0 023

PN 501650x Fcrmlfy GtnbTL Ihchard Neutra Gasse 
5. 12’ o Wu-n. KAPITAL nun EUR 54.21 U . GV: via» 
20.64.2033 Kapitruniiülnuig um EUR 13.219 Nea-

der EmcIUuaRf-’Jiklamnc: GESELL-
BCIWTEMN: (A| Eva Snmmer (02.01,1000), 
Einlage nun EUR ’R.lTS, gt'liäsicL nun EUR 
25. 170; fBj l.iaulG GmbH'-Eirdoiitc im EUR 7 1 S®. 
efi re| mm EUR 7 1IN(0JTThrrmeirpen*mituE 
lim jumuni AG Etnlaijv KÜR 2JJ29; gtdeulel EUR 
2.0m®: ID) BitikBuTn- Venlntvi AG Ehdkjpi EUR 
3 m- gelcGlcl EUR 2125; (E) Simon Capital 
GmbH & Co KG EtnLigi* EUR 1020, gdtd-dut 
EUR L'UH: (] PUSH Venlujöi GmhH fr Co KG 
EinUip; EUR 1,1119; EUR LlliÜ; töi Knle 
Unikd Aß Einlage EUR #Ee: geMatct EUR 159: 
(Hj Sthrudinjer Vrhiwu's GmbH Eüdage EUR 
12.7; gflelslet EUR 133; (J) eltnentumn CT.ogtal 
Fund I PDS Einlftge EUR 0,35t>; gclnelc: HUR 
0 250, O) CllitkU NoW EinL. EUR (195; gih tet 
EUR Ü05; (Kj Salganu Fund I SCSp Emluge RUH 
S3U. geimrirt EUR 139: [L) Ghv Sluld 
(1 5.05- ! M4], FfnlAH» KUR 130. !r.slet EUR 130, 
(Mj Tnplc ImjMfl ihvcalment GmbH Einliijie EUR 
139; Reutet EUR Bö. (3) Fund F EuVECA 
GmbH fr Cci KG Anlage EUR 1 1 !2. gi'Irui’e! EUR 
1 112; (Ol Aux=ti Femwk Cutalyst Fund I GmbH & 
Cg, KG Einlage EÜU 1.661), gckdsiel EUR LtHRT 
tT) 'himmew R wmuyr {23.03.1973). Einlaife EUR 
U0: steleintet EUR 139. KGAVitn 17. 033

FN 454U34y F Türen GmbH. Wahrbfink 11. 5936a 
Ww' GESCHAFTSFÖHRER/IN (liandels’eehl-
lich): (Aj Matthaus Sobuta (28,12 1937), geleucht; 
(Bj Kamil Andrzej Pawlik (10.1 1.1987). vernitl seil 
16.1.2033 selbständig; HG Wien, 17,(15 023

FN 1505214 FurUhuher fr Gruher imrst CrmsüRin 
GmbH, RotntunnetraDe 13, loiO Wien. FIRMA 
mm Fcrelhutrtr & Gntber Invmt Cmunlung 
GmbH in Liquldntw«, GV wm 12,05 1 3 Die Gc-
relbiihalt int anfgvlmt ; GESCHÄFTSFCHRER4N 
Irtimdtrliir ditllc-Ir.), (Ci Dr. Markus Ft«s1hulH»r 
(iSJXllblii). «eJONcht; AHWK1KIJCRAN 1.IQIH-
DATORAN; (O Dr. Mtrku» Ft ihubw 
115.12,1969). vertritt seit 12,5 2023 selbständig: 
HG Wien, 1B 05 2023

FN 165449h [‘KANKL-Fnmilicn-PriviilsiilTung, 
Lainzer Sri aße 35. 1136 Wien; Vurstandsbusebhlss 
vom 08,03-2023 Die P:ivatstilung ist aufgelöst: 
HGWieu. 17 05 2023

FN 1005111« Fianx SOkr FidvOtMiftSHiHK« Rwdnlf v«n 
Alt-Fluth 1031 Wi?a; STTF'LINGSZWECN nm) 
Die Unten 1ükKmE physUthei l rwmet«. die /«m 
Enns dr« Regunangien gehöivu umtWim Stifter in 
dm Stiunuzusutzu ttunde bezeichnet werden, 
durch Geld- und Saduutrendttngai Su ldiai 
kann Wistemchili und r rechuiis nach den Be­
il Immungen der SüfiungEzinaiswktttHie und det 
achifiennon, auch M»™nlhgrn Fo-th-gungen tler 
xcmiunnutsicrn Aulftaiwu dweh ihm StiftrG düreh 
ZuwimduntCTi untwiützt werriim sOwnt (ur r.f»m-
leuml kunlnllve Zwecke fl aditn.; Xndrnne tier 
Stitungsu lrurle mit Notanatsakt vcim 
09.05.2*123; Änderung der SläfUnigsUuwizurlnmde 
mit Ntrt.iBJisalii Vum 09.D5 2023; HG Wien. 
17.05.2023

FN 2(i79ii2m Frauenthal Hnnalel Grupp# AG, Gurk-
fasse 7-9. 1140 Wien: PKOKUR1STAN: (AT) 
Chnstma KmnirieTer-Nuter (1805 19321, Vvraitt 
seit 1 4 2023 gerensam mit einem Vorstundsnnt-
giiiHl, HG Wim, 17.0’>.2ii22

FN 4!imnb FR1GMA GmhR, Fiebimldrtigtrtreß* 19. 
130« Wien; GV vom i I#11512 FnrtwtEunß datr 
GeixdirehaRl HG Wien. iT.OS.glWt

FR 49345- GcRr nbaucr Elrktimlrehnik fr IT GmbH, 
GensRaw 79. II HO Wim; KAPITAL nun EUR 
45,00(1. GV tbun I5.U5 ,3023 Andrn.mil de, Ge.sV In 
Punkt Dritf K GESEL1 SCHAFTEI/TN: (A) Rn-
brll Uegtmbuuer (Ob ÜB 1981) gelebttt wn EUR 
8’135; griimlungijHm’cgierte Siummriuletge Völ-
LittU (] Ing. Dantel Gcg nlwwr (21 05 IIRIT), Lo-
IcbLtl nun EUR 0,575; jjninduripipnnti'fiJtrte 
Slüminrihbife ur.tiullr, HG Wien, 14 05,3ö23

EN 3,b2li73.i Globul tuMitEint-r ServErc* GmbH. Öii-
Iriichet pjJo 17/12, 1190 Wien; nun Widerheer-

7 H. 1000 Wlrm H Ci Wien. 17 05 2023
EN 5740071 Green Rmif* - nunllku GinliH, Jager-

lUjßt C/N, 12UÜ Wien, mm SpllleMuer L nde 40. 
1090 Wien; ITG Wien, 18 05 2023

FN 3U5334V Grünzeug fr Mehr GmbH. Laxmnunger-
Straße 365, Italic A 9. TOD Wien; G BiX-
SCHAFTER/IN: (A) Mag, Bettina Kruisz-JceTja

(18-07 197:1), Einlage inrn EUR 10 000; inUHU L 
nun EUR H0.0OÜ: (B) IXiV-FiiÄhgemdue Wien n-
pirtrtwtt GcmiKicrtÄchaifi mii hrachränktw Uat-
twm; EinUuti mm EUR 70.000; jselmtet nun EUR 
70,000; (C) Fmit Cu)o|MnV* Hufutrk GmhH gi-

ID) Andreas KupterE Sohh GinbH Etrdui;r 
nun EUR 70.000, grlehtet nun EUR 70 000; (Ei 
JHG Gaitnusipn,« GmUH nun EUR
70.000: jjdumnci nun EUR Mond; HG Wem 
1705-2023

FN SinODd*1 GTC Trnnspurl Cainpanjr GmbH. 
Sehiredenplat= "V22,, inlU Wien. GESCt IAFTS-
FUITRERiON (handelsrechtlich); (El Tntiamnd Hau-
IwnavA (23.06.1 900), gclOxhi; (Gl Kalrntir. 
KvAfthmua 118-10,191(01, vertritt erit lu/j.thtS 
Edhltindig; HG Wien, 1Ä 05.2023

FN 589130? H2O NODES GmbH. (Eingang Doimni-
kunerbastei 21) Schwedenplatz 5/22, 10 10 Wien; 
GRSELt ai ÄFTER.* IN- (A) Martcua Sltetauut 
(02 12 tbina), gvlßwchi; (D) Slerwuic liidii‘if.r; 
UG Einlage EUR llK O; «el nutet EUR 3.000. 
mrüintinmgipritllruierte SLniatfuliap"RLR: 3 liüH1; 
HG Wirr». 18.05.2023

FN 2754541 Hucrdtl Privulstiftung, V'ulhckgasse 5, 
1230 Wien; nun Trazerberggasse 85, 1130 Wien: 
HG Wien, 17,05.2023

FN U&3747p hcudw.lt GmblL Smg»l’3iiknxat..ic JI-
Ült’O, 1 1 50 Wich; nun 34-30/0,
1 1 2« Wien: HG Wien. I n.üä 2023

FN 5fi.3A3.th Hrwler tmmo Gmhll, RfirmwrlOruic 
22 10. 1H9U Wien, FIRMA nun 1!?h1rrr Jmmri 
GmbH in I ; GV vom 12-UÜ.3U2U Die Grsell-
s.-hMU m Mii/ nVMiL. GESCHÄFrSF(jHRKRAN 
(hand riUreehÜ ich?' (A) Mag. Stqjimn Uclsler. 
f,1„M, (09,01.1873). j-nh xhi, AW1CKLF.R.TN. 
LIQUIDATOREN i (CI Nmbcrt HeWcr 
(02,09.1941), vertritt »H L2.5;2023 elhetAndiei 
HG Wien, 17,03.51143

EN #5265g HTP Vcrmivtimg Uunhii. Fliniandeee 
15. 037(1 KiUbühel: SITZ vcik'gt nudi Wmi: nun 
Tege*tbidl*Üu£4- 7/3, 10 10 Wten; GV vom 
27. 04-3023 Anderung des GcsV imPuukt 2; IIG 
Wien, IS 05-2023

FN ,l7570Bk IIuuchiiHki l'riv&tHlftmip Tricu r 
Streik 10/3, 11 (Kl Wun VORSTAND. |F) IbchuMl 
Negi» | ) 1.03, 1 Hab), gellMjrflt; IG) Mag. Ifunit Hhu-
nnk 1211.00.1959), vorirLt seit 111.5-2023 gcindrun'. 
mit einem wcilErrr. Vorstandamiiglied: HG Wien 
i7.n;,2iü2

FN 1970331 iutdliaoluliuu EDV-Dknstiri>lmit; 
GmbH TfeOmlhöIstWik 3 Stiege I Top 4. Lüft 
Witre GFSCHATTSFOHRERIN niajidvl»>reht. 
lfrhi: (E) Tnua Herhert Nngy |2S (H 1958).
iF) Suil|« Nur3*’| 13. W. 19d4J, vertritt wlt 1,0 3023 
selhstäanlig tci Ing Wo|f]£Sh|: Eder t3t .W.I’JäliJ 
viritnti teil 1.&.2023 nclbjlundiit. HG Wien. 
17.0321133

EN 567427b JH GmbH Cfllumbuiigjwe Ol-'l. 1100 
Wien; GESCT rA?TSFVItRER4N ihnmldmvehi-
Ikh): tA) AVR-rt Altumeing (23 > 1, 1915), gNAjcht. 
cRl Fatih Mchnwt Altbayir HUu7JH0y). ’wrtril’. 
reit lt,5,2U23 tdhstänibg; GESELLSFAF-
TERZIN; (A* Ayl on Almniläg (23.1 1 IWii, gc-
löschf: IR) Fatih Mchnict AkUiVh- (1107 3999) 
Ebilrtgu EUR 35 HUO; gdcbtc-L EUR b000; gnm-
dungspritilegierte Stemmeinlage EUR 10000: IIG 
Wien. 17 05 2933

FN 5529B8V JN Cunatruetion GmbH, Hu1hei1gu»c 
4GO, 1100 Wien: nun Käthe-D orsch-GjMr )7/p/9. 
1140 Wien; HG Wien, 18.05,2320

FN 0SÜ430k Johannes Zierer Gesellschaft m.h,2.. 
Slrehl gasse 23/4. 1190 Wien, FTRMzX nun Johannes 
Zerer GcfldkchAfi m.h.H in tuqimlmimv, Th* 
schlurr des GenüiUt vum 20.04 3023 211 SE 
57/24W Hmmirlsgmrht Wien Nlrht rilHnung cihrs 
InJuivtiv/verfahivii» mungds kiaternieckcitihm 
Vtiwügens-, Ute GcMillwhnfi Ist (nivlgv recbliUrruf-
tiper KlchterOHnuiig cmw Insokveniwciuhrea 
mungidk oaicndcckendcn Vertnoceruu und Zuh-
lununf -higkmt aufgrlöiit.: HG Wien, 17.1)3.5033

FN 481894V Kapuzinergussc Projcktent wirk Jungs 
GmbH, Ti«brennsU'uße 2u. 1020 Wien; PROKU-
RISTAN: (I) Ing- Dieter Dunzmdmfer 
(02 1 1 1978), gelos.-ht.; HG Wien, 18,05,1’023

FN 5194921 Katrin Binder Oplies GmbH. Schotten-
gasse 2, 1(1-0 1¥ien; KAPITAL nun EUR SöH.tnlD. 
KV vmn tuil5 3b28 Ki«|il!iikiihirtiitri® in. tu GitiU41-
r;iu»<tmmitte1n um EUR 3: KW) mal EUR 3 n.0Uii 
Ärukiung der Erldürung über die Errivhlmig der 
G<?sclbchah m j l; UEELLSCHAFIER/IN: tA) 
Katrin Binder (08. 01 , 1974b Etnluje nun EUR 
350.000 giTtisteL nun EUR 332.509; Dir m'ueK 
Ftiunmrinlaxan sind mit EUR 3Hk0tl0 tlrn tm fah-
le-isbnthlU'«* mm Xi. 13.3022 riiltrh mriKler 
nürhlognt <,mtntwM)neu4 HG Wien. i7ji3,2iJ2X

EN 5098331 Kirehhnuiner HnJdlng GmhH, Aurr-
spCTgjrti dle 17/9. ItUCJ Wien. GV '.mm JO. U>,2ir23 
NmJfAXSUltg der Erkläinine, shurdir Errichtnnt der 
Gesellseliaft; HG Wien, 17.05.2033

FN 433014s KIRCHBAUMER.COM GmbH, Auer-
mplenastrale 17/9, 11189 Wien; FIRMA nun SYN­
TAGMA Stategics GmbH, GV vetn 10.05.2023 
Neufassung der Eridarung über die EiYichtan«' der 
Gieselsehaft; IIG Wien. 1 7JI5.2U23

FN 600720m Kölhl Gartenbautcchnik GmlH. Wild-
pretstraö® b'c. HUI Wien, FIRMA nur. Agrosech 
Garentauterhnik GmbH; GV vom 11.05-1023 An-
d -rung öde Erkl rwig tibrr die Errtchtmiß d■*r Gr-
teUieliuft im Tunkt ! GV vtnn 11.1)53023; Sjml-
turiji; nur Aufnahtuv wm-» Vmnni>n)eti ienc!ii der 
Agrwtct-h CkrtaibuiiR'viinik GmliH IFN II 'M 77 b) 
und -/wu» ds Gwchk-Tbetnebs betreffend den 
H udd mR FllanuL-nsvhuiinnttelj'i und wiiktiger; 
HlUknittels und IHilistiftn für den gr«ii- mte 
itleinflächigen Anbau von Ganiik?. Obst und 
KrÄutem; Depülauhigem der hrtciUgun Gesel-
sehaittn lit W GoGlndung Thre Fuidviun rr. ge-
maN 5 IS Ar« 2 SpaltG tew S 22? AktG, axan -tk 
sieh binnrai t< Mhpaten nieh di<t*rr Brkannlmö* 
iihung mh dierem' melden. SielW'JlW'll 
linst'1«, snwiül Mr rurbt 'Brfrieilimmi; vmkiiigrn 
kütiiwi i .: HG Wien , .1 N U 5 21*23

FN ■1590731 trfnpvo Global Trehnntog)' Ausirm 
GmbH, Wlenelergstrusse !l /Turm A/J* Sun'k 
1100 Wum: UESCHAFrsFÜinmiUlN tb-ndeb* 
rechtlich): (Ai CKnstnphe Philippi* Marie Launrnt 
(24.10.1973), gclnselil; (F) Mirco Hreue 
(33.Üb'.1973), vertritt seil 31.3.2023 sclbstlihdig; 
IIG Wien, 10.05.2023



Beilage ./B zur Geschäftszahl: 22.467
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Leoben, FN 55638 x

ISIN AT0000969985

(„Gesellschaft")

Einberufung der 29. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 29. ordentlichen Hauptversammlung 

der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 6. Juli 

2023 um 10:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit, in den Räumlichkeiten der Live Congress Leoben 

BetriebsgmbH, 8700 Leoben, Hauptplatz 1 ein.

Die Versammlung wird im Internet unter www.ats.net bis zum Übergang zur Debatte 

öffentlich übertragen. Die Aufzeichnung kann auch danach abgerufen werden.

I. TAGESORDNUNG



1. Bericht des Vorstands; Vorlage des Festgestellten Jahresabschlusses, des 

Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate Governance Berichts und des 

(konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzemabschlusses und 

Konzernlageberichts Für das GeschäFtsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 

(2022/23) mit dem Bericht des AuFsichtsrats Für das GeschäFtsjahr vom 1 . April 2022 

bis zum 31 . März 2023 (2022/23) sowie des Vorschlags Für die Gewinnverwendung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 

ausgewiesenen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Für das 

GeschäFtsjahr 2022/23.

4. BeschlussFassung über die Entlastung der Mitglieder des AuFsichtsrats Für das 

GeschäFtsjahr 2022/23.

5. BeschlussFassung über die Festsetzung der Vergütung Für die Mitglieder des 

AuFsichtsrats Für das GeschäFtsjahr 2022/23.

6. BeschlussFassung über den Vergütungsbericht.

7. Wahl des AbschlussprüFers und Konzernabschlussprüfers Für das GeschäFtsjahr 

2023/24.

8. BeschlussFassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und 

Mitteilungen".

9. BeschlussFassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammensetzung des 

Vorstands".

10. BeschlussFassung über die Änderung der Satzung in V. Hauptversammlung § 22 

„Allgemeines" (Virtuelle Hauptversammlung).

11. BeschlussFassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien 

gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Ermächtigung 

des AuFsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von 

Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 8. Juli 2021 .

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN 

AUF DER INTERNETSEITE



Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG spätestens ab 15. 

Juni 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ats.net (Rubrik Investoren > 
Hauptversammlung > 29. Hauptversammlung) zugänglich:

• Jahresabschluss mit Lagebericht,

• (Konsolidierter) Corporate Governance Bericht,

• (Konsolidierter) nichtfinanzieller Bericht,

• Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,

• Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG,

• Geschäftsbericht

jeweils für das Geschäftsjahr 2022/23,

• die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den 

Tagesordnungspunkten 2 bis 6 und 8 bis 1 1,

• der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 7,

• Vergütungsbericht,

• Formular für die Erteilung einer Vollmacht,

• Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an unabhängigen 

Stimmrechtsvertreter (IVA),

• Formular für den Widerruf einer Vollmacht,

• vollständiger Text dieser Einberufung.

III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER 

HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen 

sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 26. Juni 2023 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener 

Zeit) (Nachweisstichtag).



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist 

und dies der Gesellschaft nachweist.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 

10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am 3. Juli 2023 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener 

Zeit) ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss:

(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform

Per E-Mail anmeldung.ats@hauptversammlung.at

(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)

Per Telefax +43 (0) 1 8900 500-50

(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform

Per Post oder Boten AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

Per SWIFT GIBAATWGGMS

(Message Type MT598 oder MT599,

unbedingt ISIN AT0000969985 im Text angeben)

Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und die 

Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.

Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und hat keine 

Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG



Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedsstaat 

des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedsstaat der OECD auszustellen und 
hat folgende Angaben zu enthalten (§ 1 0ä Abs 2 AktG):

• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr 

zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),

• Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschritt, Geburtsdatum bei natürlichen 
Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,

• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs; ISIN AT0000969985 

(international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),

• Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,

• Zeitpunkt oder Zeitraum aut den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptver­

sammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 26. Juni 2023 (24:00 Uhr, MESZ, 

Wiener Zeit) beziehen.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegen­

genommen.

Identitätsnachweis und Einlass

Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht, zur Identifikation bei der 

Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereitzuhalten.

Wenn Sie als Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie zusätzlich zum 

amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das Original der Vollmacht schon an die 

Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt, wenn Sie eine Kopie der Vollmacht 

vorweisen.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft behält sich das Recht vor, die 

Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine 

Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden.



Um den reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre 

gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden. Einlass zur Behebung 

der Stimmkarten erfolgt um 09:00 Uhr.

IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI 

EINZUHALTENDE VERFAHREN

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist und dies der 

Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt III. nachgewiesen hat, hat das 

Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung 

teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) 

in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt 

werden können.

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung möglich.

Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege und Adressen 

an:

Per Post oder Boten AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH

8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 - 50

Per E-Mail anmeldung.ats@hauptversammlung.at

(Vollmachten bitte im Format PDF)

Per SWIFT GIBAATWGGMS

(Message Type MT598 oder MT599,



unbedingt ISI N AT0000969985 im Text angeben)

Persönlich bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Die Vollmachten müssen spätestens bis 5. Juli 2023, 16:00 Uhr, bei einer der zuvor genannten 
Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und 

Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind spätestens ab 1 5. 
Juni 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ats.net (Rubrik Investoren > 
Hauptversammlung > 29. Hauptversammlung) abrufbar. Wir bitten im Interesse einer 
reibungslosen Abwicklung stets die bereitgestellten Formulare zu verwenden.

Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhalt der Vollmacht, 
ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung gestellten Vollmachtsformular.

Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 1 0a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt 
es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung, auf dem für dessen Übermittlung an die 
Gesellschaft vorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in der Hauptversammlung 
persönlich wahrnehmen. Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erteilten 

Vollmacht.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den 

Widerruf der Vollmacht.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, ihr Stimmrecht durch einen 

unabhängigen, von der Gesellschaft benannten Vertreter - den Interessenverband für Anleger 

(IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, office(5)iva.or.at, Tel.: +43 1 87 63 343/30 - ausüben zu



[assen. Für den Interessenverband Für Anleger wird Herr Dr. Michael Knap 

(michael.knap@iva.onat) bei der Hauptversammlung diese Aktionäre vertreten. Die Kosten Für 

die Stimmrechtsvertretung werden von der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 

AktiengesellschaFt getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen Für 

die Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu tragen.

Für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA kann das spezielle auF der Internetseite der 

Gesellschaft unter www.ats.net spätestens ab dem 15. Juni 2023 zur Verfügung gestellte 

Formular verwendet werden. Die Vollmacht muss zeitgerecht ausschließlich an einer der 

nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post oder per Boten: Dr. Michael Knap, c/o Interessenverband Für Anleger 

(IVA), Feldmühlgasse 22, 1 1 30 Wien

Per TeleFax +43 (0) 1 8900 500 - 50

oder per E-Mail: anmeldung.ats@hauptversammlung.at

Im Falle der Bevollmächtigung des IVA übt Dr. Michael Knap das Stimmrecht ausschließlich auF 

der Grundlage der von dem Aktionär erteilten Weisungen aus, die auF dem speziellen 

VollmachtsFormular angekreuzt werden können. Falls keine Weisungen angekreuzt werden, wird 

der Bevollmächtigte Für die Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats stimmen. 

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine AuFträge zu Wortmeldungen, zur 

Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von 

Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Die zur Abstimmung gelangenden Beschlussvorschläge werden von der GesellschaFt auF der 

Website unter www.ats.net veröFFe n tlich t.

V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118 UND 119 

AKTG

1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG



Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit 
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich 
verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt 
und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post oder Boten 
spätestens am 15. Juni 2023 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft ausschließlich an 
die Adresse 8700 Leoben-Hinterberg, Fabriksgasse 13, zH Herrn Mag. Robert Ranftler, 
General Counsel, oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur an die E-Mail-
Adresse r.ranftler@ats.net oder per SWIFT an die Adresse GIBAATWGGMS zugeht. „Schriftlich''
bedeutet eigenhändige Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jeden Antragsteller 
oder, wenn per E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur oder, bei Übermittlung per 
SWIFT, mit Message Type MT598 oder Type MT599, wobei unbedingt ISIN AT0000969985 im 
Text anzugeben ist.

Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung 
beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, 
muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die 
Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzuweisen, in der bestätigt wird, dass die 
antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien 
sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. 
Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 5 % 
vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur 
Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung) verwiesen.

2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 1 1 0 AktG

Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu 

jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt 
Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der 

betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme 
des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der 

Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 27. 
Juni 2023 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft entweder an 8700 Leoben-

Hinterberg, Fabriksgasse 13, zH Herrn Mag. Robert Ranftler, General Counsel, oder per 

Telefax an +43-(0)1 -8900-500-50, oder per E-Mail an r.ranftler@ats.net, wobei das Verlangen in 

Textform, beispielsweise als PDF-Dokument, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Sofern für



Erklärungen die Textform im Sinne des § 1 3 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist, muss die Erklärung in 

einer Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete 

Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch 

Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. Der 

Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache 

abgefasst sein.

Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die 

zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, 

nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das 

Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) 

beziehen.

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur 

Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung) verwiesen.

3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 1 1 8 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts 

erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in 

den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer 

Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen 

erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu stellen, gerne 

aber auch schriftlich.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der 

Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vorstand



übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post an 8700 Leoben-Hinterberg, 
Fabriksgasse 13, zH Herrn Mag. Robert Ranftler, General Counsel, oder per E-Mail an 
r.ranFtler@ats.net übermittelt werden.

4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktG

Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt, in der 
Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Voraussetzung hierfür 

ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung gemäß Punkt III. dieser Einberufung. Liegen zu 
einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß § 1 1 9 Abs 3 AktG der 

Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.

5. Information zum Datenschutz Für Aktionäre

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft verarbeitet 

personenbezogene Daten der Aktionäre bzw Aktionärinnen und ihrer Vertreter bzw 
Vertreterinnen (insbesondere jene gemäß § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs bzw der 
Aktionärin, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name 

und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden 
Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, und der einschlägigen 
aktienrechtlichen Bestimmungen um den Aktionären bzw. Aktionärinnen die Ausübung ihrer 

Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären bzw. Aktionärinnen ist für die 
Durchführung der Hauptversammlung und Teilnahme von Aktionären bzw. Aktionärinnen und 

deren Vertretern bzw. Vertreterinnen daran gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Sie 

erfolgt zum Zweck der Durchführung einer gesetzeskonformen Hauptversammlung, der 

Durchführung von Abstimmungen durch die Aktionäre, der Ermöglichung der Ausübung 

sonstiger Aktionärsrechte und der Erfüllung von Compliance-Pflichten wie insbesondere 

aktienrechtlicher Aufzeichnungs-, Auskunfts-und Meldepflichten. Datenschutzrechtliche 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit die Erforderlichkeit zur Erfüllung rechtlicher 

Verpflichtungen (Artikel 6 Abs 1 lit c DSGVO) oder die Wahrung berechtigter Interessen der 

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft oder eines Dritten an der 

Durchführung einer ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen Hauptversammlung (Artikel 6 

Abs 1 lit f DSGVO).



Für die Verarbeitung ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 

Verantwortliche im Sinne der DSGVO.

Es erfolgt eine Audioaufnahme der gesamten Hauptversammlung, Die Hauptversammlung wird 

bis zum Übergang zur Debatte Für nicht anwesende Aktionäre über das internet per akustischer 

und optischer Einwegverbindung in Echtzeit öffentlich übertragen (§ 102 Abs 4 AktG iVm § 22 

Abs 6 der Satzung der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft).

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft bedient sich zum Zwecke der 

Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa 

Notaren, Rechtsanwälten, Banken, IT-Dienstleistern und eines auf die Organisation der 

Hauptversammlung spezialisierten Dienstleisters, der HV-Veranstaltungsservice GmbH. Diese 

erhalten von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft nur solche 

personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich 

sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung von AT & S Austria Technologie & 

Systemtechnik Aktiengesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat AT & S Austria Technologie & 

Systemtechnik Aktiengesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen 

Auftragsdatenverarbeiterverträge abgeschlossen.

Nimmt ein Aktionär bzw. eine Aktionärin oder ein Vertreter bzw. eine Vertreterin an der 

Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Aktionäre und Aktionärinnen, Vertreterinnen 

und Vertreter von Aktionären bzw. Aktionärinnen, die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, 

der Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich 

vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die 

darin genannten personenbezogenen Daten (u.a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) 

einsehen. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlich 

verpflichtet, personenbezogene Aktionärs- und Vertreterdaten (insbesondere das 

Teilnehmerverzeichnis) dem notariellen Protokoll der Hauptversammlung anzuschließen und als 

Teil des Protokolls zum öffentlichen Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG). Außerdem können 

Daten nach Maßgabe rechtlicher Verpflichtungen im jeweiligen Anlassfall an die Wiener Börse, 

die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die Oesterreichische Kontrollbank und die Österreichische 

Übernahmekommission weitergegeben werden.



Die Daten der Aktionäre bzw. der Aktionärinnen werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie 
Für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, und 
soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern. Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens- und Aktienrecht 
(bis zu 7 Jahre), aus dem Steuer- und Abgabenrecht (bis zu 10 Jahre) sowie aus 

Geldwäschebestimmungen (in der Regel 5 Jahre). Die genannten Fristen können sich im 
Einzelfall, etwa wenn Gerichts- oder Verwaltungsverfahren anhängig gemacht werden, 
verlängern. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionären bzw. Aktionärinnen gegen AT & S 
Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft oder umgekehrt von AT & S Austria 

Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft gegen Aktionäre bzw. Aktionärinnen erhoben 
werden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von 

Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann 
dies zu einer Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung (bis zu 30 Jahre nach 

dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch) zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu 
dessen rechtskräftiger Beendigung führen.

Jeder Aktionär bzw. jede Aktionärin hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, 
Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach den Vorgaben der 

DSGVO bzw. dem DSG. Diese Rechte können Aktionäre bzw. Aktionärinnen gegenüber AT & S 
Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse 

datenschutz@ats.net oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

8700 Leoben-Hinterberg

Österreich

Zudem steht den Aktionären bzw. Aktionärinnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu (in Österreich: Österreichische 

Datenschutzbehörde).

VL WEITERE ANGABEN UND HINWEISE



Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 

Gesellschaft EUR 42.735.000,- und ist zerlegt in 38.850.000 auf Inhaber lautende Stückaktien. 

Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen 

Aktien.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demzufolge zum Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung 38.850.000 Stimmrechte.

Eine allfällige Veränderung im Bestand eigener Aktien bis zur Hauptversammlung und damit der 

Gesamtzahl der Stimmrechte wird in dieser bekannt gegeben werden. Es bestehen nicht 

mehrere Aktiengattungen.

Leoben, im Juni 2023 Der Vorstand

06.06.2023 CET/CEST

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

Fabriksgasse 1 3

8700 Leoben

Österreich

Telefon: +43 (1) 3842200-0

E-Mail: ir@ats.net

Internet: www.ats.net



ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02

WKN: 922230

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, 

Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, 

Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher 

Handel)

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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AT&S

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Leoben, FN 55638 x 
ISIN AT0000969985 

(„Gesellschaft“)

Einberufung der 29. ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur 29. ordentlichen Hauptver­
sammlung der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft am 
Donnerstag, den 6. Juli 2023 um 10:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit, in den Räumlich­
keiten der Live Congress Leoben BetriebsgmbH, 8700 Leoben, Hauptplatz 1 ein.

Die Versammlung wird im Internet unter www.ats.net bis zum Übergang zur De­
batte öffentlich übertragen. Die Aufzeichnung kann auch danach abgerufen wer­
den.

I. TAGESORDNUNG

1. Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lagebe­
richts, des (konsolidierten) Corporate Governance Berichts und des (konsolidier­
ten) nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzernabschlusses und Konzemlagebe­
richts für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 (2022/23) 
mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis 
zum 31. März 2023 (2022/23) sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 ausge­
wiesenen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­
schäftsjahr 2022/23.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2022/23.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Auf­
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23.

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2023/24.



-2-

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und 

Mitteilungen“.
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammenset­

zung des Vorstands“.
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V. Hauptversammlung § 22 

„Allgemeines“ (Virtuelle Hauptversammlung).

11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Ak­

tien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Er­

mächtigung des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Ein­

ziehung von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 8. Juli 2021.

II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG 

VON INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE

Insbesondere die folgenden Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG spätestens 

ab 15. Juni 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ats.net (Rubrik In­

vestoren > Hauptversammlung > 29. Hauptversammlung) zugänglich:

• Jahresabschluss mit Lagebericht,
• (Konsolidierter) Corporate Govemance Bericht,

• (Konsolidierter) nichtfinanzieller Bericht,

• Konzemabschluss mit Konzernlagebericht,
• Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG,

• Geschäftsbericht
jeweils für das Geschäftsjahr 2022/23,

• die gemeinsamen Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu 

den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 und 8 bis 11,

• der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 7,

• Vergütungsbericht,
• Formular für die Erteilung einer Vollmacht,

• Formular für die Erteilung einer Vollmacht und Weisung an unabhängigen 

Stimmrechtsvertreter (IVA),
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
• vollständiger Text dieser Einberufung.



III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEIL­
NAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung 
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 26. Juni 2023 
(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag 
Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung 
gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestens am 3. Juli 2023 
(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der folgenden Kommunika­
tionswege und Adressen zugehen muss:

(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform
Per E-Mail anmeldung.ats@hauptversammlung.at

(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)
Per Telefax +43 (0) 1 8900 500-50
(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftform
Per Post oder Boten AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesell­

schaft
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

Per SWIFT GIBAATWGGMS
(Message Type MT598 oder MT599, 
unbedingt ISIN AT0000969985 im Text angeben)

Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zu wenden und 
die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zu veranlassen.

Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und 
hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.
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Depotbestätigung gemäß § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit­

gliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedsstaat der 

OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten (§ 10a Abs 2 AktG):

• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr 

zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),

• Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürli­

chen Personen, gegebenenfalls Register und Registemummer bei juristischen Per­

sonen,
• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs; ISIN AT0000969985 

(international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),

• Depotnummer, Wertpapierkontonummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,

• Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptver­

sammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 26. Juni 2023 (24:00 Uhr, 

MESZ, Wiener Zeit) beziehen.
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegen­

genommen.

Identitätsnachweis und Einlass
Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte werden ersucht, zur Identifikation bei der 

Registrierung einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis bereitzuhalten.

Wenn Sie als Bevollmächtigterzur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie zusätzlich 

zum amtlichen Lichtbildausweis bitte die Vollmacht mit. Falls das Original der Voll­

macht schon an die Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt, wenn 

Sie eine Kopie der Vollmacht vorweisen.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft behält sich das 

Recht vor, die Identität der zur Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. 

Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert wer­

den.

Um den reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Akti­

onäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden. Einlass 

zur Behebung der Stimmkarten erfolgt um 09:00 Uhr.
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IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS 

DABEI EINZUHALTENDE VERFAHREN

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist und dies der 
Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung Punkt III. nachgewiesen 
hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der 
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er ver­
tritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen 
Person) in Textform (§13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei auch mehrere Personen 
bevollmächtigt werden können.

Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung 
möglich.

Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege und 
Adressen an:

Per Post oder Boten AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesell­
schaft
c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH
8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60

Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 - 50
Per E-Mail anmeldung.ats@hauptversammlung.at

(Vollmachten bitte im Format PDF)
Per SWIFT GIBAATWGGMS

(Message Type MT598 oder MT599, 
unbedingt ISIN AT0000969985 im Text angeben)

Persönlich bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Die Vollmachten müssen spätestens bis 5. Juli 2023, 16:00 Uhr, bei einer der zuvor 
genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung an der 
Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht sind spätes­
tens ab 15. Juni 2023 auf der Intemetseite der Gesellschaft unter www.ats.net (Rubrik 
Investoren > Hauptversammlung > 29. Hauptversammlung) abrufbar. Wir bitten im
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Interesse einer reibungslosen Abwicklung stets die bereitgestellten Formulare zu ver­

wenden.

Einzelheiten zur Bevollmächtigung, insbesondere zur Textform und zum Inhalt der 

Vollmacht, ergeben sich aus dem den Aktionären zur Verfügung gestellten Vollmachts­

formular.

Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, 

so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung, auf dem für dessen Über­

mittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg, die Erklärung abgibt, dass ihm Voll­

macht erteilt wurde.

Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die Rechte in der Hauptversammlung 

persönlich wahmehmen. Persönliches Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erteilten 

Vollmacht.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für 

den Widerruf der Vollmacht.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, ihr Stimmrecht durch einen 

unabhängigen, von der Gesellschaft benannten Vertreter - den Interessenverband für 

Anleger (IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, office@iva.or.at, Tel.: +43 1 87 63 

343/30 - ausüben zu lassen. Für den Interessenverband für Anleger wird Herr Dr. Mi­

chael Knap (michael.knap@iva.or.at) bei der Hauptversammlung diese Aktionäre ver­

treten. Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der AT & S Austria 

Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft getragen. Sämtliche übrige Kosten, 

insbesondere die eigenen Bankspesen für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat 

der Aktionär zu tragen.

Für die Erteilung einer Vollmacht an den IVA kann das spezielle auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter www.ats.net spätestens ab dem 15. Juni 2023 zur Verfügung 

gestellte Formular verwendet werden. Die Vollmacht muss zeitgerecht ausschließlich an 

einer der nachgenannten Adressen zugehen:
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Per Post oder per Boten: Dr. Michael Knap, c/o Interessenverband für Anleger 
(IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien

Per Telefax +43 (0) 1 8900 500 - 50
oder per E-Mail: anmeldung.ats@hauptversammlung.at

Im Falle der Bevollmächtigung des IVA übt Dr. Michael Knap das Stimmrecht aus­
schließlich auf der Grundlage der von dem Aktionär erteilten Weisungen aus, die auf 
dem speziellen Vollmachtsformular angekreuzt werden können. Falls keine Weisungen 
angekreuzt werden, wird der Bevollmächtigte für die Beschlussvorschläge des Vor­
stands und des Aufsichtsrats stimmen. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter 
keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptver­
sammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Die zur Abstimmung gelangenden Beschlussvorschläge werden von der Gesellschaft 
auf der Website unter www.ats.net veröffentlicht.

V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 

110, 118 UND 119 AKTG

1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG
Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und 
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können 
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptver­
sammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform 
per Post oder Boten spätestens am 15. Juni 2023 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der 
Gesellschaft ausschließlich an die Adresse 8700 Leoben-Hinterberg, Fabriksgasse 13, 

zH Herrn Mag. Robert Ranftler, General Counsel, oder, wenn per E-Mail, mit quali­
fizierter elektronischer Signatur an die E-Mail-Adresse r.ranftler@ats.net oder per 
SWIFT an die Adresse GIBAATWGGMS zugeht. „Schriftlich“ bedeutet eigenhändige 
Unterfertigung oder firmenmäßige Zeichnung durch jeden Antragsteller oder, wenn per 
E-Mail, mit qualifizierter elektronischer Signatur oder, bei Übermittlung per SWIFT, 
mit Message Type MT598 oder Type MT599, wobei unbedingt ISIN AT0000969985 
im Text anzugeben ist.

Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begrün­
dung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen 
Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein. Die Aktionärs-
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eigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachzu­

weisen, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei 

Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage 

bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Mehrere Depotbestätigungen 

über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von 5 % vermitteln, müssen 

sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausfüh­

rungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung) verwiesen.

2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktG

Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, kön­

nen zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung 

samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den 

Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfäl­

ligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch ein­

getragenen Intemetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Ver­

langen in Textform spätestens am 27. Juni 2023 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der 

Gesellschaft entweder an 8700 Leoben-Hinterberg, Fabriksgasse 13, zH Herrn Mag. 

Robert Ranftler, General Counsel, oder per Telefax an +43 -(0)1 -8900-500-50, oder 

per E-Mail an r.ranftler@ats.net, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als 

PDF-Dokument, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Sofern für Erklärungen die 

Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG vorgeschrieben ist, muss die Erklärung in einer 

Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete 

Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung 

durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. Der 

Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in deutscher 

Sprache abgefasst sein.

Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a 

AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage 

sein darf, nachzuweisen. Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen 

das Beteiligungsausmaß von 1 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, 

Uhrzeit) beziehen.

Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausfüh­

rungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III. dieser Einberufung) verwiesen.
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3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegen­
heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tages­
ordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtli­
chen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer 
Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen ei­
nen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu stellen, 
gerne aber auch schriftlich.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung 
der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vor­
stand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post an 8700 Le­
oben-Hinterberg, Fabriksgasse 13, zH Herm Mag. Robert Ranftler, General Counsel, 
oder per E-Mail an r.ranftler@ats.net übermittelt werden.

4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktG

Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt, in der 
Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Vorausset­
zung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung gemäß Punkt III. dieser Ein­
berufung. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt 
gemäß § 1 19 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.

5. Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft verarbeitet 
personen bezogene Daten der Aktionäre bzw Aktionärinnen und ihrer Vertreter bzw 
Vertreterinnen (insbesondere jene gemäß § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs bzw 
der Aktionärin, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebe­
nenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der 
geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, und 
der einschlägigen aktienrechtlichen Bestimmungen um den Aktionären bzw. Aktionä­
rinnen die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
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Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären bzw. Aktionärinnen ist 

für die Durchführung der Hauptversammlung und Teilnahme von Aktionären bzw. Ak­

tionärinnen und deren Vertretern bzw. Vertreterinnen daran gemäß dem Aktiengesetz 

zwingend erforderlich. Sie erfolgt zum Zweck der Durchführung einer gesetzeskonfor­

men Hauptversammlung, der Durchführung von Abstimmungen durch die Aktionäre, 

der Ermöglichung der Ausübung sonstiger Aktionärsrechte und der Erfüllung von 

Compliance-Pflichten wie insbesondere aktienrechtlicher Aufzeichnungs-, Auskunfts-

und Meldepflichten. Datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 

somit die Erforderlichkeit zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Artikel 6 Abs 1 

lit c DSGVO) oder die Wahrung berechtigter Interessen der AT & S Austria Techno­

logie & Systemtechnik Aktiengesellschaft oder eines Dritten an der Durchführung einer 

ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen Hauptversammlung (Artikel 6 Abs 1 lit f 

DSGVO).

Für die Verarbeitung ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktienge­

sellschaft Verantwortliche im Sinne der DSGVO.

Es erfolgt eine Audioaufnahme der gesamten Hauptversammlung. Die Hauptversamm­

lung wird bis zum Übergang zur Debatte für nicht anwesende Aktionäre über das Inter­

net per akustischer und optischer Einwegverbindung in Echtzeit öffentlich übertragen 

(§ 102 Abs 4 AktG iVm § 22 Abs 6 der Satzung der AT & S Austria Technologie & 

Systemtechnik Aktiengesellschaft).

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft bedient sich zum 

Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleistungsunterneh­

men, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken, IT-Dienstleistem und eines auf die 

Organisation der Hauptversammlung spezialisierten Dienstleisters, der HV-

Veranstaltungsservice GmbH. Diese erhalten von AT & S Austria Technologie & Sys­

temtechnik Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Aus­

führung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten 

ausschließlich nach Weisung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Akti­

engesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat AT & S Austria Technologie & System­

technik Aktiengesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen Auftragsdatenverar­

beiterverträge abgeschlossen.

Nimmt ein Aktionär bzw. eine Aktionärin oder ein Vertreter bzw. eine Vertreterin an 

der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Aktionäre und Aktionärinnen,
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Vertreterinnen und Vertreter von Aktionären bzw. Aktionärinnen, die Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen 
Teilnahmerecht in das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis 

(§117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die darin genannten personenbezoge­
nen Daten (u.a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. AT & S Austria 
Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlich verpflichtet, per­
sonenbezogene Aktionärs- und Vertreterdaten (insbesondere das Teilnehmerverzeich­
nis) dem notariellen Protokoll der Hauptversammlung anzuschließen und als Teil des 
Protokolls zum öffentlichen Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG). Außerdem kön­
nen Daten nach Maßgabe rechtlicher Verpflichtungen im jeweiligen Anlassfall an die 
Wiener Börse, die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die Oesterreichische Kontrollbank und 
die Österreichische Übemahmekommission weitergegeben werden.

Die Daten der Aktionäre bzw. der Aktionärinnen werden anonymisiert bzw. gelöscht, 
sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr not­
wendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfor­
dern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem 
Unternehmens- und Aktienrecht (bis zu 7 Jahre), aus dem Steuer- und Abgabenrecht 
(bis zu 10 Jahre) sowie aus Geldwäschebestimmungen (in der Regel 5 Jahre). Die ge­
nannten Fristen können sich im Einzelfall, etwa wenn Gerichts- oder Verwaltungsver­
fahren anhängig gemacht werden, verlängern. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktio­
nären bzw. Aktionärinnen gegen AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Akti­
engesellschaft oder umgekehrt von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Ak­
tiengesellschaft gegen Aktionäre bzw. Aktionärinnen erhoben werden, dient die Spei­
cherung personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen 

in Einzelfallen. Im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies 
zu einer Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung (bis zu 30 Jahre 
nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch) zuzüglich der Dauer des Gerichtsver­
fahrens bis zu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.

Jeder Aktionär bzw. jede Aktionärin hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, 

Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach den Vor­
gaben der DSGVO bzw. dem DSG. Diese Rechte können Aktionäre bzw. Aktionärin­
nen gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft un­
entgeltlich über die E-Mail-Adresse datenschutz@ats.net oder über die folgenden Kon­

taktdaten geltend machen:
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13
8700 Leoben-Hinterberg
Österreich

Zudem steht den Aktionären bzw. Aktionärinnen ein Beschwerderecht bei der zustän­

digen Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu (in Österreich: Österreichische 

Datenschutzbehörde) .

VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 

Gesellschaft EUR 42.735.000,-- und ist zerlegt in 38.850.000 auf Inhaber lautende 

Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine ei­

genen Aktien.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demzufolge zum Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung 38.850.000 Stimmrechte.

Eine allfällige Veränderung im Bestand eigener Aktien bis zur Hauptversammlung und 

damit der Gesamtzahl der Stimmrechte wird in dieser bekannt gegeben werden. Es be­

stehen nicht mehrere Aktiengattungen.

Leoben, im Juni 2023 Der Vorstand



Beilage ./C2 zur Geschäftszahl: 22.467
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 
Leoben, FN 55638 x

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 
für die

29. ordentliche Hauptversammlung
6. Juli 2023

1. Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lage­
berichts, des (konsolidierten) Corporate Governance Berichts und des (konso­
lidierten) nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzernabschlusses und Kon­
zernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 
2023 (2022/23) mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 
1. April 2022 bis zum 31. März 2023 (2022/23) sowie des Vorschlags für die 
Gewinnverwendung.
Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Hauptver­
sammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung 
geben.
Der Jahresabschluss 2022/23 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit 
festgestellt worden.
Info: Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.ats.net (Rubrik 
Investoren > Hauptversammlung > 29. Hauptversammlung) spätestens ab dem 15. 
Juni 2023 eingesehen werden.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 aus­
gewiesenen Bilanzgewinns.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­
nik Aktiengesellschaft schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31. 
März 2023 in Höhe von EUR 238.505.5 15,30 wie folgt zu verwenden: Auf die zum 
Auszahlungstag ausstehenden und gewinnberechtigten Stückaktien soll eine Divi­
dende in Höhe von EUR 0,40 pro Aktie ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe 
von EUR 222.965.515,30 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Dividendenzahltag ist der 27. Juli 2023.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2022/23.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­

nik Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für die Tätig­

keit im Geschäftsjahr 2022/23 die Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2022/23.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­

nik Aktiengesellschaft schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für die Tä­
tigkeit im Geschäftsjahr 2022/23 die Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­
nik Aktiengesellschaft schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23 wie folgt festzusetzen:

Die Vergütung für die gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2022/23 wird auf eine Höhe von insgesamt EUR 791 .500,-- festgesetzt.
Im Einzelnen werden folgende Vergütungen in EUR festgesetzt:

Mitglied Fixum
Ausschuss­

vergütung
Sitzungsgeld Summe

Dr. Hannes Androsch 127.000 20.000 6.000 153.000

DDr. Regina Prehofer 78.000 32.000 10.500 120.500

Dr. Georg Riedl 78.000 44.000 12.000 134.000

Dr. Gertrude

Tumpel-Gugerell 50.000 12.000 6.000 68.000

Mag. Robert Lasshofer 50.000 24.000 4.500 78.500

DI Georg Hansis 50.000 - 6.000 56.000

Prof. Dr. Hermann Eul 50.000 12.000 7.500 69.500

Dr. Karin Schaupp 50.000 - 6.000 56.000

Dipl-.Phys. Lars Reger 50.000 - 6.000 56.000

Zu weiteren Details wird auf den Vergütungsbericht bzw. die Vergütungspolitik der 
Gesellschaft verwiesen.
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6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat einer börsenotierten Gesellschaft haben einen 
klaren und verständlichen Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstandsmitglie­
der und der Aufsichtsratsmitglieder gern § 78c iVm § 98a AktG zu erstellen.

Dieser Vergütungsbericht hat einen umfassenden Überblick über die im Lauf des 
letzten Geschäftsjahrs den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands und 
des Aufsichtsrats im Rahmen der Vergütungspolitik (§ 78a iVm § 98a AktG) ge­
währten oder geschuldeten Vergütung einschließlich sämtlicher Vorteile in jegli­
cher Form zu bieten.

Der Vergütungsbericht für das letzte Geschäftsjahr ist der Hauptversammlung zur 
Abstimmung vorzulegen. Die Abstimmung hat empfehlenden Charakter. Der Be­
schluss ist nicht anfechtbar (§ 78d Abs 1 AktG).

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben einen Vorschlag zur Beschlussfassung 
über den Vergütungsbericht gern § 108 Abs 1 AktG zu machen.

Dieser Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Beschlussfas­
sung über den Vergütungsbericht und der Vergütungsbericht sind gern § 108 Abs 4 
Z 4 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung auf der im Firmenbuch ein­
getragenen Internetseite zugänglich zu machen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­
nik Aktiengesellschaft haben einen Vergütungsbericht gern § 78c iVm § 98a AktG 
beschlossen und einen Beschlussvorschlag gern § 108 Abs 1 AktG gemacht.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­
nik Aktiengesellschaft schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
2022/23, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Intemetseite der AT & S 
Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft unter www.ats.net 
(Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 29. Hauptversammlung) spätestens ab 
dem 15. Juni 2023 zugänglich gemacht wird, zu beschließen. Der Vergütungsbe­
richt für das Geschäftsjahr 2022/23 ist diesen Besch lussvorschlägen als Anlage ./1 
angeschlossen.
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7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts­

jahr 2023/24.
Der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesell­

schaft schlägt vor, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zum Ab­

schlussprüfer und Konzemabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/24 zu bestel­

len.

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen 

und Mitteilungen“.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­

nik Aktiengesellschaft schlagen vor, die Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und 

Mitteilungen“ zu ändern, sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt:

„§3
Veröffentlichungen und Mitteilungen

1. Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen auf der Webseite der Gesell­

schaft und, soweit und solange auf Grund des Gesetzes zwingend erforderlich, 

im Amtsblatt zur Wiener Zeitung bzw. in der elektronischen Verlautbarungs-

und Informationsplattform des Bundes (EVI). Im Übrigen erfolgen Veröffent­

lichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwendenden Rechts­

vorschriften.
2. Aktionäre können ausschließlich in deutscher oder englischer Sprache rechts­

wirksame Mitteilungen an die Gesellschaft richten.“

Begründung:

Derzeit sind bestimmte Veröffentlichungen von börsenotierten Aktiengesellschaf­

ten im Amtsblatt zur Wiener Zeitung bekanntzumachen, wie beispielsweise die Ein­

berufung zur Hauptversammlung.

Nach dem Bundesgesetz über die Wiener Zeitung GmbH und Einrichtung einer 

elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (WZEVI-

Gesetz) wird das Amtsblatt zur Wiener Zeitung als Veröffentlichungsorgan durch 

eine elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) 

ersetzt.
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Die kommende Hauptversammlung am 6. Juli 2023 soll zum Anlass genommen 
werden § 3 der Satzung über die Veröffentlichungen und Mitteilungen der Gesell­
schaft entsprechend anzupassen.

9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammenset­
zung des Vorstands“
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­
nik Aktiengesellschaft schlagen vor, die Satzung in § 6 „Zusammensetzung des 
Vorstands“ in Abs 1 zu ändern, sodass diese Bestimmung nunmehr lautet wie folgt:

„§6
Zusammensetzung des Vorstands

1. Der Vorstand besteht aus zwei bis sechs Mitgliedern, wobei der Aufsichtsrat 
aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder einen Vorsitzenden ernennen kann.“

Die Absätze 2 und 3 bleiben unverändert.

Begründung:

Um eine Erweiterung des Vorstands auf bis zu sechs Mitglieder zu ermöglichen, ist 
die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 erforderlich.

10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V. Hauptversammlung 
§ 22 „Allgemeines“ (Virtuelle Hauptversammlung).
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­
nik Aktiengesellschaft schlagen vor, die Satzung in § 22 zu ändern, und zwar durch 
Ergänzung um folgende Absätze:

„10. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt gemäß den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Durchführung virtueller Gesell­
schafterversammlungen (VirtGesG) und der Satzung der Gesellschaft jeweils 
einzeln für Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis zum 31 . Juli 2026 
stattfinden, vorzusehen, dass die Hauptversammlung als virtuelle oder hyb­
ride Hauptversammlung abgehalten wird. Die Bestimmungen der Absätze 10 

bis 19 des § 22 dieser Satzung sind daher bis 31. Juli 2026 befristet.

11. Eine Hauptversammlung kann nach Maßgabe der Bestimmungen des Bun­

desgesetzes über die Durchführung virtueller Gesellschafterversammlungen
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(VirtGesG) ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer durchgeführt wer­

den (virtuelle Hauptversammlung). Der Vorstand entscheidet mit Zustim­

mung des Aufsichtsrates über die Form der Durchführung, das heißt ob die 

Hauptversammlung (i) mit physischer Anwesenheit der Teilnehmer, (ii) ohne 

physische Anwesenheit der Teilnehmer (virtuelle Hauptversammlung), (iii) 

als einfache virtuelle Versammlung oder als moderierte virtuelle Versamm­

lung durchgeführt wird oder (iv) als Hauptversammlung, bei der sich die ein­

zelnen Teilnehmer zwischen einer physischen und einer virtuellen Teilnahme 

entscheiden können (hybride Hauptversammlung). Wird die Hauptversamm­

lung vom Aufsichtsrat einberufen, ist diesem die Entscheidung über die Form 

der Durchführung im vorgenannten Sinn überlassen.

12. Soweit sich organisatorische und technische Festlegungen für eine virtuelle 

oder hybride Hauptversammlung nicht aus den Bestimmungen des VirtGesG 

oder aus der Satzung ergeben, sind sie vom Vorstand oder vom Aufsichtsrat 

als einberufendem Organ zu treffen.

13. Im Übrigen ist der Vorstand oder der Aufsichtsrat als das einberufende Organ 

zu allen Entscheidungen berufen, die zur Durchführung einer virtuellen 

Hauptversammlung oder einer hybriden Hauptversammlung notwendig sind.

14. In der Einberufung der virtuellen oder hybriden Hauptversammlung oder in 

einer entsprechenden Information, die ab dem 21. Tag vor der Hauptver­

sammlung auf der im Firmenbuch eingetragenen Intemetseite der Gesell­

schaft bereitgestellt wird und dies in der Einberufung angekündigt wird, ist 

anzugeben, welche organisatorischen und technischen Voraussetzungen für 

die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung oder für die virtuelle 

Teilnahme an der hybriden Hauptversammlung bestehen.

15. Die Durchführung einer moderierten virtuellen Versammlung ist nach Maß­

gabe des VirtGesG und der Bestimmungen der Satzung zulässig. Eine virtu­

elle Hauptversammlung wird für die Teilnehmer optisch und akustisch in 

Echtzeit übertragen; eine hybride Hauptversammlung wird für jene Teilneh­

mer, die sich für eine virtuelle Teilnahme entschieden haben, optisch und 

akustisch in Echtzeit übertragen. Es kann auch die öffentliche Übertragung 

der virtuellen Hauptversammlung durchgeführt werden.
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16. Die Aktionäre haben während einer moderierten virtuellen Hauptversamm­
lung jederzeit die Möglichkeit, sich im Weg elektronischer Kommunikation, 
z.B. per E-Mail, zu Wort zu melden. Wird einem Aktionär vom Vorsitzenden 
das Wort erteilt, ist ihm eine Redemöglichkeit im Weg der Videokommuni­
kation zu gewähren. Der Vorsitzende entscheidet über die Reihenfolge der 
Redebeiträge und auch über den Zeitpunkt, bis zu dem Redebeiträge vorge­
tragen werden bzw. bis zu dem Fragen gestellt werden können.

17. Darüber hinaus stellt die Gesellschaft den Aktionären einen elektronischen 
Kommunikationsweg, z.B. E-Mail, zur Verfügung, auf dem sie Fragen und 
Beschlussanträge spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung 
oder einem festzusetzenden späteren Zeitpunkt an die Gesellschaft übermit­
teln können. Die auf diesem Weg gestellten Fragen und Beschlussanträge 
sind in der Hauptversammlung zu verlesen oder den Aktionären auf andere 
geeignete Weise, z.B. auf der Internetseite der Gesellschaft, zur Kenntnis zu 
bringen.

18. Bei allen Abstimmungen in einer moderierten virtuellen Hauptversammlung 
können die Aktionäre ihr Stimmrecht im Weg elektronischer Kommunikation 
ausüben und auf diese Weise gegebenenfalls auch Widerspruch erheben; dies 
gilt gleichermaßen bei einer (moderierten) hybriden Hauptversammlung hin­
sichtlich jener Aktionäre, die sich für eine virtuelle Teilnahme entschieden 
haben. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
am Tag der Hauptversammlung eine spezielle E-Mail-Adresse einrichten und 
bekanntgeben, an die die Stimmrechtsausübung oder der Widerspruch an die 
Gesellschaft übersandt werden kann, den Einsatz einer speziellen Abstim­
mungssoftware oder eine entsprechende Funktion auf der Internetseite der 
Gesellschaft (HV-Portal) für Zwecke der Stimmrechtsausübung oder der Er­
hebung von Widerspruch anbieten. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, 
dass die Aktionäre ihre Stimmen schon bis zu einem festzusetzenden Zeit­
punkt vor der Hauptversammlung auf elektronischem Weg — beispielsweise 
per E-Mail - abgeben können. Solche Aktionäre können ihre Stimmabgabe 
bis zur Abstimmung in der virtuellen oder hybriden Hauptversammlung wi­
derrufen und allenfalls neu abstimmen. Im Übrigen gilt § 126 AktG sinnge­
mäß.
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19. Die Gesellschaft stellt den Aktionären bei einer virtuellen Hauptversamm­

lung auf ihre Kosten nach Maßgabe der am Tag der Hauptversammlung gel­

tenden gesetzlichen Bestimmungen einen oder zwei geeignete und von der 

Gesellschaft unabhängige besondere Stimmrechtsvertreter zur Verfügung, 

die von den Aktionären zur Stellung von Beschlussanträgen, zur Stimmab­

gabe und gegebenenfalls zur Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen 

Hauptversammlung bevollmächtigt werden können.“

Begründung:
Am 28. April 2023 wurde ein Entwurf des Bundesgesetzes über die Durchführung 

virtueller Gesellschafterversammlungen (Virtuelle Gesellschafterversammlung-

Gesetz - VirtGesG) zur Begutachtung veröffentlicht. Demnach soll das Bundesge­

setz mit 14. Juli 2023 in Kraft treten.

Mit dem VirtGesG soll Gesellschaften ein Wahlrecht eingeräumt werden, in wel­

cher Form sie ihre Hauptversammlung künftig durchführen wollen. Dabei steht es 

der Gesellschaft selbstverständlich auch frei, ihre Hauptversammlung weiterhin in 

gewohnter Art und Weise als Präsenzversammlungen zu organisieren. Diese Flexi­

bilisierung durch das VirtGesG bietet jedoch die Möglichkeit, die für die Gesell­

schaft passende und unter Umständen kostensparende Form zu wählen.

Darüber hinaus können mit einer virtuellen Hauptversammlung auch CO2-Emissi-

onen deutlich reduziert werden, weil der Reiseaufwand der Aktionärinnen und Ak­

tionäre unterbleibt. Auch der Papierverbrauch bei einer virtuellen Hauptversamm­

lung ist deutlich geringer.

Durch die große Bandbreite an Wahlmöglichkeiten des VirtGesG bei der Abwick­

lung einer Hauptversammlung wird einer breiten nationalen und internationalen 

Aktionärsbasis die Möglichkeit geboten, virtuell an Hauptversammlungen teilzu­

nehmen und ihre Rechte digital auszuüben; dies soll zur Erhöhung und Diversifi­

zierung der Hauptversammlungs-Präsenz beitragen.

Die kommende Hauptversammlung soll dazu genutzt werden, die entsprechende 

Satzungsermächtigung zu beschließen.

Damit ist noch keine Entscheidung getroffen, in welcher Form die Hauptversamm­

lung beispielsweise im Jahr 2024 durchgeführt wird. Nach den Bestimmungen des 

VirtGesG ist eine entsprechende Satzungsbestimmung auf maximal fünf Jahre zu
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befristen. Der gesetzlich mögliche Ermächtigungszeitraum von fünf Jahren soll 
nicht voll ausgeschöpft werden, sondern auf drei Jahre begrenzt werden, um aus 
den gemachten Erfahrungen lernen zu können und diese für die Zukunft zu über­
prüfen.

11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener 
Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die 
Ermächtigung des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch 
die Einziehung von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Be­
schlusses der Hauptversammlung vom 8. Juli 2021.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AT & S Austria Technologie & Systemtech­
nik Aktiengesellschaft schlagen vor, die durch Beschluss der 27. ordentlichen 
Hauptversammlung vom 8. Juli 2021 zu Punkt 10. der Tagesordnung erteilte Er­
mächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG 
und zur Einziehung von Aktien und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zu Ände­
rungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu wider­
rufen und gleichzeitig den Vorstand zu ermächtigen,
a) gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG binnen 30 Monaten ab dem Tag der Beschuss-

fassung der Hauptversammlung,
b) eigene Aktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 1 0% des Grundkapitals 

der Gesellschaft,
c) zu einem niedrigsten Gegenwert, der höchstens 30% unter dem durchschnitt­

lichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen zehn Handels­
tage liegen darf, und einem höchsten Gegenwert je Aktie, der höchstens 30% 
über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorange­
gangenen zehn Handelstage liegen darf,

zu erwerben. Die Ermächtigung umfasst auch den Erwerb von Aktien durch Toch­
tergesellschaften der Gesellschaft (§ 66 AktG). Der Erwerb kann über die Börse, 
im Wege eines öffentlichen Angebots oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige 
Weise und zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck erfolgen.
Der Vorstand wird außerdem ermächtigt, eigene Aktien nach erfolgtem Rücker­
werb sowie die bereits derzeit im Bestand der Gesellschaft befindlichen eigenen 
Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Der Aufsichtsrat 
ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien 
ergeben, zu beschließen.
Diese Ermächtigung kann ganz oder teilweise und auch in mehreren Teilen ausge­
übt werden.
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VERGÜTUNGSBERICHT FÜR 
VORSTAND UND AUFSICHTSRAT 
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022/23
I. Grundlagen
Der Vorstand und der Aufsichtsrat von börsennotierten Gesellschaften haben gemäß § 78c und § 98a Aktiengesetz (AktG) 
einen Vergütungsbericht für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats aufzustellen. Der Vergütungs­
bericht ist eine Information an die Aktionärinnen und Aktionäre über die Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung und ist jedes 
Jahr der ordentlichen Hauptversammlung zur Abstimmung vorzulegen. Zudem hat die Gesellschaft im darauffolgenden Ver­
gütungsbericht darzulegen, wie dem Abstimmungsergebnis über den Vergütungsbericht in der letzten Hauptversammlung 
Rechnung getragen wurde.

Der Vergütungsbericht wird auf der Internetseite der Gesellschaft kostenfrei zehn Jahre lang öffentlich zugänglich gemacht. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben nachfolgenden Vergütungsbericht zur Vorlage an die ordentliche Hauptversammlung 
am 6. Juli 2023 gemäß § 78c AktG gemeinsam erstellt. Es wurden dabei die Grundsätze der Vollständigkeit, der Verlässlich­
keit, der Klarheit, der Übersichtlichkeit und der Vergleichbarkeit eingehalten. Der Vergütungsbericht bietet einen umfassenden 
Überblick über die im Laufe des Geschäftsjahrs 2022/23 den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands und des 
Aufsichtsrats im Rahmen der Vergütungspolitik (§ 78a) gewährten oder geschuldeten Vergütung einschließlich sämtlicher 
Vorteile und findet seine Deckung für den Vorstand in der von der 28. ordentlichen Hauptversammlung am 7. Juli 2022 und 
für den Aufsichtsrat in der von der 27. ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juli 2021 bestätigten Vergütungspolitik.

II. Vergütung des Vorstands
A. Ziele der Vergütungspolitik für den Vorstand
Mit der Festlegung der Vergütungspolitik beabsichtigte der Nominierungs- und Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft eine angemessene Vergütung des Vorstands unter Berücksichtigung des Verantwortungsbereichs der einzelnen 
Begünstigten sowie ihrer Entwicklungen, ihres Dienstalters, ihres Hintergrunds und ihrer Erfahrung. Die Angemessenheit wird 
unter Bezugnahme auf die Vergütungshöhe und -praktiken in vergleichbaren Unternehmen beurteilt. Eine angemessene Ver­
gütung sollte außerdem nachhaltige Leistungsanreize bieten, die langfristige Strategie und Entwicklung des Unternehmens 
unterstützen und die Interessen der Vorstandsmitglieder mit denen der Aktionäre in Einklang bringen.

Die Vorstandsvergütung ist als ein Mittel zur Gewinnung und Bindung talentierter und erfahrener Führungskräfte zu verstehen, 
die für ein an der Wiener Börse notiertes internationales Unternehmen mit einer breiten Palette an Hightech-Produkten und 
intensiver Forschung und Entwicklung zur Förderung von Innovationen erforderlich sind. Dies beinhaltet die Sicherstellung 
eines Gleichgewichts auf mehreren Ebenen:

Die Höhe der fixen Vergütung bildet die Basis für das Paket, und die variablen Komponenten sind an diese gekoppelt. Aus 
diesem Grund sollte die fixe Vergütung auf interner Ebene stets den Verantwortlichkeiten und dem Profil des Vorstands­
mitglieds entsprechen und gegenüber vergleichbaren Unternehmen wettbewerbsfähig sein.
Eine Anreizvergütung sollte die nachhaltige Leistungsfähigkeit entsprechend der Unternehmensstrategie unterstützen und 
damit langfristig zu einem Gleichgewicht zwischen Leistung und Risikoübernahme führen.
Angesichts des Wettbewerbsumfelds der Gesellschaft sollte die Anreizvergütung kurz- und langfristig ausgewogene An­
reize schaffen, um die Reaktionsfähigkeit und die dauerhafte Leistungsfähigkeit über mehrere Jahre zu unterstützen.
Die gewährte Vergütung sollte keinesfalls als übermäßig angesehen werden. Die Progressivität der Auszahlung und der 
Ausübungsrechte soll die Angemessenheit der Vergütung sicherstellen, während gleichzeitig ehrgeizige Ziele gesetzt wer­
den und eine gewisse Flexibilität für die Berücksichtigung herausragender Leistungen besteht.
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B. Vergütung für den Vorstand
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, stützt sich der Nominierungs- und Vergütungsausschuss auf die folgenden Kom­

ponenten:

Grundgehalt
Kurzfristige variable Vergütung
Langfristige variable Vergütung
Zusatzleistungen:

Firmenwagen (einschließlich zur Privatnutzung)
Pensionsbeiträge
Unfallversicherung
D&O-Versicherung

C. Bezüge der Mitglieder des Vorstands
Im Geschäftsjahr betrugen die Gesamtbezüge (geschuldete Vergütung) der Mitglieder des Vorstands:

in Tsd. €
Geschäftsjahr 2021/22

Fix Variabel Summe

Fixe und erwartete variable Zahlungen
Dl (FH) Andreas Gerstenmayer - . l 585 1.552 2.137

Dr. Peter Schneider 327 330 657

Maa.* Petra Preining — — —

DI Ingolf Schröder 409 344 753

DipL-Vw. Simone Faath" 238 178 416

Ing. Heinz Moitzi” 256 72 328

Vorstand gesamt 1.815 2.476 4.291

Dipl.-Vw. Simone Faath11 599 125 724

Inn. Heinz Moitzi® — 308 308

Mag.’ Monika Stoisser-Göhiring2 87 436 523

Ehemaliger Vorstand gesamt 686 869 1.555

n Beendigung des Vorstandsmandats per 25. Oktober 2021
Z) Beendigung des Vorstandsmandats per 31 Mai 2021
3) ehemaliges Mitglied des Vorstands

Um angemessene Vergütungsentscheidungen zu treffen und wettbewerbsfähige Vergütungspakete für die Vorstandsmitglie­

der zusammenzustellen, analysierte der Nominierungs- und Vergütungsausschuss im Jahr 2022 zahlreiche Informationen 

einschließlich relevanter Marktinformationen, -entwicklungen und -trends, erhaltene Anregungen von verschiedenen Stake-

holdem, wie Aktionären, Mitarbeitervertretern, Aufsichtsbehörden und Beratern sowie interne Daten.

Auf der Basis eines externen Benchmarkings sowohl zur Branche als auch zu relevanten österreichischen Industrieunterneh­

men wurden die Grundgehälter und die Bonusprozentsätze für die Vorstandsmitglieder in der Bonuspolitik 2022 entsprechend 

angepasst und damit sichergestellt, dass sich die Vergütung auf einem konkurrenzfähigen Niveau bewegt.

Der Bonus konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 0 bis 150 % des Grundgehalts des CEO als Vorsitzender des Vorstands 

betragen - 100 % seines Grundgehalts erhält der CEO als Leistungsprämie bei genau 100 % Zielerreichung. Bei den anderen 

Vorstandsmitgliedern konnte der Bonus zwischen 0 und 120 % des Grundgehalts liegen, wobei bei genau 100 % Zielerrei­

chung eine Prämie von 80 % des Grundgehalts gezahlt wird.
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In Bezug auf die gesamte Vergütung des aktiven Vorstands betrug der Anteil der fixen Vergütung für das Geschäftsjahr 
2022/23 37,6 % und der Anteil der variablen Vergütung 62,4 %. Die Details zu den einzelnen Mitgliedern des Vorstands sind 
in obiger Tabelle dargestellt.

In den variablen Bestandteile der Vorstandsvergütung für Mag. a Petra Preining sind Einmalzahlungen im Zusammenhang mit 
der Übernahme der Vorstandspositionen im Herbst 2022 enthalten.

Die Vergütung für Dipl.-Vw. Simone Faath, die mit Wirkung vom 25. Oktober 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden ist, 
erfolgte gemäß den einzelvertraglichen Vereinbarungen und den Grundsätzen der Vergütungspolitik.

In den variablen Bezügen von DI (FH) Andreas Gerstenmayer sind Bezüge aus Aktienkurs-Wertsteigerungsrechten in Höhe 
von 1 .725 Tsd. € (Vorjahr: 848 Tsd. €) enthalten. In den variablen Bezügen von Ing. Heinz Moitzi sind Bezüge aus Aktienkurs-
Wertsteigerungsrechten in Höhe von 1.166 Tsd. € (Vorjahr: 308 Tsd. €) enthalten. In den variablen Bezügen von Mag? Monika 
Stoisser-Göhring sind Bezüge aus Aktienkurs-Wertsteigerungsrechten in Höhe von 1 .016 Tsd. € (Vorjahr: 376 Tsd. €) enthalten.

Außerdem sind in den variablen Bezügen für DI (FH) Andreas Gerstenmayer 321 Tsd. € Sonderprämie enthalten. Diese Prä­
mie wurde aufgrund der erheblichen Auswirkungen auf seine Vorstandstätigkeit durch die notwendige temporäre, längerfristige 
Übernahme der Finanzvorstandsagenden gewährt. Diese Prämie ist in der Vergütungspolitik 2022 mit 100 % des Grundgeh­
altes gedeckelt.

Die kurzfristige variable Vergütung des Vorstands, welche grundsätzlich in den Gesamtbezügen berücksichtigt wird, hängt von 
der kurzfristigen Erreichung von drei im Rahmen des Budgets festgelegten Kenngrößen für das betreffende Geschäftsjahr, 
Return on Capital Employed (ROCE) mit einer Gewichtung von 80 %, Vitality Index mit einer Gewichtung von 10 % und Re-
newable Energy Share (RES) mit einer Gewichtung von 10 %, ab. Grundvoraussetzung für die Gewährung dieser variablen 
Vergütung ist ein positives EBIT für die Gruppe für das Geschäftsjahr sowie die Erfüllung des Zielwerts EBIT-Marge für die 
Gruppe für das Geschäftsjahr von zumindest 70 % („Hurdle Rate“). Bei Übererfüllung der Zielvorgaben der Kennzahlen ROCE, 
Vitality Index und RES konnte maximal ein Bonus von 150 % auf Basis des vertraglich vereinbarten Jahresbonus erreicht 
werden.

Mit dem Return on Capital Employed (ROCE) misst AT&S ihre operative Performance aus der Sicht von Investoren. Dabei 
wird das um das Finanzergebnis bereinigte Ergebnis in Relation zum durchschnittlich eingesetzten verzinslichen Kapital (Ca­
pital Employed) gesetzt. Daraus ist ersichtlich, inwieweit AT&S die Verzinsungsansprüche ihrer Kapitalgeber erfüllt. Die durch­
schnittlichen Kapitalkosten werden aus den Mindestrenditen abgeleitet, die Investoren für die Bereitstellung von Eigen- bzw. 
Fremdkapital erwarten. Insgesamt trägt der ROCE zur Schaffung von Shareholder Value und zu einem nachhaltigen profitab­
len Wachstum bei.

Die Einbeziehung des Vitality Index spielt ebenso eine wichtige Rolle für die nachhaltige Gestaltung der variablen Vergütung. 
Die Innovationsfähigkeit - im Sinne der Entwicklung neuer Technologien, Produkte oder Produkteigenschaften - ist für das 
Unternehmen ein wesentlicher Faktor für zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg und überdies gut messbar: Der Vitality Index 
drückt den Umsatzanteil von Produkten aus, die in den vergangenen drei Jahren in den Markt eingeführt wurden und die 
technisch innovativ sind. Über den dreijährigen Betrachtungszeitraum wird eine langfristige Komponente in der variablen Ver­
gütung abgebildet.

Der RES (Renewable Engergy Share) misst den Anteil von erneuerbaren Energie am Gesamtenergiebedarf des Unterneh­
mens. AT&S möchte einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und definiert jährlich ambitionierte Ziele am Weg zur 
Dekarbonisierung. Dieser Leistungsindikator spiegelt das Bekenntnis der Gesellschaft zu Nachhaltigkeit wider und trägt auch
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dem steigenden Interesse externer Stakeholder Rechnung, umweltbezogene Nachhaltigkeitsziele in der Unternehmenssteu­

erung zu berücksichtigen.

Mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 3. Juli 2014 wurde für den Vorstand sowie Schlüsselkräfte der Gesellschaft ein langfris­

tiges Vergütungsmodell („Long-Term-Incentive-Programm" oder kurz „LTI-Programm") auf Basis von Stock Appreciation 

Rights („SAR") für den Zeitraum 2014 bis 2016 implementiert. Dieses LTI-Programm wurde im Wesentlichen unverändert in 

den Folgeperioden fortgeführt.

SAR sind Aktienkurs-Wertsteigerungsrechte auf der Grundlage der Aktienkursentwicklung über einen definierten Zeitraum. 

Somit erfolgt für die Begünstigten wie auch bei Aktienoptionen, ohne dass aber tatsächlich Aktien übertragen oder Optionen 

auf eine solche Übertragung eingeräumt werden, nur bei positiver Aktienkursentwicklung eine finanzielle Vergütung. Als Vo­

raussetzung sind insbesondere langfristige und mehrjährige Leistungskriterien, eine Mindestwartefrist von drei Jahren (mit 

einem darauffolgenden Ausübungszeitraum von maximal zwei Jahren), ein Mindest-Eigeninvestment sowie eine Höchst­

grenze des möglichen finanziellen Vorteils vorgesehen:

Die Kennzahl „Earnings per Share“ (EPS) determiniert, wie viele der zugeteilten SAR nach Ablauf der Wartefrist tatsächlich 

ausgeübt werden können. Als Zielwert gilt der gemäß dem Mittelfristplan für den Bilanzstichtag des dritten Jahres nach Zutei­

lung festgelegte EPS-Wert. Wird dieser EPS-Wert nach Ablauf der Wartefrist zu unter 50 % erreicht, verfallen die zugeteilten 

SAR. Wird der EPS-Wert zu 100 % erreicht oder übertroffen, so können die zugeteilten SAR zur Gänze ausgeübt werden. 

Liegt die Erreichung zwischen 50 % und 100 %, so können die zugeteilten SAR anteilig ausgeübt werden (linearer Verlauf).

Ein Eigeninvestment als Voraussetzung für eine Ausübung ist verpflichtend. Das Eigeninvestment entspricht einmalig 20 % 

der ersten Zuteilungssumme (in SAR) eines Jahres als Aktien (z. B. bei 5.000 zugeteilten SAR beträgt das Eigeninvestment 

1 .000 Aktien). Wurde das Eigeninvestment bis zum Ende der Wartefrist (nach Ablauf von drei Jahren) nicht zur Gänze aufge­

baut, so verfallen alle bereits zugeteilten SAR des entsprechenden Programms zur Gänze. Das Eigeninvestment muss über 

die gesamte Dauer der Teilnahme am LTI-Programm gehalten werden.

Der Ausübungspreis wird am Zuteilungstag bestimmt und entspricht dem durchschnittlichen Schlusskurs der AT&S Aktien an 

der Wiener Börse während der sechs Kalendermonate, die dem jeweiligen Zuteilungstag vorausgehen.

Die Entwicklung des Aktienkurses determiniert die Höhe des LTI für die Berechtigten: Die Differenz zwischen Ausübungspreis 

der entsprechenden virtuellen Zuteilung und dem Schlusskurs der AT&S Aktie an der Wiener Börse am Ausübungstag wird 

mit der Anzahl der SAR multipliziert. Der Ausübungspreis wird mit keinem Aufschlag versehen. Eine allfällige Auszahlung 

erfolgt in bar. Für den Fall außerordentlich positiver Entwicklungen ist der Auszahlungsbetrag je SAR der Höhe nach mit 200 % 

des jeweils festgelegten Ausübungspreises begrenzt (Beispiel: Ausübungspreis 8 €, der maximale Wert je SAR liegt somit bei 

16 €, ein Schlusskurs über 24 € führt damit nicht mehr weiter zu einem höheren Wert je SAR).

Es waren im Rahmen der LTI-Programme 2014 bis 2016 und 2017 bis 2019 jeweils drei Zuteilungstranchen möglich, und zwar 

vom 1. April 2014 bis zum 1. April 2019. Das LTI-Programm 2020 wurde auf eine Zuteilungstranche beschränkt, da eine Eva­

luierung der bisherigen Programme vorgenommen und die Ergebnisse dieser Evaluierung abgewartet wurde. Das Programm 

wurde im Wesentlichen unverändert für den Zeitraum 2021 - 2023 weitergeführt.
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Die Anzahl der ausstehenden Aktienkurs-Wertsteigerungsrechte (gewährte Vergütung) und der Personalaufwand (Auszah­
lungen bzw. Rückstellungen) aus zugeteilten Aktienkurs-Wertsteigerungsrechtenstellen sich wie folgt dar:

Anzahl der ausstehenden
Aktienkurs-Wertsteigerungsrechte

Personal aufwand 
(in Tsd. €)

31 .03.2022 2021/22
DI (FH) Andreas Gerstenmayer 150.000 3.410
Dr. Peter Schneider 30,000 293
Mag.* Petra Preining * —
DI Ingolf Schröder 30.000 293
Ing. Heinz Moitzi" 77.949 1.993
Vorstandsmitglieder gesamt 287.949 5,989
Ing. Heinz Moitzi” — —
Mag.- Monika Stoisser-Göhring" 60.000 1.607
Summe 347.949 7.596

¹1 ehemaliges Mitglied des Vorstands

In den variablen Bezügen von DI (FH) Andreas Gerstenmayer sind Bezüge aus Aktienkurs-Wertsteigerungsrechten in Höhe 
von 1.725 Tsd. € (Vorjahr: 848 Tsd. €) enthalten. In den variablen Bezügen von Ing. Heinz Moitzi sind Bezüge aus Aktienkurs-
Wertsteigerungsrechten in Höhe von 1.166 Tsd. € (Vorjahr: 308 Tsd. €) enthalten. In den variablen Bezügen von Mag.a Mo­
nika Stoisser-Göhring sind Bezüge aus Aktienkurs-Wertsteigerungsrechten in Höhe von 1.016 Tsd. € (Vorjahr: 376 Tsd.€) 
enthalten. Die Anzahl der ausstehenden Aktienkurs-Wertsteigerungsrechte für Mag.a Monika Stoisser-Göhring wurden auf­
grund ihres Ablebens im September 2022 hinfällig.

Vertraglich ist mit allen Vorstandsmitgliedern vereinbart, dass bereits zugeflossene variable Vergütungsbestandteile an die 
Gesellschaft zurückzuzahlen sind, wenn sich herausstellt, dass diese auf Grundlage offenkundig falscher Daten ausgezahlt 
wurden. Da keine Auszahlungen aufgrund offenkundig falscher Daten getätigt wurden, wurden auch keine Vergütungsbe­
standteile zurückgefordert.

Hinsichtlich der variablen Vergütung für ausgewählte Führungskräfte in anderen Konzerngesellschaften gelten im Wesentli­
chen dieselben Grundsätze wie zuvor hinsichtlich des Vorstands der Muttergesellschaft dargestellt.

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses seitens eines Vorstandsmitglieds aus berechtigtem und wich­
tigem Grund oder aufgrund des Erlöschens der Funktion aus gesellschaftsrechtlichen Gründen ist das Entgelt bis zum Ver­
tragsende weiterzubezahlen. Sollte ein Vorstand sein Amt niederlegen, aufgrund einer schwerwiegenden Pflichtverletzung 
von seiner Funktion abberufen und entlassen werden sowie im Todesfall endet die Gehaltszahlung mit Ultimo des entspre­
chenden Monats.

DI (FH) Andreas Gerstenmayer, Mag.a Petra Preining, DI Ingolf Schröder und Dr. Peter Schneider haben mittels einzelver­
traglicher Beitragszahlungen geregelte Pensionsansprüche. Für DI (FH) Andreas Gerstenmayer, Mag? Petra Preining, DI In­
golf Schröder und Dr. Peter Schneider wurde monatlich ein Beitrag in Höhe von 1 0 % des monatlichen Bruttofixgehalts in eine 
Pensionskasse eingezahlt.

Vorstandsmitglieder erhalten einen Firmenwagen (in Höhe des steuerlichen Hinzurechnungsbetrags im oben angeführten Fi­
xum berücksichtigt) und haben Anspruch auf eine Unfallversicherung, deren Prämie ebenso im oben angeführten Fixum ent­
halten ist. Die Krankenversicherung beschränkt sich auf die österreichische gesetzliche Sozialversicherung.

Die Gesamtvergütung des Vorstands wurde somit entsprechend den Zielen und Maßgaben der im Rahmen der 28. ordentli­
chen Hauptversammlung der Gesellschaft verabschiedeten Vergütungspolitik umgesetzt.
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D. Entwicklung der Vergütung
Die Gesamtvergütung des Vorstands hat sich in den letzten fünf Geschäftsjahren wie folgt entwickelt:

inTsd. €
Geschäftsjahr

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Dl (FH) Andreas Gerstenmayer 1.246 816 893 2.137

Dr. Peter Schneider — — —- 657

Mag." Petra Preining — — — —

DI Ingolf Schröder — ■ 445 753

Dipl.-Vw. Simone Faath — — 279 1.140

Ing Heinz Moitzi 603 429 696 636

Mag? Monika Stoisser-Göhring 566 423 642 523

Dr. Karl Asamer 142 , c QQ1
Summe
Veränderung zum Vorjahr in % - 34.8 % + 77,2 % + 97.8 % + 19,6%

Die Schwankungen in der Vergütung resultieren aus den kurzfristigen und langfristigen variablen Anteilen an den Bezügen, 

die an die Erreichung der bereits beschriebenen Ziele gekoppelt sind.

Bei Dr. Karl Asamer sind im Jahr 2017/1 8, bei Mag.a Monika Stoisser-Göhring im Jahr 2020/2021 , bei Dipl.-Vw. Simone Faath 

und bei Ing. Heinz Moitzi im Jahr 2021/22 Bezüge im Zusammenhang mit der Beendigung der jeweiligen Vorstandsfunktion 

enthalten.

Nachstehend ist die Vergütung in Relation zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens - dargestellt anhand des Konzern­

ergebnisses - abgebildet:

ln%
Geschäftsjahr

2018(19 2019/20 2020/21 2021/22

Dl (FH) Andreas Gerstenmayer 0.014% 0,041 % 0,019% 0,021 %

Dr. Peter Schneider — —. 0,006 %

Mag,' Petra Preining — — —

DI Ingolf Schröder — — 0,009 % 0,007 %

Dipl.-Vw. Simone Faath — — 0,006% 0.011 %

ing. Heinz Moitzi 0.007 % 0,022 % 0.015% 0.006 %

Mag." Monika Stoisser-Göhring 0.007 % 0.021 % 0,014% 0,005 %

Dr. Karl Asamer 0.002 % — — —

Gesamt 0.029 % 0,084 % 0.062 % 0,057 %

Konzernergebnis (in Mio. €) 86.9 19,8 47,4 103.3

Insgesamt ist die Gesamtvergütung des Vorstandes in Relation zum Konzernergebnis in den letzten Jahren leicht rückläufig.
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Entwicklung der Vorstandsvergütung im Verhältnis zur durchschnittlichen Entlohnung der Beschäftigten:

Geschäftsjahr
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

DI (FH) Andreas Gerstenmayer 24,2 16,6 15,3 28,9
Dr. Peter Schneider — — — 8,9
Mag * Petra Preining — — — —
DI Ingolf Schröder — — 7,6 10,2
Dipl.-Vw. Simone Faath — — 4,8 15,4
Ing. Heinz Moitzi 11.7 8,7 11,9 8.6
Mag* Monika Stoisser-Göhring 11,0 8,6 11,0 7.1
Dr. Kart Asamer 2.8 - -

Der oben angeführte Wert zeigt um wie viel höher die Gesamtvergütung des jeweiligen Vorstandsmitglieds im Vergleich zur 
durchschnittlichen Entlohnung der Beschäftigten in Österreich ist.

In der Vergütungspolitik wurde für den Vorsitzenden des Vorstands ein durchschnittlicher Orientierungswert von 1:16 beschrie­
ben. Für die anderen Mitglieder des Vorstands wurde ein durchschnittlicher Orientierungswert von 1:11 definiert.

Die Verhältniszahlen sind vor allem in solchen Jahren höher, in denen die Anteile aus variablen Vergütungsbestandteilen 
höher sind. Die außerordentliche Abweichung bei DI (FH) Andreas Gerstenmayer im Geschäftsjahr 2022/23 resultiert aus der 
Ausübung der Aktienkurs-Wertsteigerungsrechten und der gewährten Sonderprämie wie oben beschrieben.

III. Vergütung des Aufsichtsrats
A. Ziele der Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat
Mit der Festlegung der Vergütungspolitik beabsichtigt der Aufsichtsrat eine angemessene Vergütung der Aufsichtsratsmitglie­
der unter Berücksichtigung ihres jeweiligen Aufgaben- und Verantwortungsbereichs. Die Angemessenheit wird unter Bezug­
nahme auf die Vergütungshöhe und -praktiken in vergleichbaren Unternehmen beurteilt. Eine angemessene Vergütung sollte 
außerdem nachhaltige Leistungsanreize bieten, die langfristige Strategie und Entwicklung des Unternehmens unterstützen 
und die Interessen der Aufsichtsratsmitglieder mit denen der Aktionäre in Einklang bringen.

Die Aufsichtsratsvergütung ist als ein Mittel zur Gewinnung und Bindung erfahrener Persönlichkeiten zu verstehen, die für ein 
börsennotiertes internationales Unternehmen mit einer breiten Palette an Hightech-Produkten und intensiver Forschung & 
Entwicklung zur Förderung von Innovationen erforderlich sind.

Um die oben genannten Ziele zu erreichen, stützt sich der Aufsichtsrat auf die folgenden Komponenten:

Fixe Vergütung
Sitzungsgelder
Zusatzleistungen: D&O-Versicherung

B. Vergütung für den Aufsichtsrat
Die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt durch Beschluss in der ordentlichen Hauptversammlung, 
jeweils im Nachhinein für das vorangegangene Geschäftsjahr. Die an Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2022/23
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gezahlte Vergütung für das vorangegangene Geschäftsjahr 2021/22 entspricht dem Beschluss der 28. ordentlichen Hauptver­

sammlung vom 7. Juli 2022:

in Tsd. €
2021/22

Dr Hannes Androsch _
Mag.: DDr, Regina Prehofer

172,5
135.5_

Dr, Georg Riedl 158,0

Prof, Dr. Hermann Eul
84,5

Dl (FH) Georg Hansls. MBA 65.0

Mag Robert Lasshofer 99.5

Diol. Phys. Lars Reger, MBA 63.5

Maq.‘ Dr. Karin Schaupp 65.0

Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell 86.0

Gesamt
929,5

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhielt eine fixe Vergütung in Höhe von 127.000 €, seine Stellvertreter eine fixe Vergütung 

in Höhe von 78.000 € und alle anderen Mitglieder des Aufsichtsrats 50.000 €. Der Vorsitz eines ständigen Ausschusses (No-

minierungs- und Vergütungsausschuss bzw. Prüfungsausschuss) wurde mit einem Fixum von 20.000 € pro Geschäftsjahr, die 

Mitgliedschaft mit 12.000 € remuneriert. Das Sitzungsgeld betrug 1 .500 € pro Sitzung des Aufsichtsratsplenums, womit auch 

sämtliche Barauslagen abgegolten wurden.

Eine variable Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist nicht vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2022/23 selbst ist die Vergütung des Aufsichtsrats im Rahmen der 29. ordentlichen Hauptversammlung 

am 6. Juli 2023 festzulegen.

Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten keine Aktienoptionen der Gesellschaft oder SAR.

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats hat sich in den letzten fünf Geschäftsjahren wie folgt entwickelt:

in Tsd €
Geschäftsjahr

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Dr. Hannes Androsch 79,0 67,0 161,5 172,5

Mag.* DDr. Regina Prehofer 62,0 55,0 119,0 135,5

Dr. Georg Riedl 45,0 40,0 121,1 158,0

Prof. Dr. Hermann Eul — 52,5 84,5

Dl (FH) Georg Hansis, MBA — — 43,8 65.0

Mag. Robert Lasshofer — — 61,2 99.5

Dipl Phys. Lars Reger. MBA — — 43,8 63,5

Mag.* Dr. Karin Schaupp 37,0 30,0 56,0 65,0

Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell — 24,0 71.0 86,0

Aufsichisrat gesamt 223,0 216,0 729,9 929,5

Ing; Willibald Dörflinger 60,0 53,0 29,4 —

Dkfm Kari Fink 37,0 30.0 13.7 —

DI Albert Hochleitner 37,0 30,0 15,2 —

Mag. Gerhard Pichler 41,0 8.0 —

Ehemalige Aufsichtsratsmitglieder 175.0 121,0 58.3 —

Summe 398.0 337,0 788,2 929,5

Veränderung zum Vorjahr in % •15.3% + 133.9% + 17.9% +14,8%

Die in den Aufsichtsrat entsandten Arbeitnehmervertreter üben ihre Funktion ehrenamtlich aus und erhalten daher keine ge­

sonderte Vergütung.
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Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats wurde somit entsprechend den Zielen und Maßgaben der im Rahmen der 27. ordentli­

chen Hauptversammlung der Gesellschaft verabschiedeten Vergütungspolitik umgesetzt.

IV. VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT-VERSICHE­
RUNG (D&O-VERSICHERUNG)

Die bei AT&S bestehende D&O-Versicherung gilt für alle ehemaligen, gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder der geschäfts­

führenden Organe und der Kontrollorgane der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen und ausgewählte weitere leitende 

Angestellte. Umfasst sind die gerichtliche und außergerichtliche Abwehr ungerechtfertigter und die Befriedigung begründeter 

Schadenersatzansprüche wegen reiner Vermögensschäden aus Pflichtverletzungen der versicherten Personen im Zuge ihrer 

organschaftlichen Tätigkeit. Die Versicherung gilt weltweit, die Jahresprämie wird von AT&S bezahlt.
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AT&S

VOLLMACHT

Als Aktionär der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 
bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 29. ordentlichen Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie & 
Systemtechnik Aktiengesellschaft, Leoben, FN 55638 x, am Donnerstag, den 6. Juli 
2023, um 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Live Congress Leoben Be-
triebsgmbH, 8700 Leoben, Hauptplatz 1, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Ak­
tionär der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft zustehen, 
insbesondere das Stimm recht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender 
Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:
1 . Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lagebe­

richts, des (konsolidierten) Corporate Govemance Berichts und des (konsolidier­
ten) nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzemabschlusses und Konzernlagebe­
richts für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 (2022/23) 
mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis 
zum 3 1 . März 2023 (2022/23) sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 ausge­
wiesenen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­
schäftsjahr 2022/23.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2022/23.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Auf­
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23.

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzemabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2023/24.
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und 

Mitteilungen“.
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammenset­

zung des Vorstands“.
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V. Hauptversammlung § 22 

„Allgemeines“ (Virtuelle Hauptversammlung).
11. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Ak­

tien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Er­
mächtigung des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Ein­
ziehung von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der 
Hauptversammlung vom 8. Juli 2021.



Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertra­
gen.

Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung
Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der 
Aktionäre bzw Aktionärinnen und ihrer Vertreter bzw Vertreterinnen (insbesondere jene gemäß § 10a Abs 2 AktG, 
dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs bzw der 
Aktionärin, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum 
des oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäi­
schen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, und der ein­
schlägigen aktienrechtlichen Bestimmungen um den Aktionären bzw. Aktionärinnen die Ausübung ihrer Rechte im 
Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären 
bzw. Aktionärinnen ist für die Durchführung der Hauptversammlung und Teilnahme von Aktionären bzw. Aktionä­
rinnen und deren Vertretern bzw. Vertreterinnen daran gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Sie erfolgt 
zum Zweck der Durchführung einer gesetzeskonformen Hauptversammlung, der Durchführung von Abstimmungen 
durch die Aktionäre, der Ermöglichung der Ausübung sonstiger Aktionärsrechte und der Erfüllung von Compliance-
Pflichten wie insbesondere aktienrechtlicher Aufzeichnungs-, Auskunfts-und Meldepflichten. Datenschutzrechtliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit die Erforderlichkeit zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
(Artikel 6 Abs 1 lit c DSGVO) oder die Wahrung berechtigter Interessen der AT & S Austria Technologie & 
Systemtechnik Aktiengesellschaft oder eines Dritten an der Durchführung einer ordnungsgemäßen und gesetzeskon-
formen Hauptversammlung (Artikel 6 Abs I lit f DSGVO). Für die Verarbeitung ist die AT & S Austria Technologie 
& Systemtechnik Aktiengesellschaft Verantwortliche im Sinne der DSGVO. Es erfolgt eine Audioaufnahme der 
gesamten Hauptversammlung. Die Hauptversammlung wird bis zum Übergang zur Debatte für nicht anwesende 
Aktionäre über das Internet per akustischer und optischer Einwegverbindung in Echtzeit öffentlich übertragen (§ 102 
Abs 4 AktG iVm § 22 Abs 6 der Satzung der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft). 
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der 
Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken, IT-
Dienstleistern und eines auf die Organisation der Hauptversammlung spezialisierten Dienstleisters, der HV-
Veranstaltungsservice GmbH. Diese erhalten von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 
nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und 
verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesell­
schaft. Soweit rechtlich notwendig, hat AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft mit diesen 
Dienstleistungsunternehmen Auftragsdatenverarbeiterverträge abgeschlossen. Nimmt ein Aktionär bzw. eine Aktio­
närin oder ein Vertreter bzw. eine Vertreterin an der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Aktionäre und 
Aktionärinnen, Vertreterinnen und Vertreter von Aktionären bzw. Aktionärinnen, die Vorstands- und Aufsichtsrats­
mitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorge­
schriebene Teilnehmerverzeichnis (§117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die darin genannten personen­
bezogenen Daten (u.a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. AT & S Austria Technologie & System-
technik Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärs- und Vertreterdaten (insbe­
sondere das Teilnehmerverzeichnis) dem notariellen Protokoll der Hauptversammlung anzuschließen und als Teil des 
Protokolls zum öffentlichen Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG). Außerdem können Daten nach Maßgabe rechtli­
cher Verpflichtungen im jeweiligen Anlassfall an die Wiener Börse, die Finanzmarklaufsichtsbehörde, die Oesterrei-
chische Kontrollbank und die Österreichische Übernahmekommission weitergegeben werden. Die Daten der Aktio­
näre bzw. der Aktionärinnen werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung 
erfordern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens- und Aktien-
recht (bis zu 7 Jahre), aus dem Steuer- und Abgabenrecht (bis zu 10 Jahre) sowie aus Geldwäschebestimmungen (in 
der Regel 5 Jahre). Die genannten Fristen können sich im Einzelfall, etwa wenn Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 
anhängig gemacht werden, verlängern. Sofem rechtliche Ansprüche von Aktionären bzw. Aktionärinnen gegen 
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft oder umgekehrt von AT & S Austria Technologie 
& Systemtechnik Aktiengesellschaft gegen Aktionäre bzw. Aktionärinnen erhoben werden, dient die Speicherung 
personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfallen. Im Zusammenhang mit 
Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung 
(bis zu 30 Jahre nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch) zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu 
dessen rechtskräftiger Beendigung führen. Jeder Aktionär bzw. jede Aktionärin hat ein jederzeitiges Auskunfts-, 
Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personen­
bezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach den Vorgaben der DSGVO bzw. dem DSG. Diese 
Rechte können Aktionäre bzw. Aktionärinnen gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktienge­
sellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse datenschutz@ats.net oder über die folgenden Kontaktdaten geltend 
machen: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, Fabriksgasse 13, 8700 Leoben-
Hinterberg, Österreich. Zudem steht den Aktionären bzw. Aktionärinnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu (in Österreich: Österreichische Datenschutzbehörde).



(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Anzahl der Aktien)

(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift bzw. fir­
menmäßige Zeichnung)
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AT&S

VOLLMACHT

Als Aktionär der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 
bevollmächtige ich hiermit

Dr. Michael Knap, IVA - Interessenverband für Anleger

mich in der 29. ordentlichen Hauptversammlung der AT & S Austria Technologie & 
Systemtechnik Aktiengesellschaft, Leoben, FN 55638 x, am Donnerstag, den 6. Juli 
2023, um 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Live Congress Leoben Be-
triebsgmbH, 8700 Leoben, Hauptplatz 1, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Ak­
tionär der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft zustehen, 
insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten, zu nachstehender 
Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:
1 . Bericht des Vorstands; Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lagebe­

richts, des (konsolidierten) Corporate Govemance Berichts und des (konsolidier­
ten) nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzemabschlusses und Konzernlagebe­
richts für das Geschäftsjahr vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023 (2022/23) 
mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1 . April 2022 bis 
zum 3 1 . März 2023 (2022/23) sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 ausge­
wiesenen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge­
schäftsjahr 2022/23.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2022/23.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Auf­
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23.

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzemabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2023/24.
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und 

Mitteilungen“.
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammenset­

zung des Vorstands“.
1 0. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V. Hauptversammlung § 22 

„Allgemeines“ (Virtuelle Hauptversammlung).
1 1 . Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Ak­

tien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Er­
mächtigung des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Ein­
ziehung von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der 
Hauptversammlung vom 8. Juli 2021.

\\alefile01\shares_group$\ale\cg\29. Hauptversammlung 06.07.2023\Dokumente\Vollmachten & WiderrufVollmacht-IVA-
1 70700_comments_CH_230609.doc
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Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, bei den Tages­
ordnungspunkten 2 bis 11 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Auf­
sichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Intemetseite der Gesellschaft unter 
www.ats.nel zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (Zutreffen­
des ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung wird der Bevollmächtigte für die Be­
schlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats stimmen).

TOP 2
JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

TOP 3
o o o

JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

TOP 4 o o o
JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

TOP 5 o o o
JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

TOP 6 o o o
JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

TOP 7 o o o
JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

TOP 8 o o o
JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

TOP 9 o o o
JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

TOP 10 o o o
JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

TOP 11 o o o
JA-Stimme NEIN-Stimme Stimmenthaltung

o o o
Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu 
Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe­
schlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung
Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der 
Aktionäre bzw Aktionärinnen und ihrer Vertreter bzw Vertreterinnen (insbesondere jene gemäß § 10a Abs 2 AktG, 
dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs bzw der 
Aktionärin, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum 
des oder der Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäi­
schen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes, und der ein­
schlägigen aktienrechtlichen Bestimmungen um den Aktionären bzw. Aktionärinnen die Ausübung ihrer Rechte im 
Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären 
bzw. Aktionärinnen ist für die Durchführung der Hauptversammlung und Teilnahme von Aktionären bzw. Aktionä­
rinnen und deren Vertretern bzw. Vertreterinnen daran gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Sie erfolgt 
zum Zweck der Durchführung einer gesetzeskonformen Hauptversammlung, der Durchführung von Abstimmungen 
durch die Aktionäre, der Ermöglichung der Ausübung sonstiger Aktionärsrechte und der Erfüllung von Compliance-
Pflichten wie insbesondere aktienrechtlicher Aufzeichnungs-, Auskunfts-und Meldepflichten. Datenschutzrechtliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit die Erforderlichkeit zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
(Artikel 6 Abs 1 lit c DSGVO) oder die Wahrung berechtigter Interessen der AT & S Austria Technologie & 
Systemtechnik Aktiengesellschaft oder eines Dritten an der Durchführung einer ordnungsgemäßen und gesetzeskon-
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formen Hauptversammlung (Artikel 6 Abs 1 lit f DSGVO). Für die Verarbeitung ist die AT & S Austria Technologie 
& Systemtechnik Aktiengesellschaft Verantwortliche im Sinne der DSGVO. Es erfolgt eine Audioaufnahme der 
gesamten Hauptversammlung. Die Hauptversammlung wird bis zum Übergang zur Debatte für nicht anwesende 
Aktionäre über das Internet per akustischer und optischer Einwegverbindung in Echtzeit öffentlich übertragen (§ 102 
Abs 4 AktG iVm § 22 Abs 6 der Satzung der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft). 
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der 
Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken, IT-
Dienstleistern und eines auf die Organisation der Hauptversammlung spezialisierten Dienstleisters, der HV-
Veranstaltungsservice GmbH. Diese erhalten von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 
nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und 
verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesell­
schaft. Soweit rechtlich notwendig, hat AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft mit diesen 
Dienstleistungsuntemehmen Auftragsdatenverarbeiterverträge abgeschlossen. Nimmt ein Aktionär bzw. eine Aktio­
närin oder ein Vertreter bzw. eine Vertreterin an der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden Aktionäre und 
Aktionärinnen, Vertreterinnen und Vertreter von Aktionären bzw. Aktionärinnen, die Vorstands- und Aufsichtsrats­
mitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorge­
schriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die darin genannten personen­
bezogenen Daten (u.a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. AT & S Austria Technologie & System­
technik Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärs- und Vertreterdaten (insbe­
sondere das Teilnehmerverzeichnis) dem notariellen Protokoll der Hauptversammlung anzuschließen und als Teil des 
Protokolls zum öffentlichen Firmenbuch einzureichen (§ 120 AktG). Außerdem können Daten nach Maßgabe rechtli­
cher Verpflichtungen im jeweiligen Anlassfall an die Wiener Börse, die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die Oesterrei-
chische Kontrollbank und die Österreichische Übernahmekommission weitergegeben werden. Die Daten der Aktio­
näre bzw. der Aktionärinnen werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw. 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung 
erfordern. Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens- und Aktien­
recht (bis zu 7 Jahre), aus dem Steuer- und Abgabenrecht (bis zu 10 Jahre) sowie aus Geldwäschebestimmungen (in 
der Regel 5 Jahre). Die genannten Fristen können sich im Einzelfall, etwa wenn Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 
anhängig gemacht werden, verlängern. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionären bzw. Aktionärinnen gegen 
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft oder umgekehrt von AT & S Austria Technologie 
& Systemtechnik Aktiengesellschaft gegen Aktionäre bzw. Aktionärinnen erhoben werden, dient die Speicherung 
personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mit 
Gerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten während der Dauer der Verjährung 
(bis zu 30 Jahre nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch) zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu 
dessen rechtskräftiger Beendigung führen. Jeder Aktionär bzw. jede Aktionärin hat ein jederzeitiges Auskunfts-, 
Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personen­
bezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach den Vorgaben der DSGVO bzw. dem DSG. Diese 
Rechte können Aktionäre bzw. Aktionärinnen gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktienge­
sellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse datenschutz@ats.net oder über die folgenden Kontaktdaten geltend 
machen: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, Fabriksgasse 13, 8700 Leoben-
Hinterberg, Österreich. Zudem steht den Aktionären bzw. Aktionärinnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu (in Österreich: Österreichische Datenschutzbehörde).

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Anzahl der Aktien)

(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift bzw. fir­
menmäßige Zeichnung)
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AT&S

WIDERRUF EINER VOLLMACHT

Als Aktionär der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 

widerrufe ich hiermit die Vollmacht, welche ich

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

erteilt habe, um mich in der 29. ordentlichen Hauptversammlung der AT & S Austria 

Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, Leoben, FN 55638 x, am Donners­

tag, den 6. Juli 2023, um 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Live Congress Leoben 

BetriebsgmbH, 8700 Leoben, Hauptplatz 1, zu vertreten.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstabe n)

(Anzahl der Aktien)

(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift bzw. firmenmäßige 
Zeichnung)
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AT&S

HAUPTVERSAMMLUNG 
2023

BERICHT DES
VORSTANDS

6. JULI 2023

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN GJ 2022/23

Rekordjahr 
trotz heraus- J 
forderndem 
Marktumfeld I

■ 2022/23 war ein Rekordjahr, zeigte jedoch ein uneinheitliches Bild

• Extrem starkes erstes Halbjahr

• Zweites Halbjahr herausfordernd

■ Positive Währungseffekte

■ OPEX und CAPEX an Marktumfeld angepasst

■ Kunden- und regionale Diversifizierung mit Werken in Leoben und 
Kulim auf Plan

■ Ausblick 2023/24

■ Erholung voraussichtlich ab der zweiten Hälfte 2023/24

■ Zinsen verstärken Gegenwind

• Mittelfristiger Ausblick 2026/27 bestätigt

2 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung



AT&S WÄCHST, SCHNELLER ALS DER MARKT
Überzeugendes Produktportfolio für Branchenführer in wichtigen Wachstumsmärkten

•V

Mobile Devices

»’M ß1

IC-Substrate Automotive Industrial Medical

12%

Umsatzwachstum 
2022/23 vs. 2021/22

1.332 Mio. € 1191 Mio. €

Quelle: Prismark, März 2023

29 ordenlliche HauptversammlungAT&S

-1%
Marktwachstum 
2022 vs. 2021
IC-Substrate +26%
Mobile Devices -6%

15%

5%

Umsatzwachstum Marktwachstum
2022/23 vs. 2021/22 2022 vs. 2021
459 Mio.€ 399 Mio.€ Automotive +7%

Industrial +4%
Medical +1 %

MARKT & STRATEGIE

Andreas Gerstenmayer, CEO

4 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung

k '

~ u : ’

t1— ■ i
'(<r =+ —

'S



Notebooks

2021 2023e 2025e 2027e

10%
Server

0% .... c aGR'7°/o
I ♦ ' ■ I

2021 2023e 2025e 2027e

• Ein starkes Jahr 2022 verringert den Bedarf in 2023. Reduzierte 
Investitionspläne führen zu Stagnation in diesem Jahr.

■ Anhaltendes Wachstum in der Digitalisierung und künstlicher 
Intelligenz stützen ein langfristiges Wachstum.

■ Heterogene Integration steigert den Substratbedarf pro Server.

Quelle: IOC, Feb -März 2023

■ Der Bedarfseinbruch nach dem Boom von 2021 setzt sich bis in 
dieses Jahr fort.

■ Nach dem Tiefpunkt im Q1 2023 wird eine Stabilisierung auf 
neuen Niveau mit anschließender Erholung erwartet.

ANHALTENDE WACHSTUMSTREIBER IN TEMPORÄR 
SCHWIERIGEM UMFELD

Aktuelle Marktschwäche

• Weltwirtschaftswachstum 2023 um 
0,8 % schwächer als im Vorjahr

• Steigende Inflation, gefolgt von 
gesteigerten Zinsen

■ Unsichere weltpolitische Lage

• Normalisiertes
Verbraucherverhalten nach dem 
Ende von COVID

Quelle: IDC

5 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung

Ungebrochener Wachstumstreiber

GLOBALES WACHSTUM 
DES DATENVOLUMENS

2022

106

2,7x

2027

291in Zettabyte

... TREIBT DEN ZUGRUNDE
LIEGENDEN MARKT

Substrate
* Server und Cloud-Computing
■ HPC/AI
* Networking/5G
• Client Computing

Leiterplatten
• Computing, Communication, 

Consumer
■ Automotive, Industrial, 

Medical, Aerospace

GEMISCHTES BILD BEI ENDMÄRKTEN FÜR
IC-SUBSTRATE
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STETIGES WACHSTUM FÜR LEITERPLATTEN MARKTE 
ERWARTET

Computing, Communication, Consumer

40 000

60 000

20 000

0
2021 2022e

-5%

2023e

CAGR- 5%

2027e

Computing «Communications «Consumer

Automotive, Industrial, Medical, Aerospace
25 ooo r d _ c AGR: 5’/o
20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0
2021 2022e 2023e ... 2027e

■Automotive «Industrial «Medical ■ Aerospace

■ Schwäche des Consumer-Marktsegments setzt sich in 2023 fort.
■ Eine Erholung wird nicht vor Ende der zweiten Jahreshälfte 2023 

erwartet.
■ Digitalisierung und damit die anhaltende Erweiterungen in der 

Infrastruktur als zukünftige Wachstumstreiber.

■ Marktschwäche trat mit Verzögerung zum Consumermarkt ein 
und es wurde noch generelles Wachstum in 2022 beobachtet.

• In 2023, wird mit allgemeiner Stagnation gerechnet
■ Automotive und Infrastruktur sind die stärksten Wachstumsfelder, 

getrieben durch Elektrifizierung und gesteigerter Energieeffizienz

Quelle: Prismark, März 2023

7 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung

ENTSCHEIDENDE MEGATRENDS FÜR AT&S
Digitalisierung & Elektrifizierung mit Fokus auf Effizienz

In der Digitalisierung ... In der Elektrifizierung ...

Unterhaltungselektronik | 
ADAS | Industrie 4.0 | 
Medizinische Anwen­
dungen | Internet 
Things | ...

Drahtlose Infrastruktur | 
Drahtgebundene 
Infrastruktur | Satelliten

HDDs | DRAMs |
NANDs

Datenzentren | Server 
| Big Data | In-

Memory Computing

AT&S

Energieeffizienz ohne Mikro- Energieeffizienz mit
Mikroelektronik

Starke Auswirkung der Mikroelektronik auf Reduktion von 
Emissionen und Energieverlust entlang aller Elektrifizierungs­

anwendungen
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Wir sind für Partnerschaften mit unseren Kunden gut 
aufgestellt

Zentrale
Megatrend Anforderungen AT&S strategische Prioritäten

Digitalisierung Effiziente Daten­
verarbeitung

Elektrifizierung © Effiziente 
Systeme ©

Leiter­
platten

IC-
Substrate

Advanced 
Packaging

AT&S Funktionalstrategien

STRATEGISCHE PRIORITÄTEN ENTLANG 
BESTEHENDER UND NEUER PRODUKTBEREICHE
AT&S strategische Prioritäten

IC-Substrate

Entwicklung und 
Skalierung

Kundendiversifizierung

Fokus aufwachstumsreiche 
profitable High-End-
Technologien

Kapazitäts- und 
Kompetenzausbau 
angepasst an 
Marktdynamik

Leiter­
platten

IC-
Substrate

Leiterplatten und 
substratähnliche
Leiterplatten

Optimierung

Fokus auf Rentabilität und 
High-End-Anwendungen

Adressierung des 
Modularisierungstrends

Technologieführerschaft

Advanced Packaging

Vermarktung der erprobten 
Embedding Technologien für:

• Leistungshalbleiter

• Leistungsmodule

• Hochfrequenz- und 
Funkmodule

■ Hochintegrierte 
Systemlösungen

Stetige Erweiterung der 
technologischen Toolbox

Advanced
Packaging

AT&S Kerngeschäft AT&S strategisches 
Entwicklungsfeld

10 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung



..MORE THAN AT&S“ STRATEGISCHE ZIELE

Advanced Technologies and Solutions

01
Ausbau der Techno­
logieführerschaft

• Der führende Anbieter 
fortschrittlicher
Verbindungslösungen

• Vitality Index von 
>20%

02
Anhaltendes profi­
tables Wachstum

■ Umsatzziel 2026/27 
von rund 3,5 Mrd. €

• EBITDA-Marge 
von 27% bis 32%

03
Mehrwert für 
unsere Aktionäre

• Langfristiger ROCE 
von >12%

04
Nachhaltige Unter­
nehmensführung

* 80% erneuerbare 
Energie bis 2025

■ Dekarbonisierung aller 
Produktionsstandorte 
bis 2030

• Ökobilanzierung auf 
Produktebene

29 ordentliche HauptversammlungAT&S

STEUERUNG VON SCHWERPUNKTTHEMEN

Strategie & 
Finanzierung

Effizienz­
verbesserung

Industriedynamik

Geopolitisches 
Umfeld

Talente­
mangel

Technologie-

führerschaft 5

7
MANAGEMENT ESG

VON FOKUSTHEMEN

AT&S

12 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung



AT&S entwickelt sich weiter

Mehr als 10-jährige Erfolgsgeschichte durch Aufbau 
einer starken Position als Marktführer
Robuster Wachstumsplan in dynamischem
Marktumfeld
Attraktive Möglichkeiten bei Substraten, Leiterplatten 
und darüber hinaus

... und unser Betriebsmodell
kann damit Schritt halten

• Abstimmung unserer Ambitionen auf Prozesse, klare
Verantwortung, Geschäfts- & Kundenorientierung

■ Sicherstellung eines skalierbaren, effizienten Betriebs 
in allen Bereichen

■ Unternehmensweite starke Zusammenarbeit ermöglichen

AT&S

AT&S

HORIZON
Unser neues Betriebsmodell ist 
auf die Zukunft ausgerichtet

SCHWERPUNKTE DER NEUEN AT&S BUSINESS UNITS

BU
Electronics 
Solutions

Mobile Devices MedicalIndustrialAutomotive & Aerospace

BU
Micro-
electronics

Server & Cloud-Computing M High-performance Computing M Client Computing

14 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung



FINANZDATEN 2022/23

Petra Preining, CFO

29 ordentliche Hauptversammlung15 AT&S

m3 
BW*

FINANZIELLE KPls UND UMFELD GJ 2022/23

1,8 Mrd. €
Umsatz

146 Mio. €
EBIT 
Marge 8,2 %

996 Mio. €
Nettoinvestitionen

417 Mio. €
EBITDA
Marge 23,3 %

137 Mio. €
Konzernergebnis

2,0
Nettoverschuldung / 
EBITDA

Finanzielles Umfeld

• Zweigeteiltes Jahr: starkes H1 , herausforderndes H2 

■ H2 2022/23 gibt die Ausgangslage für H1 2023/24 vor

• Markt -> Auswirkung auf Umsatz und Margen

■ Inflation -> Auswirkung auf Produktionskosten

■ Zinsen -> Auswirkung auf Finanzierungskosten

Finanzschwerpunkte

■ Fokus auf Liquiditätssicherung

■ Fokus auf Kapitalkosten

* Kostenoptimierung zur Cashflow-Unterstützung

■ Anpassung der Investitionen als Reaktion auf
Marktnachfrage

16 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung



BUSINESS UNIT: MOBILE DEVICES & SUBSTRATES

in Mio. €

GJ 21/22 GJ 22/23 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
21/22 21/22 21/22 21/22 22/23 22/23 22/23 22/23

1.332
1.191

303

189
27°/

454
386 '

349 334 _
287 Q ri L

' | Umsatz mit externen Kunden ™ EBITDA-Marge

AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung

Umsatz
Schwaches Marktumfeld für IC-
Substrate in Q4 22/23

Bei Mobile Devices fehlen neue
Produkte im Frühjahr in Q4 22/23

EBITDA-Marge
durch erheblichen Preisdruck 
aufgrund aktueller Überkapazitäten 
am Markt beeinträchtigt

Kostenoptimierungsprogramm
gestartet

BUSINESS UNIT: AUTOMOTIVE, INDUSTRIAL & MEDICAL

in Mio. €

*15%
459

21/22 21/22 21/22 21/22 22/23 22/23 22/23 22/23
GJ 21/22 GJ 22/23 01 0202 03 04 01 03 04

Q4-Margen beinhalten 
EU IPCEI-Förderung für 
Schlüsseltechnologien

Margen ganzjährig durch 
Anlaufkosten und 
höhere F&E-
Aufwendungen belastet

.1 Umsatz mit externen Kunden EBITDA-Marge

18 AT&S 29 ordenlliche Hauptversammlung



BILANZ REFLEKTIERT WACHSTUMSPROJEKTE

In Mio. € 31.03.22 31.03.23
Veränderung 

in %

Bilanzsumme 3.746 4.162 +11%

Eigenkapital 1.252 1.158 -8%

Eigenkapitalquote 33,4% 27,8% g Erwartungsgemass unter zielwert 
von 30%

Nettoverschuldung 212 851 mNrg3ah Verhältnis Nettoverschuldung/

29 ordentliche HauptversammlungAT&S

INVESTITIONEN UND VERBINDLICHKEITEN
GEDECKT DURCH SOLIDE FINANZLAGE UND ...

in Mio. €in Mio. €
1.120

31.03.202331.03.2023 31.03.202231.03.2022

1 Beträge nach Fälligkeit zum 31,03.2023 Schuldscheindarlehen, Einmalbarkredite, Bankdarlehen und andere; inkl aufgelaufener Zinsen und Platzierungskosten, Leasingverbindlichkeiten

Ungenutzte 
Kreditlinien

Fälligkeit ausstehender 
Schuldinstrumente ¹

Solide Finanzstruktur mit 1.517 Mio. € an 
liquiden Mitteln und ungenutzten Kreditlinien

Zahlungsmittel & 
Zahlungsmitteläquivalente

< 1 Jahr 1-3 Jahre 3-5 Jahre > 5 Jahre

820

662
792 726

318
107106

2a AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung



... KOSTEN- & INVESTITIONSOPTIMIERUNG, 
VERBESSERTES WORKING CAPITAL ...

Kostenoptimierungsprogramm

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022/23 werden 
2023/24 und 2024/25 Kosteneinsparungen von 
insgesamt 440 Mio. € erwartet

Investitionsprogramm

Investitionsvolumen für die Geschäftsjahre 2023/24 
und 2024/25 werden gegenüber der ursprünglichen 
Planung um 450 Mio. € reduziert

1 Forderungen L&L, sonst Forderungen und vertragliche Vermögenswerte |
2 Verbindlichkeiten L&L, sonst kfr Verbindlichkeiten und sonst kfr. Rückstellungen, bereinigt um 
Verbindlichkeiten aus Investitionen

21 29 ordentliche HauptversammlungAT&S

Verhältnis Working Capital zu Umsatz

in Mio. €
16,9% 17,1%

15,6%

²⁷¹ 279

2020/21 2021/22 2022/23

■ WC Forderungen' ■ Vorräte Qi WC Verbindlichkeiten2 Net Working Capital zu Umsatz

201

265

153

-261

394

145

-312

390

193

... UND FINANZIERUNGSSTRATEGIE

Keine finanzielle Abhängigkeit

• Keine Abhängigkeit von einzelnen Märkten, 
Instrumenten, Banken oder Investoren

• Diversifizierung von Finanzierungsquellen 
und -instrumenten:
■ Kredite mit Garantien von staatlichen und 

supranationalen Organisationen
• Schuldscheindarlehen
■ Bankdarlehen und Leasingfinanzierung

■ Keine Covenants, sondern Margenraster

Maximierung der finanziellen 
Flexibilität

• Sicherstellung ausreichender Liquiditäts­
reserven und ungenutzter Kreditlinien

■ Sicherstellung der frühzeitigen Finanzierung 
von Investitionsprojekten

• Optimierung der Abstimmung
zwischen ausreichender Finanzierung und 
Minimierung der Kapitalkosten

22 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung



DIVIDENDENVORSCHLAG VON € 0,40

2019/20

0.25

2020/21

0.39

2021/22

0,78

0,12

2022/231

0.40

0.90in €

Dividende je Aktie Sonderdividende

29 ordentliche Hauptversammlung23 AT&S

1 Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 6 Juli 2023 |
2 Ausschütlungsquole = Dividende / den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn = 16 Mio € / 118 Mio. €

Dividende von 
16 Mio. € 
entspricht
Ausschüttungs­
quote von 13%²

Rekordnetto­
gewinn getrieben 
durch positive 
Wechselkurs­
effekte

Berücksichtigt 
aktuell heraus­
forderndes 
Marktumfeld

Unterstreicht 
Vertrauen des 
Managements 
in die Wachs­
tumsstrategie

LEITERPLATTEN

Peter Schneider, EVP BU Electronics Solutions

24 AT&S 29 ordenlliche Hauptversammlung



FÜHRENDER GLOBAL PLAYER
MIT BREITER AUFSTELLUNG IM HIGH-END

Consumer and Computing
• Smartphones
■ Wearables
■ Datacenter

Industrial
• Telekominfrastruktur
• Satelliten
■ M2X

Medical
■ Hörgeräte
■ Bionics

Automotive
■ Infotainment
■ ADAS
■ V2X

Shanghai | China Chongqing II | China Nanjangud | Indien Fehring | Österreich Ansan | Korea

29- ordenlliche Hauptversammlung25 AT&S

DIVERSIFIZIERUNG IN UNTERHALTUNGSELEKTRONIK

26 AT&S

AR/VR/MR

Earwear

Smart Watch Smart

vom Smartphone hin zu 
anderen Konsumenten

Phone

Diversifizierung

Drohnen

29 ordenlliche Hauptversammlung LED- Display

Hotspot

Mini/Micro

Action 
/spiegellose 
Kamera

Smart 
Home



SERVER ALS WACHSTUMSTREIBERAUCH FÜR PCB

StromversorgungSpeicher Datenverarbei 
tungskarte

Optische 
Übertragung

Beschleuniger 
karte

[ssd]

AT&S

ZAHLREICHE ANWENDUNGEN IN AUTOMOTIVE

OBC

PMS

Inverter/Converter

29 ordentliche Hauptversammlung28

Infotainment V2X

ADAS

RADAR

LI DAR

elektronik

AT&S



INFRASTRUKTUR TREND ZU HIGH-END

Satelliten

5G/6G Telecom Infrastruktur

Small Celis

M2XV2X

29 AT&S 29 ordentliche Hauptversammlung

EMBEDDING: MEHR LEISTUNG BEI WENIGER PLATZ
Durch Embedding können Komponenten im Inneren der Leiterplatte 
die Verpackungsgröße deutlich reduzieren

AT&S



EMBEDDING: MARKTPENETRATION LÄUFT

Märkte

Satelliten

Datenzentren

Stromversorgung

Elektroautos

Wichtige Player

SPACE?

nexperia

Texas power
Instruments ‘integrotions ©Navitas

ROHm

GNIO

MITSUBISHI
ELECTRIC

CREE 7

Ufo/fspeed

Highlights

20+ Jahre Erfahrung

Zahlreiche F&E-Kooperationen

200+ Patente

Signifikante Co-Finanzierung

für Leistungshalbleiter

31 29 ordentliche HauptversammlungAT&S

IC-SUBSTRATE

Ingolf Schröder, EVP BU Microelectronics
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STRATEGISCHE KUNDEN- UND
APPLIKATIONSDIVERSIFIZIERUNG

Applikationen im Fokus und potenzielle Kunden

Hochleistungsrechner

U Server AMDZ Intel

Cloud-Computing

Networking | MARVELL ©BROADCOM •

Micro-
electronics

intel AMDZI
TVIDIA AMPERE

5G Basisstationen ncxia «an®»

IntelKl, Edge-Computing und loT .
a ra .e»™ 3:SiMa”

Kundendiversifizierung
Bestandskunden

Kunde A
Neue Kunden GJ 22/23

Kunde B Kunde D

Kunde C Kunde E

Anwendungsdiversifizierung
Voraussichtlich GJ 26/27

Server/Cloud-
Computing Networking/5G H
HPC/AI s Client Computing

33 AT&S 29. ordentliche Hauptversammlung

RESIDENTES PRODUKTIONSNETZWERK FÜR
IC-SUBSTRATE

LEOBEN-HINTERBERG

CHONGQING I & III
• Großes Produktions-

Know-how seit 2016 in 
CHQ I

• Kapazitätserweiterung 
durch CHQ III

Forschungs- und Produktionszentrums für Packaging und IC-Substrate

KULIM
Starke Kapazitäts­
ausweitung
Start Serienproduktion 
in 2024

AT&S 29 ordentliche Hauptversammlurg



CAMPUS KULIM
(MY)

• Aktueller Ausbau: 2 Werke
und 1 Bürogebäude

• Baubeginn: 11/2021
■ Fokus auf ABF-Substrate für 

High-Performance-Prozessoren
■ Start Serienproduktion 2024
■ 6.000 zusätzliche Mitarbeiter
■ Anpassung des Ramps eines Werkes 

an derzeitige Marktsituation und 
Entwicklung

35 29. ordentliche HauptversammlungAT&S

*

I --iI

CAMPUS KULIM (MY)

Baufortschritt

Februar 2022 September 2022 Juni 2023
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PROJEKTUPDATE -
R&D ZENTRUM & 
HTB 3 (AT)

High-End-Produktionsstandort

• Baubeginn: Feb. 2022
• Bruttofläche: 39.000 m² auf 3 Ebenen
• 11.000 m² Reinraumfläche

(inkl. 2.300 m² eigener R&D-Bereich)
■ Geplante Arbeitsplätze: ~700
■ Produktionsstart: 2024

37 29 ordenlliche HauptversammlungAT&S

ki
■

R&D Zentrum & HTB 3

-J v

1 ' ' '

R&D ZENTRUM & HTB 3 (AT)
Baufortschritt

März 2022 September 2022

—

Mai 2023
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F&E UND ESG

Peter Griehsnig, CTO

AT&S 29- ordentliche Hauptversammlung

R&D LINE: LEOBEN WIRD ZUM KOMPETENZZENTRUM
Entwicklung von IC-Substraten und mikroelektronischen Packages an einem Ort

IC-Substrate

Embedding

High-End Leiterplatte

Eigenständigkeit:
Kompetenzaufbau für IC-Substrate und 
Packaging Technologien in Europa

Unabhängigkeit:
Einziges industrielles Forschungszentrum 
für diese Technologien in Europa

Zusammenarbeit:
Ort der Kooperation mit den Forschern 
unserer Partner (Kunden, Lieferanten, 
Universitäten, etc.)

Geschwindigkeit:
Entkoppelung von Massenproduktion erhöht
Entwicklungsgeschwindigkeit

40 29 ordentliche HauptversammlungAT&S



ANTWORTEN AUF HERAUSFORDERUNGEN 
IN DER ELEKTRONIK

Rasantes Daten­
wachstum durch 
Digitalisierung

Effiziente
Energienutzung

41 29 ordentliche HauptversammlungAT&S

Transport großer Datenmengen 
durch innovative Lösungen zur 
verlustarmen Datenübertragung bei 
hohen Frequenzen.

Leistungsfähigere Rechnersysteme 
durch Packages die viele Chips auf 
effizienteste Art miteinander 
verbinden.

Verlustarme Stromversorgung 
von elektronischen Systemen 
durch verbessertes Strom- und 
Wärmemana g e ment.

PATENTE SCHÜTZEN UNSER GEISTIGES EIGENTUM
Sicherer Umgang mit geistigem Eigentum schützt unsere Zukunft

Wichtigste Fakten

>1.400
aktive 
Anmeldungen

>690
erteilte Patente

79
Erstanmeldungen 
22/23

Aktive Patentfamilien

GJ 13/14 GJ 14/15 GJ 15/16 GJ 16/17 GJ 17/18 GJ 18/19 GJ 19/20 GJ 20/21 GJ 21/22 GJ 22/23

231 ²⁸⁶196 231 H
96 114 2“

522
408 ⁴⁴⁶ M

343 _ _ M

AT&S weltweit unter den Top 3 
im Bereich “Embedding 
Technology”¹

106 Patentanmeldungen 
in der Klasse: “Technologien zur 
Bekämpfung des Klimawandels”²

1 Patent Klasse: H05K 1/185
2 Patent Klasse: CPC Y02
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DIE VIER STRATEGISCHEN HANDLUNGSFELDER FÜR 
ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG)

ESG
Dekarbonisierung
■ Erneuerbare Energien
• Energieeffizienz

i Kreislaufwirtschaft
| ■ Ressourceneffizienz

• Recycling
• Kreislaufführung und 

Ökobilanzierung für 
Wasser

■ Abfall und Abfall-
* Vermeidung

i Menschenwürdige Arbeit
■ Diversität

! ■ Weiterbildungsmaß-
i nahmen

• Gesundheit 
j ■ Arbeitssicherheit

I Nachhaltige Lieferkette 
& Wirtschaftsethik

i • Verantwortung 
entlang der 
Wertschöpfungskette

• Unsere ethischen 
Grundsätze

Mit dem 
ganzheitlichen und 
zukunftsorientierten 
Ansatz verbindet 
AT&S die 
unterschiedlichen 
Interessen von 
Wirtschaft, Ökologie 
und sozialer 
Entwicklung.

29 ordentliche HauptversammlungAT&S

WORAUF WIR STOLZ SIND

Unsere langfristigen Ziele

80%
Erneuerbare Energien 
bis 2025

Dekarbonisierung
aller Produktionsstandorte 
bis 2030

38 % Scope 1&2
Absolute Reduktion der 
Scope 1- & 2-Emissionen 
um 38% bis 2030/31 ¹

48 % Scope 3
Reduktion der relevanten 
Scope 3-Emissionen um 48% 
pro Euro Bruttowertschöpfung 
bis 2030/31 ¹

Die Treibhausgasemissionsziele (THG) von AT&S 
wurden von der SBTi (Science Based Targets initiative) 
genehmigt und stehen im Einklang mit dem 1 ,5°C-Ziel

1 Basis Finanzjahr 2021/22

HcDp

Was wir irn GJ 2022/23 erreicht haben

61,6%
Erneuerbare Energien

30,6 GWh eingespart 
im gesamten Konzern

Das entspricht 13,7 kt CO2

Wissenschafts­
basierte
Emissionsziele

68 Nationen
in der Belegschaft

(davon 62 Nationen am Standort 
Hinterberg)
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MEHRFACH AUSGEZEICHNET
Eine Auswahl der insgesamt zwölf ESG Awards und Auszeichnungen im GJ 2022/23

Awards und Auszeichnungen

Erneut im VÖNIX-Nachhaltigkeitsindex
Gelistet und ausgezeichnet

Environment Protection Credible Enterprise
Verliehen vom Kommunalen Büro Umweltschutz Chongqing

2022 Safe Production Award
Ausgezeichnet von der Verwaltung des chinesischen Stadtbezirks Minhang

Special Effort Awards
Auszeichnung von Kunde Endress & Hauser

EPIC Distinguished Supplier Award

29 ordentliche HauptversammlungAT&S

Wiener Börse Preis

1h i I

AUSBLICK

Andreas Gerstenmayer, CEO
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AUSBLICK LAUFENDES GESCHÄFTSJAHR

GJ 2023/24

Umsatz rund 1,7-1 ,9 Mrd. €

■ Bereinigte EBITDA-Marge von 25-29%
Profitabilität ■ Anlaufeffekte der Projekte in Kulim und Leoben 

in Höhe von rund 100 Mio. €

Investitionen Nettoinvestitionen von bis zu 1,1 Mrd. €

47 FJpyi 29 ordentliche Hauptversammlung

MITTELFRISTIGER AUSBLICK

GJ 2026/27

Wachstum Umsatz von rund 3,5 Mrd. € (CAGR +18 %)

Profitabilität * EBITDA-Marge von 27-32 %
■ ROCE von >12 % mit Anlauf der Fertigung

■ Nettoverschuldung/EBITDA: <3 (kann temporär überschritten
Sonstiges werden)

■ Eigenkapitalquote: >30% (kann temporär unterschritten werden)

40 29 ordentliche Hauptversammlung



■{- mittel­
fristig 

Durch profitables Wachstum 
erreichen wir eine neue Ebene

Top 3 Player

+ mittel­
fristig

im High-End-
IC-Substrate-Markt

Gut etablierter

+ lang­
fristig

Anbieter fortschrittlicher
Packaging-Lösungen

29 ordentliche Hauptversammlung

DISCLAIMER
This presentation is provided by AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, having its headquarterat Fabriksgasse 13, 8700 Leoben, 
Austria ("AT&S"), and the contents are proprietary to AT&S and for Information only.

AT&S does not provide any representationsorwarranties with regard to this presentation or for the correctness and completeness of the Statements contained 
therein, and no reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this presentation, which has not been independently verified. 
You are expressly cautioned notto place undue reliance on this information.

This presentation may contain forward-looking Statements which were made on the basis of the information available at the time of preparation and on 
management's expectations and assumptions. However, such Statements are by their very nature subject to known and unknown risks and uncertainties. As a 
result, actual developments, results, performance or events may vary significantly from the Statements contained explicitly or implicitly herein

Neither AT&S, nor any affil iated Company, or any of their directors, officers, employees, advisors or agents accept any responsibility or liability (for negligence or 
otherwise) for any loss whatsoever out of the use of or otherwise in connection with this presentation AT&S undertakes no Obligation to update or revise any 
forward-looking Statements, whether as a result of changed assumptions or expectations, new information or future events

This presentation does not constitute a recommendation, an offer or invitation, or solicitation of an offer, to subscribe for or purchase any securities, and neither 
this presentation nor anything contained herein shall form the basis of any contractor commitment whatsoever. This presentation does not constitute any financial 
analysis or financial research and may not be construed to be or form part of a prospectus. This presentation is not directed at, or intended for distribution to or 
use by, any person or entity that is a Citizen or resident or located in any locality, state, country or other Jurisdiction where such distribution, publication, availability 
or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisd iction

AT&S

STARKEN & CHANCEN

Führender Hersteller von 
High-End-Technologien

Hohe Standards im 
Bereich ESG und 
Talentemanagement

Diversifiziertes Kunden­
portfolio über breite 
Industriesegmente

Profitieren von 
den Megatrends 
Digitalisierung und 
Elektrifizierung

Erfolgsbilanz als 
Grundlage für 
zukünftiges Wachstum

49

Europäisches Unternehmen 
mit skalierbarer, globaler 
Produktionspräsenz
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29. ordentliche Hauptversammlung der AT & S Austria 
Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

06.07.2023

Räumlichkeiten der Live Congress Leoben BetriebsgmbH
Hauptplatz 1

8700 Leoben

Verzeichnis der anwesenden Teilnehmer zur Präsenzverkündung

vertreten durch Ingrid Sauer,

Nr ’ Aktionärsname Wohnort Stück Gattung 1
3

288 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 18.000 ST
Stimmgruppe: Glueck

286 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 12.210 ST
Stimmgruppe: Glueck

287 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 2.642 ST 
Stimmgruppe: Glueck

289 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 1.455 ST 
Stimmgruppe: Glueck

290 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 3.856 ST
Stimmgruppe: Glueck

291 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 314 ST 
Stimmgruppe: Glueck

292 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 1.549 ST
Stimmgruppe: Glueck

301 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 13.680 ST
Stimmgruppe: Glueck

293 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 179 ST 
Stimmgruppe: Glueck

294 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 263 ST 
Stimmgruppe. Glueck

295 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 260 ST
Stimmgruppe: Glueck

300 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 1.924 ST
Stimmgruppe: Glueck

299 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 355 ST
Stimmgruppe: Glueck

297 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 508 ST
Stimmgruppe: Glueck

296 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 1.414 ST
Stimmgruppe: Glueck

298 3 BANKEN-GENERALI INVESTMENT-GESELLSCHAFT
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 302 ST
Stimmgruppe: Glueck

265 3BANKEN-GENERALI
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 139.000 ST
Stimmgruppe: Glueck

266 3BANKEN-GENERALI
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 12.455 ST
Stimmgruppe: Glueck

264 3BANKEN-GENERALI
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 356.000 ST
Stimmgruppe: Glueck

267 3BANKEN-GENERALI
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 53.161 ST
Stimmgruppe: Glueck

268 3BANKEN-GENERALI
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 14.000 ST
Stimmgruppe: Glueck

269 3BANKEN-GENERALI
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 6.125 ST
Stimmgruppe: Glueck

270 3BANKEN-GENERALI
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 11.475 ST
Stimmgruppe: Glueck

A
502 ADVANCED SERIES TRUST- AST GLOBAL BOND PORTFOLIO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEWARK 6 769 ST

98 AIC ANDROSCH INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTING GMBH
vertreten durch Ingrid Sauer,

WIEN 449.908 ST

1 80 AIC ANDROSCH INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTING GMBH
vertreten durch Ingrid Sauer,

WIEN 277.346 ST

248 AIC ANDROSCH INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTING GMBH WIEN 100.000 ST

AT&S
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Nr Aktionärsname Wohnort Stück Gattung
400 ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES’ RETIREMENT ASSOCIATION
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien.

OAKLAND 3.680 ST

494 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

JUNEAU 3.508 ST

447 ALLIANZ FINANZPLAN 2025
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 69 ST

446 ALLIANZ FINANZPLAN 2030
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 187 ST

445 ALLIANZ FINANZPLAN 2035
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 277 ST

444 ALLIANZ FINANZPLAN 2040
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 423 ST

443 ALLIANZ FINANZPLAN 2045
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 573 ST

442 ALLIANZ FINANZPLAN 2050
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 706 ST

435 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 5.790 ST

439 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 6.586 ST

438 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 2.318 ST

431 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR PREMIUMMANDAT KONSERVATIV
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

FRANKFURT AM MAIN 201 ST

525 ALLIANZGI-FONDS DSPT
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

FRANKFURT AM MAIN 533 ST

331 ALRAM BRIGITTE WIEN 10 ST
1 59 ALTMANN WOLFGAN G HAIBACH BEI SCHÄRDING 40 ST
387 AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FU
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

KANSAS CITY 530 ST

386 AMERICAN CENTURY ETF TRUST -AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

KANSAS CITY 20.522 ST

455 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

KANSAS CITY 5.163 ST

454 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP V
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

KANSAS CITY 525.910 ST

396 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

KANSAS CITY 355 ST

552 AMERICAN HEART ASSOCIATION INC.
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

DALLAS 21 ST

463 AMUNDI AUSTRIA GMBH FOR ZVE AKTIEN
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

WIEN 15.564 ST

330 AMUNDI FÜR AMUNDI AUSTRIA STOCK
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

WIEN 217.000 ST

548 AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

PARIS 750 ST

549 AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

LUXEMBOURG 2.065 ST

178 ANDROSCH HANNES, DKFM. DR.
vertreten durch Ingrid Sauer.

WIEN 120.258 ST

196 ANDROSCH PRIVATSTIFTUNG
vertreten durch Dr. Johann Maurer.

WIEN 1.901.796 ST

250 ANDROSCH PRIVATSTIFTUNG
vertreten durch Dr. Johann Maurer,

WIEN 1.645.666 ST

336 ANDROSCH PRIVATSTIFTUNG
vertreten durch Dr. Johann Maurer,

WIEN 1.397.322 ST

249 ANDROSCH PRIVATSTIFTUNG
vertreten durch Dr. Johann Maurer,

WIEN 700.000 ST

179 ANDROSCH PRIVATSTIFTUNG
vertreten durch Dr Johann Maurer,

WIEN 347.299 ST

505 ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

PHOENIX 7.730 ST

B
222 BERGER BERTHOLD LINZ 300 ST
254 BERGSLEITNER OLIVER LEONDING 500 ST
255 BERGSLEITNER OLIVER LEONDING 600 ST
467 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG FOR ISHARES ATX UC
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MUNICH 48.372 ST

464 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG FOR ISHARES WORLD EX S
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

ZUERICH 236 ST
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363 BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LONDON 1.976 ST

526 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 27.291 ST

528 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 2.178 ST

527 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap. Wien,

SAN FRANCISCO 61.637 ST

530 BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 508 ST

392 BMO MSCI INNOVATION INDEX ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

TORONTO 16 ST

490 BNYM MELLON CF SLACWI EX-U.S. IMI FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 44 ST

211 BOGENSPERGER INES WIEN 175 ST
152 BORSODI WALTER WIEN 8.300 ST
20 BOZEK JOHANN WIEN 44 ST

c
394 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MONTREAL 32.500 ST

415 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien.

SACRAMENTO 21.444 ST

414 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SACRAMENTO 6.062 ST

569 CAMBRIA GLOBAL VALUE ETF
vertreten durch Deutsche Bank AG, Frankfurt > Citibank > Dr. Michael Knap, Wien.

MANHATTAN BEACH 41.363 ST

567 CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND
vertreten durch Deutsche Bank AG, Frankfurt > Citibank > Dr Michael Knap, Wien,

OAKS 3.828 ST

359 CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

CHICAGO 63.222 ST

377 CI WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY INDEX ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

TORONTO 125 ST

376 CI WISDOMTREE INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX ET
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

TORONTO 1.426 ST

426 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 4.018 ST

422 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 5.492 ST

421 CITY OFNEWYORK GROUP TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 4.319 ST

423 CITY OFNEWYORK GROUP TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 41.300 ST

425 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 5.305 ST

424 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 4.107 ST

343 CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

PHILADELPHIA 1.384 ST

456 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 20.622 ST

554 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION PLAN
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

TORONTO 1 ST

479 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

PHILADELPHIA 43 ST

495 COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

CHICAGO 51.168 ST

568 CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)
vertreten durch Deutsche Bank AG, Frankfurt > Citibank > Dr. Michael Knap, Wien,

LUXEMBOURG 8.526 ST

551 CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

ZURICH 2.841 ST

D
395 DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DETROIT 555 ST

557 DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL EQUITY COMMON TRUST
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

MEMPHIS 1.720 ST

229 DM INVEST GMBH
vertreten durch Diethardt Manfred,

FELDBACH 12.240 ST

251 DORFLINGER MANAGEMENT &'BETEILIGUNGS GMBH
vertreten durch DI Georg Hansis, Leoben

WIEN 1.981.350 ST
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252 DÖRFLINGER PRIVATSTIFTUNG
vertreten durch Mag. Franz Rossler,

WIEN 5.061.783 ST

546 DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

PARIS 10.478 ST

202 DOVECAR RUDOLF, MAG. GRAZ 200 ST
1 99 DRESCHER HANS RUDOLF, ING. WIEN 1.300 ST
234 DUTZLER GREGOR ST. MARIEN 11 ST

E
492 EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.. PLANS
vertreten durch Unicredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 281 ST

203 ECKHART ERNST GANSBACH 100 ST
198 EDLINGER CAROLINE SPIELBERG 30 ST
365 ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

ESPOO 2.534 ST

243 ENGELMEIER MICHAEL
vertreten durch Dr Michael Knap, Wien

MARIA ENZERSDORF 270 ST

514 ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW ORLEANS 8.914 ST

168 ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

WIEN 442.717 ST

1 70 ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

WIEN 206.500 ST

169 ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH
vertreten durch Dr Michael Knap, Wien

WIEN 99.400 ST

344 FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

F
SMITHFIELD 157.230 ST

566 FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS
vertreten durch Deutsche Bank AG, Frankfurt > Citibank > Dr. Michael Knap, Wien ,

SMITHFIELD 38.561 ST

564 FIAM SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC
vertreten durch Deutsche Bank AG, Frankfurt > Citibank > Dr. Michael Knap, Wien.

SMITHFIELD 38.220 ST

402 FIDELITY GLOBAL SMALL CAP FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

TORONTO 3.800 ST

360 FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMA
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 57.604 ST

358 FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES SELECT INTERNATIO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 197 ST

405 FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 400 ST

565 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND
vertreten durch Deutsche Bank AG, Frankfurt > Citibank > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 1.589 ST

367 FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADEX F
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

WHEATON 215 ST

274 FISCHER ROLAND LEONDING 40 ST
521 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT I
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

CHICAGO 1 ST

547 FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS
vertreten durch Dr Michael Knap, Wien

PARIS 4.435 ST

161 FÜRSTNER JOHANN STUTTGART 100 ST

173 GENERALI-ZUKUNFTSVORSORGEFONDS 2006/20
vertreten durch Mag. Michael Glück,

G
LINZ 7.300 ST

Stimmgruppe: Glueck
174 GENERALI-ZUKUNFTSVORSORGEFONDS 2006/30
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 10.800 ST
Stimmgruppe: Glueck

171 GENERALI-ZUKUNFTSVORSORGEFONDS II
vertreten durch Mag Michael Glück,

LINZ 17.700 ST
Stimmgruppe: Glueck, Hauptnummer

172 GENERALI-ZUKUNFTSVORSORGEFONDS III
vertreten durch Mag. Michael Glück,

LINZ 6.900 ST 
Stimmgruppe: Glueck

167 GIESSAUFANDREAS, DR. LEIBNITZ 740 ST
562 GISELA HARBS TRUST
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

NEW YORK CITY 200 ST

563 GOVERNMENT OF NORWAY NBIM PF EQ AS GLOBAL
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

OSLO 494.919 ST

177 GRÜNER WALTRAUD LEOBEN 50 ST
176 GRÜNER WERNER LEOBEN 100 ST
571 GS&P FONDS - UMWELTSPEKTRUM MIX
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

LUXEMBOURG 35.000 ST

H
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401 HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

CHICAGO 114.412 ST

328 HÄUPLER HELMUT WIEN 1.000 ST
576 HORIZON BUSINESS SRI DYN DBI-RDT
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

BELGIUM 1.812 ST

570 HSBC BANKING CORP.,
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

HONG KONG 13.487 ST

579 HUMER FRANZ
vertreten durch Maria Humer, Niklasdorf

NIKLASDORF 208 ST

340 HUMER FRANZ NIKLASDORF 208 ST

I
384 IAM NATIONAL PENSION FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

WASHINGTON 1.195 ST

462 IBM 401 (K) PLUS PLAN TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

ARMONK 4.736 ST

348 ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

OAK BROOK 29.907 ST

507 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

INDIANAPOLIS 60 ST

474 INTERNATIONAL MONETARY FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

WASHINGTON 325 ST

473 INTERNATIONAL MONETARY FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

WASHINGTON 535 ST

475 INTERNATIONAL MONETARY FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

WASHINGTON 420 ST

472 INTERNATIONAL MONETARY FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

WASHINGTON 1.069 ST

542 INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. SMALL-MID ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DOWNERS GROVE 9.403 ST

533 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL A
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LYNGBY 450 ST

531 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECTTACTICAL A
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LYNGBY 505 ST

534 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET A
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap. Wien,

LYNGBY 706 ST

532 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET A
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LYNGBY 4.263 ST

486 INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LUXEMBOURG 1.062 ST

483 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 94.166 ST

481 ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

TORONTO 6.561 ST

484 ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 12.486 ST

482 ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 38.581 ST

465 ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DUBLIN 729 ST

477 ISHARES MSCI AUSTRIA ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 10 359 ST

478 ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 65.345 ST

480 ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

TORONTO 416 ST

476 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wren > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 148 ST

466 ISHARES VII PLC
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DUBLIN 21.745 ST

56 IVA INTERESSENVERBAND FÜR ANLEGER
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

WIEN 100 ST

J
140 JELINEK FRIEDRICH. DR. WIEN 100 ST
513 JPMORGAN CHASE BANK - PCS - UNITED STATES
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEWARK 1.200 ST

220 JUDT MANFRED
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

BAD VÖSLAU 300 ST

K
207 KÄFERBÄCK GERNOT BRUCK AN DER MUR 393 ST
219 KAISER WALTER GRAMAS I E I I EN 550 ST
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382 KAISER PERMANENTE GROUP TRUST OAKLAND 34 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
193 KARNER DIETER TROFAIACH 10 ST
187 KAROLUS-HEROLD STEFANIE WIEN 4.000 ST
197 KASTNER FLORIAN MARIA ENZERSDORF 10 ST
575 KBC EQUITY SRI WORLD DBI-RDT BELGIUM 1.658 ST
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

279 KNAP KATHARINA WIEN 50 ST
281 KNAP MICHAEL, DR. JUR. WIEN 200 ST
237 KOCH KAROLINE GRAZ 80 ST
238 KOCH THOMAS GRAZ 220 ST
63 KRAMMER JOSEF WIEN 300 ST
329 KREBS FRIEDRICH, DR. WIEN 1.000 ST
302 KRISCHER HERMANN OBERZISSEN 2.250 ST
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

233 KRISCHER HERMANN OBERZISSEN 26.500 ST
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

212 KROISS SILKE GLOGGNITZ 300 ST
210 KROISS WERNER GLOGGNITZ 690 ST
151 KRUG SUSANNE WARTBERG OB DER AIST 100 ST
vertreten durch Wolfgang Krug, Wartberg ob der Aist

L
156 LANGSAM FRANZ, MAG. INZERSDORF 100 ST
vertreten durch Mag. Renate Langsam, Inzersdorf

155 LANGSAM FRANZ, MAG INZERSDORF 100 ST
383 LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC NEW YORK 183 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
355 LAZARD/WILMINGTON ACW EX-US SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND WILMINGTON 923 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
356 LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND WILMINGTON 5.826 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
200 LEAN-CODERS GMBH WIEN 1 ST
vertreten durch Markus Kirchmaier,

362 LEGAL & GENERAL ICAV DUBLIN 1.284 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
192 LESKER GERHARD HAMBURG 240 ST
166 LICHTENSTEINER JOSEF, MAG. GRAZ 250 ST
232 LIPP-TERLER HERIBERT, DI WAIDHOFERN AN DER YBBS 6.000 ST
504 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST BETHESDA 12 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
350 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM LOS ANGELES 2.245 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,
398 LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION PASADENA 8.115 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
541 LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE PARIS 10.979 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

M
427 MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSION SYSTEM BALTIMORE 14 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien.
428 MERCER QIF CCF DUBLIN 4.037 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
429 MERCER QIF FUND PLC DUBLIN 5.231 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
430 MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND DUBLIN 5.416 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,
413 METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MI-FONDS 415 FRANKFURT AM MAIN 8.005 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
436 MONEY MATE ENTSCHLOSSEN SENNINGERBERG 191 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
437 MONEY MATE MODERAT SENNINGERBERG 120 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
448 MONEY MATE MUTIG SENNINGERBERG 51 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,
352 MORGAN STANLEY 401 K PLAN NEW YORK 20.600 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,
529 MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 SAN FRANCISCO 1.061 ST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

N
224 NAGELE ANDREAS, ING. WIEN 300 ST
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520 NFS LIMITED
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

ST. PETER PORT 253 ST

332 NOLL AURELIUS PERCY WIEN 2 ST
353 NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

CHICAGO 1.024 ST

354 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

CHICAGO 19.234 ST

351 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

CHICAGO 5.890 ST

361 NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DUBLIN 5.470 ST

375 NOVA SCOTIA PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

HALIFAX 9.034 ST

374 NOVA SCOTIA TEACHERS' PENSION FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

HALIFAX 13.902 ST

0
508 ODDO BHF FRANKFURT-EFFEKTEN-FONDS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DÜSSELDORF 111.485 ST

543 ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SYDNEY 783 ST

397 ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SANTA ANA 32.300 ST

325 OTTI DIETER, DI LEOBEN 250 ST

ö
245 ÖMER GEORG, ING. KRONSTORF 270 ST
82 ÖSTERREICHISCHER SCHUTZVERBAND DER WERTPAPIERBESITZER
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

WIEN 100 ST

p
404 PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 3.400 ST

201 PATSCH THOMAS GRAZ 108 ST
157 PELZMANN WILLIBALD, DR. FELDKIRCHEN BEI GRAZ 2.000 ST
1 88 PESENHOFER JOSEF, ING. PERCHTOLDSDORF 300 ST
335 PETAUTSCHNIG WALTRAUD POLS 1.300 ST
550 PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDSAG
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

ZURICH 503 ST

195 PLAIMER THOMAS ENNSDORF 21 ST
240 PLEtNER STEFAN STEYREGG 2 ST
441 PREMIUMMANDAT BALANCE
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 544 ST

440 PREMIUMMANDAT DYNAMIK
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SENNINGERBERG 1.129 ST

573 PRICOS
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

BELGIUM 109.906 ST

574 PRICOS DEFENSIVE
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

BELGIUM 2.403 ST

572 PRICOS SRI
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

BELGIUM 4.887 ST

206 PRIVOZNIK IRENE
vertreten durch Roman Steinbauer, Leoben

GUNTRAMSDORF 10 ST

468 PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

QABOOS 643 ST

364 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DENVER 2.010 ST

506 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

SANTA FE 394 ST

489 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

COLUMBUS 6.846 ST

488 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

COLUMBUS 4.555 ST

R
258 R187-FONDS
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

WIEN 18.611 ST

256 R205-FONDS
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

WIEN 13.226 ST

257 R225-FONDS
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

WIEN 8.076 ST

259 RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-OESTERREICHPLUS-AKTIEN
vertreten durch Dr Michael Knap, Wien

WIEN 114.289 ST
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334 REITMAIER BERNHARD, ING. POLSTAL 2.300 ST
236 ROITH GERALD ARTUR GERWIN GEORG
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

KAUFBEUREN 30 ST

385 RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFI
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap. Wien,

SEATTLE 660 ST

s
310 SCHMID JOHANN TROFAIACH 600 ST
247 SCHRAM ALFRED LINZ 1.166 ST
380 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 30.409 ST

381 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SAN FRANCISCO 47.509 ST

218 SCHWARZ GEORG WIEN 130 ST
378 SEB EUROPAFOND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien.

STOCKHOLM 8.318 ST

434 SGKB (LUX) FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LUXEMBOURG 2.000 ST

496 SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

CALGARY 90 ST

524 SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTOR
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LONDON 29 ST

519 SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERN
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

HAMILTON 33 ST

518 SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

HAMILTON 122 ST

230 SKLEDAR MANFRED. ING. LEOBEN 2.100 ST
379 SOGECAP AP CLIMAT PAB
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

PARIS 5.535 ST

393 SOUTHERN CALIFORNIA PERMANENTE MEDICAL GROUP MASTER TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

PASADENA 3.684 ST

349 SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 309 ST

451 SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 911 ST

461 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 13.789 ST

416 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

DUBLIN 125 ST

417 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DUBLIN 3.694 ST

418 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DUBLIN 2.064 ST

226 STANGLAUER JOHANN REICHENAU AN DER RAX 132 ST
517 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

SANTA FE 1.766 ST

509 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SANTA FE 2.085 ST

515 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien

SANTA FE 1.315 ST

347 STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

SALT LAKE CITY 932 ST

503 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MADISON 641 ST

453 STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

BOSTON 16.358 ST

391 STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 53.936 ST

399 STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

BOSTON 4.273 ST

452 STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING CO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

BOSTON 3.887 ST

558 STICHTING BPL PENSIOEN
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

WOERDEN 258 ST

485 STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

ZOETERMEER 2.077 ST

536 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DRIEBERGEN-RIJSENBURG 405 ST

471 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

EINDHOVEN 7.375 ST
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535 STICHTING SHELL PENSIOENFONDS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

THE HAGUE 74 ST

333 SZIX HERBERT JUDENBURG 15.000 ST

T
403 TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BOSTON 704 ST

373 TD GLOBAL TECHNOLOGY INNOVATORS INDEX ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

TORONTO 74 ST

555 TEACHERS RETIREMENT ALLOWANCES FUND
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

WINNIPEG 2.339 ST

516 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 1.929 ST

512 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 25.230 ST

51 1 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 1.551 ST

510 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 29.144 ST

523 TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SE
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

FLORIDA 33.827 ST

357 TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

WILMINGTON 86.809 ST

491 THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVE
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 1.005 ST

501 THE COMMONWEALTH FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 2.800 ST

368 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: FIDELITY SELECT GLO
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

TOKYO 1.000 ST

408 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

OAKLAND 1.237 ST

409 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

OAKLAND 11.305 ST

460 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

OAKLAND 2.305 ST

406 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap. Wien,

OAKLAND 669 ST

407 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

OAKLAND 5.897 ST

419 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

HARTFORD 267 ST

420 THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG. Wien > Dr Michael Knap, Wien,

HARTFORD 60 ST

497 TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT F
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap. Wien.

RALEIGH 94.709 ST

u
450 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LUXEMBOURG 131 ST

449 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LUXEMBOURG 799 ST

559 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BASEL 7.383 ST

560 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BASEL 606 ST

493 UNISYS MASTER TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BLUE BELL 10.798 ST

545 UNIVERSAL-IVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

FRANKFURT AM MAIN 25.000 ST

544 UNIVERSAL-IVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

FRANKFURT AM MAIN 24.000 ST

346 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SALT LAKE CITY 966 ST

345 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

SALT LAKE CITY 914 ST

V
388 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MALVERN 197.077 ST

537 VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MALVERN 104 ST

499 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MALVERN 53.696 ST
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390 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRU
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MALVERN 3.352 ST

538 VANGUARD FIDUCIARY TRUSTCOMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNA
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MALVERN 152.024 ST

539 VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNA
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MALVERN 18.662 ST

500 VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MALVERN 98.810 ST

432 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

TORONTO 3.520 ST

433 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

TORONTO 285 ST

372 VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DUBLIN 240 ST

369 VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DUBLIN 188 ST

522 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

MELBOURNE 4.879 ST

371 VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DUBLIN 11.922 ST

370 VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

DUBLIN 1.642 ST

470 VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LONDON 247 ST

469 VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

LONDON 1.286 ST

540 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

MALVERN 333.733 ST

389 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

MALVERN 12.184 ST

366 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

OSLO 4.497 ST

487 VERIZON MASTER SAVINGS TRUST
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr. Michael Knap, Wien,

BASKING RIDGE 34.200 ST

556 VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

RICHMOND 1.445 ST

w
175 WALLNER LUKAS BRUCK AN DER MUR 195 ST
410 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wien > Dr Michael Knap, Wien,

OLYMPIA 9.092 ST

105 WAXMANN FRANZ TRAISKIRCHEN 500 ST
337 WEIGANT KARL LEOBEN 220 ST
163 WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP
vertreten durch Mag. Christian Buchmayer,

WIEN 732.609 ST

553 WILSHIRE MUTUAL FUNDS INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY
vertreten durch Dr. Michael Knap, Wien

SANTA MONICA 1.538 ST

41 1 WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQ
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wen > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 4.563 ST

458 WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wen > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 21.844 ST

412 WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wen > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 2.043 ST

457 WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wen > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 20.686 ST

459 WSDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wen > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 28.766 ST

21 3 WÜSCHE OTTO, MAG. DR. GRAZ-WEINITZEN 170 ST

X
498 XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF
vertreten durch UniCredit Bank Austria AG, Wen > Dr. Michael Knap, Wien,

NEW YORK 141 ST

z
339 ZEHENTHOFER MARGARETE
vertreten durch Harald Jakob Zehenthofer, Judenburg

JUDENBURG 2.000 ST

194 ZEIMLNICO PASCHING 28 ST
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AT&S
Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung der AT & S 

Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft am 6. Juli 2023

Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 ausge-wiesenen 
Bilanzgewinns.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.975.342
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.342
JA 20.975.152 Stimmen.

NEIN 190 Stimmen.

ENTHALTUNG 28.750 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-schäftsjahr 2022/23.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.844.831
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,65 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.844.831

JA 20.844.831 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 159.260 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 13.872.051
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,71 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 13.872.051
JA 13.332.636 Stimmen.

NEIN 539.415 Stimmen.

ENTHALTUNG 192.445 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Auf-sichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2022/23.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.975.209
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.209

JA 20.975.181 Stimmen.

NEIN 28 Stimmen.

ENTHALTUNG 28.882 Stimmen.
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Tagesordnungspunkt 6:
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.974.939

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.974.939

JA 16.360.640 Stimmen.

NEIN 4.614.299 Stimmen.

ENTHALTUNG 29.152 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.975.341

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.341

JA 20.169.478 Stimmen.

NEIN 805.863 Stimmen.

ENTHALTUNG 28.750 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und Mitteilungen".

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.975.341

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.341

JA 20.975.311 Stimmen.

NEIN 30 Stimmen.

ENTHALTUNG 28.750 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9:
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammensetzung des Vorstands".

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.975.341

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.975.341

JA 20.975.311 Stimmen.

NEIN 30 Stimmen.

ENTHALTUNG 28.750 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10:
Antrag Dörflinger Privatstiftung: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V.
Hauptversammlung § 22 „Allgemeines“ (Virtuelle Hauptversammlung).

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.974.821

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.974.821

JA 19.895.538 Stimmen.

NEIN 1.079.283 Stimmen.

ENTHALTUNG 29.050 Stimmen.
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Tagesordnungspunkt 11:
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Ak-tien gemäß § 65 Abs 
1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zu Änderungen 
der Satzung, die sich durch die Ein-ziehung von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen 
Beschlusses der Hauptversammlung vom 8. Juli 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.967.815
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 53,97 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.967.815

JA 20.959.764 Stimmen.

NEIN 8.051 Stimmen.

ENTHALTUNG 35.861 Stimmen.
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Abstimmungsergebnis
2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2022/23 ausge-wiesenen 

Bilanzgewinns.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
20.975.342

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
53,9905842986 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
20.975.342

JA-Stimmen 20.975.152 99,9990941745 %

NEIN-Stimmen 190 0,0009058255%

Stimmenthaltungen 28.750

Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang

339 Aktionäre bzw. Vertreter
21.004.092 Aktien
54,0645869 % des Grundkapitals
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3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-schäftsjahr 
2022/23.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
20.844.831

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
53,6546486486 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
20.844.831

JA-Stimmen 20.844.831 100,0000000000 %

NEIN-Stimmen 0 0,0000000000 %

Stimmenthaltungen 159.260

Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang

338 Aktionäre bzw. Vertreter

21.004.091 Aktien

54,0645843 % des Grundkapitals
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4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2022/23.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
13.872.051

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
35,7066949807 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
13.872.051

JA-Stimmen 13.332.636 96,1114978600%

NEIN-Stimmen 539.415 3,8885021400 %

Stimmenthaltungen 192.445

Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang

329 Aktionäre bzw. Vertreter
14.064.496 Aktien
36,2020489 % des Grundkapitals
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5 Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Auf-sichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2022/23.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
20.975.209

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
53,9902419562 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
20.975.209

JA-Stimmen 20.975.181 99,9998665091 %

NEIN-Stimmen 28 0,0001334909 %
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Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang

338 Aktionäre bzw. Vertreter

21.004.091 Aktien

54,0645843 % des Grundkapitals
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6 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
20.974.939

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
53,9895469755 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
20.974.939

JA-Stimmen 16.360.640 78,0008943053 %

NEIN-Stimmen 4.614.299 21,9991056947 %

Stimmenthaltungen 29.152

Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang
338 Aktionäre bzw. Vertreter
21.004.091 Aktien
54,0645843 % des Grundkapitals
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7 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
20.975.341

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
53,9905817246 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
20.975.341

JA-Stimmen 20.169.478 96,1580457738%

NEIN-Stimmen 805.863 3,8419542262 %

Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang

338 Aktionäre bzw. Vertreter
21.004.091 Aktien
54,0645843 % des Grundkapitals
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8 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen und 
Mitteilungen".

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
20.975.341

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
53,9905817246 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
20.975.341

JA-Stimmen 20.975.311 99,9998569749%

NEIN-Stimmen 30 0,0001430251 %

Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang
338 Aktionäre bzw. Vertreter
21.004.091 Aktien
54,0645843 % des Grundkapitals
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9 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 „Zusammensetzung des 
Vorstands".

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
20.975.341

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
53,990581 7246 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
20.975.341

JA-Stimmen 20.975.311 99,9998569749 %

NEIN-Stimmen 30 0,0001430251 %

S tir n m e ht h a f t u n ö s n 28.750

Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang

338 Aktionäre bzw. Vertreter

21.004.091 Aktien

54,0645843 % des Grundkapitals
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10 Antrag Dörflinger Privatstiftung: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in V. 
Hauptversammlung § 22 „Allgemeines" (Virtuelle Hauptversammlung).

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
20.974.821

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
53,9892432432 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
20.974.821

JA-Stimmen 19.895.538 94,8543875535 %

NEIN-Stimmen 1.079.283 5,1456124465 %

Stimmenthaltungen 29.050

Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang
337 Aktionäre bzw. Vertreter
21.003.871 Aktien
54,0640180 % des Grundkapitals
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1 1 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Ak-tien 
gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien und die Er-mächtigung des 
Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Ein-ziehung von Aktien 
ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptversammlung vom 8 
Juli 2021.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
20.967.815

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
53,9712097812 % (Grundkapital in Stk. Aktien: 38.850.000)

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
20.967.815

JA-Stimmen 20.959.764 99,9616030569 %

NEIN-Stimmen 8.051 0,0383969431 %

Stimmenthaltungen

Stimmberechtigte Präsenzteilnahme bei diesem Abstimmungsvorgang

336 Aktionäre bzw. Vertreter

21 .003.676 Aktien

54,0635161 % des Grundkapitals
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